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10. Sitzung 

Bonn, den 11. Dezember 1980 

Beginn: 12.00 Uhr 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Die Sitzung ist 
eröffnet, 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

— Drucksache 9/33 — 

Die Fragen werden in der folgenden Reihenfolge 
aufgerufen: zunächst die Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Auswärtigen und 
danach die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Verkehr. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers des Auswärtigen. Zur Beantwortung der 
Fragen steht Herr Staatsminister Dr. von Dohnanyi 
zur Verfügung. 

Ich rufe zuerst Frage 64 des Abgeordneten Han-
sen auf: 

Welche neuen Verpflichtungen ist die Bundesregierung seit dem Mili-
tärputsch vertraglich gegenüber der Türkei eingegangen? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Herr Präsident! Am 17. November 1980 wurde 
in Ankara der Vertrag über die Rüstungssonderhilfe 
unterzeichnet, die im Mai 1980 vom Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages gebilligt und mit 
der Verabschiedung des Nachtragshaushalts 1980 
haushaltsrechtlich gesichert worden war. Bis auf 
eine Erhöhung der Einzahlung des deutschen Bei-
trages zu dem Kreditsonderfonds für türkische Ar-
beitnehmergesellschaften in Höhe von 1,7 Millionen 
DM ist die Bundesregierung seit dem 12. September 
1980 keine neuen vertraglichen Verpflichtungen ge-
genüber der Türkei eingegangen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Hansen. 

Hansen (SPD): Herr Staatsminister, bezieht sich 
das auch auf Verpflichtungsermächtigungen für die 
kommenden Jahre, und, wenn j a, hat die Bundesre-
gierung vor, mit solchen weiteren voraussichtlichen 
Zahlungen gewisse Auflagen zu verbinden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, es 
bezieht sich auch auf Verpflichtungserrnächtigun- 

gen, soweit es im Rahmen Ihrer Frage um neue ver-
tragliche Bindungen gegenüber der Türkei geht. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine weitere Zu-
satzfrage? -- Bitte. 

Hansen (SPD): Herr Staatsminister, können Sie 
mir sagen, ob die Bundesregierung vor allen Dingen 
vor dem Hintergrund der Präambel des NATO-Ver-
trages die Absicht hat, bei zukünftigen Zahlungen 
an die Türkei Auflagen zu machen, die zum Ziel ha-
ben, die von der Militärjunta selbst angekündigte 
Wiederherstellung der Demokratie zu beschleuni-
gen, und, wenn nein, welche anderen geeigneten 
Schritte, die die Bundesrepublik Deutschland unter-
nehmen könnte, um die Wiederherstellung der De-
mokratie in dem NATO-Partnerstaat Türkei zu si-
chern, halten Sie für möglich? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
meine, wenn man die Entwicklung der Anwendung 
von Gewalt in der Türkei betrachtet, kann man fest-
stellen, daß die Zahl der Gewaltanschläge in den 
letzten Monaten nicht unerheblich zurückgegangen 
ist. Die Bundesregierung hofft, daß auf dem Wege 
der Sicherung des inneren Friedens in der Türkei 
dann der Schritt getan werden kann, von dem, wie 
Sie mit Recht sagen, auch die türkische Regierung 
spricht: der Übergang zu demokratischen Verfah-
ren. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Meinike. 

Meinike (Oberhausen) (SPD): Herr Staatsminister, 
darf ich Sie unter Hinweis darauf, daß Sie von Ver-
pflichtungen sprachen, die nach dem 12. September 
1980 nicht mehr eingegangen wurden, fragen, wel-
che Zahlungen in Millionenhöhe denn nach dem 
12. September 1980 auf Grund früherer Verpflich-
tungen an die Türkei geleistet worden sind? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, da 
bin ich im Augenblick wirklich überfragt, weil sich 
die Fragestellung ausdrücklich auf neue Verpflich-
tungen erstreckt hat. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Coppik. 
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Coppik (SPD): Herr Staatsminister, beziehen Sie, 
wenn Sie davon sprechen, in den letzten Monaten sei 
die Zahl der Gewaltanschläge in der Türkei zurück-
gegangen, in diese Rechnung auch die Gewaltan-
schläge mit ein, die seitens der derzeitigen Regie-
rung in der Türkei begangen werden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, wir 
haben im vorausgegangenen Deutschen Bundestag 
zu diesem Thema einmal eine Frage gehabt, und 
schon damals habe ich darauf hingewiesen, daß uns 
von türkischer Seite zugesichert wurde -- und dies 
geschah jetzt, am 6. Dezember 1980, erneut —, daß 
man alle Vorfälle der rechtlosen Anwendung von 
Gewalt, die angezeigt werden, von seiten der türki-
schen Regierung verfolgen wird. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Zusatzfrage des 
Abgeordneten Corterier. 

Dr. Corterier (SPD): Herr Staatsminister, ist Ihnen 
bekannt, daß türkische Parlamentarier von allen de-
mokratischen Parteien, die in den letzten Wochen an 
Sitzungen des Europarates und der Nordatlanti-
schen Versammlung teilgenommen haben, in diesen 
Gremien mit großem Nachdruck dafür plädiert ha-
ben, die gegenwärtige türkische Regierung wenig-
stens für eine Übergangszeit zu unterstützen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, das 
ist mir bekannt. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe Frage 65 
des Abgeordneten Thüsing auf: 

Was hat die Bundesregierung bewogen, auch nach dem Militärputsch 
die Militärhilfe für die Türkei fortzusetzen? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Thüsing, die Antwort lautet: Sicherheitspolitische 
Erwägungen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfra-
ge. 

Thüsing (SPD): Herr Staatsminister, können Sie 
bestätigen, daß im Rahmen der Verpflichtungser-
mächtigungen vor kurzem der Türkei 600 Millionen 
DM an Militärhilfe zur Verfügung gestellt wur-
den? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
kann diese Summe jetzt so nicht bestätigen, weil ich 
nicht weiß, auf welchen Zeitraum Sie Bezug neh-
men. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Thüsing (SPD): Herr Staatsminister, sehen Sie 
nicht einen Widerspruch darin, daß die Regierung, 
als dieses Parlament die Türkeihilfe beschlossen 
hat, erklärt hat, diese Hilfe diene der Sicherung der 
Demokratie in der Türkei, nun nach dem Militär-
putsch, der durch die Hilfe gerade verhindert wer-
den sollte, erklärt, die Hilfe diene der Wiederherstel-
lung der Demokratie in der Türkei? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, es 
gibt auch aus den Parteien der Bundesrepublik 
Deutschland zahlreiche Äußerungen, die unterstrei-
chen, daß man unter den gegebenen Bedingungen 
eine solche Hilfe geben sollte. Ich glaube, alle im 
Deutschen Bundestag vertretenen Partei en haben 
sieh in entsprechender Weise geäußert. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Meinike. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wer stellt denn 
hier die Bundesregierung?) 

Meinike (Oberhausen) (SPD): Herr Staatsminister, 
darf ich auch unter Hinweis auf die Bundestagssit-
zung, in der der Nachtragshaushalt 1980 verabschie-
det wurde, noch einmal fragen: Darf ich nach dem, 
was Sie erklärt haben, davon ausgehen, daß die Bun-
desregierung keine Bedenken hat, daß unsere Gel-
der auch unter der Obhut eines Militärregimes in 
der Türkei gut aufgehoben sind und daß unsere Er-
wartungen erfüllt werden, daß die türkische Regie-
rung endlich den Menschenrechtsverletzungen in 
der Türkei Einhalt gebieten wird? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, die 
Bundesregierung kann im Rahmen ihrer Möglich-
keiten nur gemeinsam mit den übrigen Partnern des 
Bündnisses oder auch der Europäischen Gemein-
schaft gegenüber der Regierung der Türkei darauf 
drängen, daß in der Türkei Fortschritte in Richtung 
auf die Wiederherstellung der Demokratie gemacht 
werden. Ich glaube nicht, Herr Kollege, daß es mög-
lich wäre, von hier aus im einzelnen derartige 
Schritte gewissermaßen herbeizuführen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Zusatzfrage des 
Abgeordneten Coppik. 

Coppik (SPD): Herr Staatsminister, da die Militär-
hilfe aus sicherheitspolitischen Gründen geleistet 
wird, frage ich Sie, in welcher Weise die Bundesre-
gierung sicherstellt, daß die von uns gelieferte Mili-
tärausrüstung nicht zur Unterdrückung des türki-
schen Volkes und nicht zur Unterdrückung natio-
naler Minderheiten, insbesondere des kurdischen 
Volkes mißbraucht wird. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, die 
Militärhilfe ist so ausgestattet und unterliegt derar-
tigen Bedingungen, daß sie sich auf Aufgaben im 
Rahmen des Bündnisses erstreckt. 

Vizepräsident Cr von Weizsäcker: Herr Abgeordne-
ter Hansen. Zusatzfrage. 

Hansen (SPD)- Herr Staatsminister, darf ich aus 
Ihren bisherigen Antworten zu den gestellten Fra-
gen entnehmen, daß Sie es für prinzipiell unzulässig 
halten, eine Verbindung herzustellen zwischen der 
von uns gewährten Militärhilfe an die Türkei und 
dem von der Bundesregierung doch auch propagier-
ten Ziel, alles zu tun, um demokratische Verhält-
nisse in der Türkei wieder herzustellen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
glaube, Sie dürfen diese Schlußfolgerung nicht zie-
hen. Ich habe hie r  darauf hingewiesen, daß die Bun- 
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Staatsminister Dr. von Dohnanyi 
desregierung im Rahmen der ihr zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten, und das heißt auch, im Rah-
men des Bündnisses, darauf drängen wird, daß in 
der Türkei so bald wie möglich wieder demokrati-
sche Verfahren eingeführt werden. Aber ich ver-
weise noch einmal auf die Fortschritte, die bei der 
Bekämpfung von terroristischer Gewalt gemacht 
wurden. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe die 
Frage 66 des Herrn Abgeordneten Thüsing auf: 

Gibt es nach Meinung der Bundesregierung Anhaltspunkte, die eine 
baldige Rückkehr der Türkei zur Demokratie erwarten lassen? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, es 
gibt ausdrückliche Erklärungen der Militärbehör-
den in dieser Richtung. Ich habe darauf bereits Be-
zug genommen. Allerdings ist die Lage weiterhin 
schwierig. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfra-
ge, bitte, Herr Abgeordneter Thüsing. 

Thüsing (SPD): Herr Staatsminister, werden ihr 
Optimismus und Ihr Hinweis auf die Erklärungen 
nicht dadurch erschüttert, daß die ursprünglich von 
den Militärs genannten Termine nun allesamt zu-
rückgenommen wurden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
bin nicht sicher, ob alle Termine, wie Sie sagen — ich 
kann das nicht bestätigen —, zurückgenommen wor-
den sind. Sicher ist, wie ich vorhin ausgeführt habe, 
daß die Bundesregierung im Rahmen der ihr zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten darauf drän-
gen wird, daß demokratische Verfahren in der Tür-
kei wieder eingeführt werden. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Meinike. 

Meinike (Oberhausen) (SPD): Herr Staatsminister, 
wie beurteilen Sie die von Ihnen genannten Erwar-
tungen im Hinblick auf den erst gestern bekanntge-
wordenen Bericht von amnesty international, nach 
dem gerade in der Türkei erhebliche Verletzungen 
der Menschenrechte festzustellen gewesen und 
keine Verbesserungen eingetreten sind? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
verweise in diesem Zusammenhang noch einmal, 
wie ich das bereits tat, auf Äußerungen der türki-
schen Regierung hinsichtlich der Bereitschaft, alle 
derartigen Vorgänge, soweit sie angezeigt werden, 
zu verfolgen, und ich verweise ausdrücklich noch 
einmal auf die Erklärung von Premierminister Ad-
miral a. D. Ulusu, der dies in einer Pressekonferenz 
am 6. Dezember, also vor wenigen Tagen, noch ein-
mal ausdrücklich unterstrichen hat. Ich will hier fol-
gendes offen sagen. Wenn solche Vorgänge über am-
nesty international bekannt sind, so sind wir gern 
bereit, auch zur Verfügung zu stehen, um die Vor

-

gänge weiter zu melden und der türkischen Regie-
rung eine Chance zu geben. 

(Meinike [Oberhausen] [SPD]: Die Erklä

-

rungen der Militärs sind für Sie verbind

-

lich!) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Hansen, bitte. 

Hansen (SPD): Herr Staatsminister, halten Sie den 
Hinweis auf die schwierige Lage in der Türkei für 
eine inhaltlich ausreichende Antwort auf die Frage 
des Kollegen Thüsing? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
wurde gefragt, ob es Anhaltspunkte gibt. Ich habe 
darauf hingewiesen, daß es von seiten der türki-
schen Regierung zahlreiche Erklärungen gibt. Ich 
habe eine letzte aus dem Dezember noch einmal zi-
tiert. Wir haben keinen Anlaß, anzunehmen, daß 
diese Erklärungen nicht ernst gemeint sind. Ich 
habe allerdings darauf hingewiesen, daß der Weg, 
der hier gegangen wird, offenbar ein schwieriger 
Weg ist. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe die Fra-
ge 67 des Herrn Abgeordneten Dr. Czaja auf: 

Hat der Bundesaußenminister die Gewährleistung des menschen-
rechtlichen Mindeststandards für Deutsche unter fremder Herrschaft 
im Ostblock in bezug auf die Nichtdiskriminierung wegen ihrer natio-
nalen Herkunft sowie bezüglich der Gewährleistung der kulturellen 
Eigenart (Artikel 27 des Politischen Menschenrechtspakts) und der Aus 

reisefreiheit (Artikel 12 Abs. 2 des Politischen Menschenrechtspakts) 
bei der KSZE-Folgekonferenz in Madrid zur Sprache gebracht, oder 
wird die deutsche Delegation dies tun? 

Bitte; Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, die 
Antwort lautet: Dies ist vorgesehen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfra-
ge, bitte. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatsminister, kön-
nen Sie mir schriftlich mitteilen, wann und mit wel-
chem Text die Gewährleistung der Pflege kulturel-
ler Eigenart Deutscher unter fremder Herrschaft 
und ihre Ausreisefreiheit zur Sprache gebracht wer-
den? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Das kann ich tun, 
Herr Kollege. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine weitere Zu-
satzfrage, bitte. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatsminister, sind 
die Verbündeten vorher von der Notlage dieser 
Deutschen eingehend mit Daten informiert worden, 
nachdem z. B. der amerikanische Vertreter die Aus-
reiseanliegen anderer nationaler Gruppen, aber 
nicht die der Deutschen zur Sprache brachte? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
kann das im Augenblick nicht überprüfen, aber wir 
besprechen alle diese Vorgänge unter den westli-
chen Teilnehmern der Konferenz. Ich gehe auch da-
von aus, daß auf diese Zusammenhänge hingewie-
sen worden ist. Ich kann es Ihnen aber im Augen-
blick nicht belegen. 
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Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Jäger (Wangen), bitte. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatsminister, 
beabsichtigt die Bundesregierung auch im zweiten 
Teil des Folgetreffens von Madrid, nachdem für die 
Implementierungsdebatte nur noch ganz wenige 
Tage zur Verfügung stehen, konkrete Vorschläge 
vorzulegen, die der Verbesserung der menschen-
rechtlichen Situation dieses Personenkreises die-
nen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, die 
Bundesregierung muß sich natürlich im Rahmen 
der Madrider Konferenz auf die Möglichkeiten und 
Fragen konzentrieren, die im Rahmen dieser Konfe-
renz bestehen und die auch auf der Plattform dieser 
Konferenz eventuell gelöst werden können. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe die Fra-
ge 68 des Herrn Abgeordneten Dr. Czaja auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des britischen Außenmini-
sters Carrington (vor dem Ubersee-Club in Hamburg — gemäß NSP I 
vom 17. November 1980), daß „die Ereignisse in Afghanistan, Iran, im Na-
hen Osten und am Golf die Schwächen der europäischen politischen Ko-
operation gezeigt hätten", Schwächen „der improvisierten Organisa-
tion", weshalb „die politische Kooperation besser organisiert werden 
müsse", die Europäische Politische Zusammenarbeit „von erfahrenem 
außenpolitischen Personal" der Mitgliederstaaten unterstützt werden 
solle und die EG-Außenminister sich bei Krisensituationen binnen 
48 Stunden automatisch treffen sollen, falls drei dies für notwendig hal-
ten? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, die 
Europäische Politische Zusammenarbeit ist erfolg-
reich. Neue Anforderungen machen allerdings ein 
Überdenken der Mechanismen notwendig. Lord Car-
rington gab hierzu wichtige Anregungen, über die 
wir beraten werden. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Zusatzfrage? --
Bitte, Herr Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatsminister, wie be-
urteilt die Bundesregierung diesen interessanten 
Vorschlag Carringtons, daß die Europäische Politi-
sche Zusammenarbeit durch einen ständigen, wohl 
an einer Stelle zusammengefaßten Stab von erfahre-
nen außenpolitischen Beamten der Mitgliedstaaten 
unterstützt werden sollte und die Außenminister bei 
weltpolitischen Krisen binnen 48 Stunden zusam-
mentreten sollten? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
wiederhole: Ich halte das für eine wichtige Anre-
gung. Wir werden darüber beraten. Diese Anregung 
ist auf dem Hintergrund zahlreicher anderer Überle-
gungen zu sehen, wie man die politische Zusammen-
arbeit in der Europäischen Gemeinschaft angesichts 
der bestehenden Rechts- und Vertragslage vertiefen 
und verbessern kann. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine weitere Zu-
satzfrage? — Bitte. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatsminister, gab es 
in bezug auf den Nahen Osten und am Golf die von 
Carrington gerügte mangelnde Organisation der eu-
ropäischen improvisierten politischen Kooperation, 
wie er sich ausdrückte? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, wir 
würden das Urteil so nicht teilen. Aber wenn ein 
wichtiger Politiker im Rahmen der Europäischen 
Gemeinschaft glaubt, daß es damals so war, ist das 
schon Grund genug, um der Sache nachzugehen. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Danke!) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe die Fra-
ge 69 des Abgeordneten Dr. Hupka auf: 

Welche Proteste hat die Bundesregierung gegenüber der sowjetischen 
Regierung wegen der ständigen Verletzung der KSZE-Schlußakte durch 
die gegen die russischsprachigen Sendungen der Deutschen Welle seit 
dem 20. August 1980 eingesetzten Störsender vorgetragen? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, die 
Bundesregierung hat bereits zwei Tage nach Beginn 
der Störungen, am 22. August 1980, durch eine De-
marche der Deutschen Botschaft beim sowjetischen 
Außenministerium die Einstellung der Störsendun-
gen gefordert. 

Auf der Generalkonferenz der UNESCO in Bel-
grad hat der Delegierte der Bundesrepublik 
Deutschland am 22. Oktober 1980 im Zusammen-
hang mit der Einbringung einer Resolution und im 
Namen der Bundesregierung und der Delegationen 
von Portugal, der Schweiz, Großbritanniens, der 
USA, der Niederlande, Luxemburgs, Frankreichs, 
Spaniens und Irlands die Störungen der Deutschen 
Welle, der BBC und der Stimme Amerikas nament-
lich durch die UdSSR als Maßnahmen verurteilt, die 
der Meinungs- - und Informationsfreiheit zuwider-
laufen. 

Bundesminister Genscher hat in seiner Eröff-
nungsrede am 13. November 1980 auf dem Madrider 
Folgetreffen der Konferenz über Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa im Rahmen des Rechts auf 
freien Meinungsaustausch den störungsfreien Emp-
fang von Rundfunksendungen gefordert. 

Unser Delegationsleiter auf der Nachfolgekonfe-
renz, Botschafter Kastl, hat am 21. November 1980 
auf dem Madrider Treffen die Störungen der Deut-
schen Welle als Maßnahmen kritisiert, die — ich zi-
tiere — zu „den schwersten Rückschlägen" des 
KSZE-Prozesses gehören. 

Am 28. November 1980 hat unsere Delegation im 
Arbeitsorgan zu Korb III des Madrider KSZE-Tref-
fens erneut diese Störsendungen als Verletzung der 
Schlußakte von Helsinki bezeichnet. Sie wird dies in 
Madrid wiederholen. 

Die neun Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
im Rahmen ihrer politischen Zusammenarbeit wer-
den einen Beschluß des Madrider Treffens fordern, 
wonach Störsendungen in Zukunft unterbleiben sol-
len. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfra-
ge, Herr Dr. Hupka, bitte. 

Dr. Hupka (CDU/CSU): Herr Staatsminister, kann 
ich die Proteste, die Sie erwähnt haben, dahin ge-
hend zusammenfassen, daß sie mit den Einlassun-
gen des amerikanischen Außenministers überein-
stimmen, der gleich nach Beginn der Störungen im 
August gesagt hat, daß das eine krasse Mißachtung 



Deutscher Bundestag -- 9. Wahlperiode -- 10. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 11. Dezember 1980 	287 

Dr. Hupka 
der Bestimmungen der Schlußakte von Helsinki 
sei? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
glaube, jede Delegation muß dort ihre eigenen Worte 
wählen. Aber inhaltlich unterscheidet sich das nicht 
z. B. von der Formulierung „schwerste Rückschlä-
ge", wie Herr Botschafter Kastl es ausgedrückt 
hat. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Dr. Hupka (CDU/CSU): Wie soll überhaupt Korb III 
der Schlußakte glaubwürdig sein, wenn sich die So-
wjetunion durch die wiederaufgenommenen Störun-
gen in so eklatanter Weise nicht an die Bestimmun-
gen der Schlußakte bezüglich des freien Informa-
tionsflusses hält? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Das ist der 
Grund, Herr Kollege, warum die Bundesregierung 
auf die Einstellung der Störsendungen drängt. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatz-
frage des Abgeordneten Hansen. 

Hansen (SPD): Herr Staatsminister, hat die So-
wjetunion im Rahmen dieser Erörterungen viel-
leicht auch Proteste gegen die Sendungen der Radio-
station Free Europe und Radio Liberty vorgetra-
gen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
man muß unterscheiden. Es geht hier ja um die Stö-
rung von Sendungen, 

(Hansen [SPD]: Das weiß ich!) 

auf die sich die Frage des Kollegen Hupka bezog. 
Sendungen von beiden Seiten sollen nach Korb III 
der Schlußakte die Möglichkeit eröffnen, von der 
jeweiligen Bevölkerung gehört bzw. gesehen zu wer-
den. Soweit das bewußt gestört wird, wird eben der 
Zugang zur Information eingeschränkt, der nach der 
Schlußakte frei sein soll. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe die Fra-
ge 70 des Abgeordneten Dr. Hupka auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Behauptung des Botschafters 
der Volksrepublik Polen in Münster, daß es sich bei der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts um die „Aufrechterhaltung der juristi-
schen Fiktion von der angeblichen Existenz des Deutschen Reichs in 
den Grenzen von 1937` handle? 

Herr Staatsminister, bitte. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
dies, nämlich das, was Sie in Ihrer Frage zitieren, ist 
die Auffassung des polnischen Botschafters, aber 
nicht die der Bundesregierung. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfra-
ge. 

Dr. Hupka (CDU/CSU): Ist es üblich, daß die Bot-
schafter fremder Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland die Gesetzgebung und das höchste Ge-
richt des Gastlandes in der Art und Weise ankla-
gen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
möchte von dieser Stelle keine Zensuren erteilen. 
Mir scheint die von Ihnen zitierte Feststellung des 
polnischen Botschafters ganz im Rahmen dessen zu 
liegen, was die polnische Seite ihrerseits als Rechts-
auffassung immer wieder unterstrichen hat. Ich 
sehe an der Feststellung des polnischen Botschaf-
ters nichts Störendes. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Dr. Hupka (CDU/CSU): Hat die Bundesregierung 
diese Rede des polnischen Botschafters zum Anlaß 
genommen, ihm unseren Rechtsstandpunkt für 
seine Regierung erneut mitzuteilen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, das 
hat sie nicht getan. Denn die Position der Bundesre-
gierung ist unzweifelhaft und bedarf insofern keiner 
erneuten Unterstreichung. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatsminister, ist es 
denkbar, daß der deutsche Botschafter in Warschau 
die Rechtsauffassung der Bundesrepublik Deutsch-
land in ähnlicher Weise öffentlich darlegt, wie es der 
polnische Botschafter hier tut? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, das 
kann ich hier im Augenblick nicht beurteilen. Aber 
wir sind doch stolz darauf, daß man bei uns sagen 
kann, was man für richtig hält. 

(Dr. Corterier [SPD]: Sehr gut!) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Wehner. 

Wehner (SPD): Wäre es angesichts der Schwierig-
keiten, die sowohl das polnische Volk als auch die 
dortige Regierung zur Zeit, soweit man das so sagen 
darf, zu bewältigen hat, richtig, nun auch von bun-
desdeutscher Seite einen Beitrag zur weiteren Kom-
plizierung der Lage in Polen zu leisten? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Wehner, ich habe ja — ich unterstreiche das noch 
einmal — festgestellt, was die Rechtsauffassung der 
Bundesregierung zu dieser Frage ist. Ich sage noch 
einmal: Ich sehe nichts Bedenkliches daran, daß sich 
der polnische Botschafter hinsichtlich seiner Auffas-
sung in der Bundesrepublik Deutschland deutlich 
geäußert hat. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatsminister, 
ist es gerade angesichts der Bemühungen der Bun-
desregierung und aller politischen Kräfte dieses 
Hauses, Polen in seiner schwierigen Situation zu un-
terstützen, guter Stil, wenn sich der polnische Bot-
schafter zu einer derartigen Urteilsschelte in der 
Bundesrepublik Deutschland hinreißen läßt? 

(Wehner [SPD]: Man muß ihn ausweisen, 
nicht?!) 
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Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, ich 
sage es noch einmal: Ich möchte hier — und von die-
ser Stelle aus schon überhaupt nicht — Botschaftern 
anderer Staaten keine Zensuren erteilen. Aber noch 
einmal, Herr Kollege Jäger: Die beiden Positionen 
sind bekannt. Ich kann hier, ganz offen gesagt, den 
Grund für die Aufregung nicht erkennen; denn es 
handelt sich um bekannte Positionen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe die 
Frage 71 des Abgeordneten Oostergetelo auf: 

Liegen der Bundesregierung genaue Informationen über die derzei-
tige Situation in Ei Salvador, auch unter Berücksichtigung der Einschät-
zung der Kirche vor, und haben bejahendenfalls diese Informationen ei-
nen Einfluß auf die diplomatischen der Bundesrepublik 
Deutschland zu El Salvador und die Bereitstellung von Entwicklungs-
hilfe für El  Salvador?

Bitte Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Die Lage in El 
Salvador, Herr Kollege, ist wegen der zunehmenden 
Gewalttaten unübersichtlich. Derzeit ist der Bundes-
regierung nicht bekannt, ob die Kirche in El Salva-
dor ihr einmal vorgetragenes Vermittlungsangebot 
aufrechterhält. Die Bundesregierung hat bereits im 
Februar dieses Jahres den Botschafter abberufen 
und das Botschaftspersonal reduziert. Seit dieser 
Zeit besteht auch keine entwicklungspolitische Zu-
sammenarbeit mehr. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker : eine Zu
-satzfrage, Herr Abgeordneter Oostergetelo. 

Oostergetelo (SPD): Herr Staatsminister, sieht die 
Bundesregierung die Möglichkeit — entsprechend 
den Äußerungen von UNO-Generalsekretär Wald-
heim —, die Menschenrechtsverletzungen in El Sal-
vador zu verurteilen, und was tut die Bundesregie-
rung in den UNO--Gremien, um ihren Einfluß geltend 
zu machen, damit das Morden und die Unterdrük-
kung der Bevölkerung aufhören? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, wir 
haben versucht, angesichts der sehr komplizierten 
Lage, auf die wir von hier aus nur sehr begrenzt Ein-
fluß nehmen können, viele verschiedene Wege zu ge-
hen. In erster Linie wird in dieser Region, wie Sie 
wissen, durch die Vereinigten Staaten Einfluß ge-
nommen. Ich habe z. B. mit dem in Washington zu-
ständigen Unterstaatssekretär ü ber diese Fragen 
des längeren gesprochen, und auch andere Kollegen 
aus der Bundesregierung haben sich immer wieder 
bemüht, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Oostergetelo. 

Oostergetelo (SPD): Herr Staatsminister, sieht die 
Bundesregierung die Möglichkeit, im Falle eines 
durch den Rücktritt von Oberst Majano abzusehen-
den Zusammenbruchs des Systems die Errichtung 
eines demokratischen Systems unter Beteiligung 
der FDR in El Salvador zu unterstützen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Wir würden uns 
ein Ende der Gewalttaten und eine demokratische 
Regierung auf möglichst breiter Grundlage wün-
schen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Thüsing. 

Thüsing (SPD): Herr Staatsminister, können Sie 
bestätigen oder nötigenfalls der Behauptung nach-
gehen, im Bürgerkrieg würden deutsche gepanzerte 
Fahrzeuge vom Typ „Unimog" eingesetzt, und zu-
gleich die Frage beantworten, wer die Erlaubnis zum 
Export dieser Fahrzeuge gegeben hat? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Ich will der Sa-
che gerne nachgehen, Herr Kollege. Dieser Sachver-
halt ist mir nicht bekannt, aber Sie wissen auf der 
anderen Seite, daß z. B. gebrauchte Fahrzeuge in der 
Welt natürlich relativ leicht gekauft werden können. 
Ich gehe der Sache aber nach; der Sachverhalt war 
mir bisher nicht bekannt. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Herr Abgeordne-
ter Hansen, eine Zusatzfrage. 

Hansen (SPD): Herr Staatsminister, heißt „keine 
weitere entwicklungspolitische Zusammenarbeit", 
daß zur Zeit und in Zukunft auch keine weiteren 
Mittel der Entwicklungshilfe nach El Salvador flie-
ßen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Ja, das heißt es. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Voigt. 

Voigt (Frankfurt) (SPD): Herr Staatsminister, 
nachdem Sie die Haltung der Bundesregierung klar-
gelegt und gleichzeitig gesagt haben, daß wir nur be-
dingten Einfluß haben, besonders aber die Vereinig-
ten Staaten ein wichtiger Adressat, was die Einfluß-
nahme angeht, seien, möchte ich Sie fragen: Können 
Sie mir hier im Plenum oder, falls dieses nicht mög-
lich ist, vertraulich im Auswärtigen Ausschuß mit-
teilen, in welcher Weise die Bundesregierung ver-
sucht hat, auf Bündnispartner und insbesondere auf 
die Vereinigten Staaten einzuwirken, damit die Hal-
tung der Bundesrepublik Deutschland mit derjeni-
gen unserer anderen Bündnispartner identisch ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister : Herr Kollege, ich 
kann das gerne tun. Ich bin gern bereit, Ihnen dies-
bezüglich einen Brief zu schreiben. Ich will nur un-
terstreichen, daß wir in der Beurteilung der mögli-
chen Entwicklung in Zentralamerika — nicht nur 
was Nicaragua anging, sondern auch was El Salva-
dor heute angeht — mit wichtigen Kräften im ameri-
kanischen Parlament, im Senat, im Kongreß nicht 
übereinstimmen und daß wir auf diese Nichtüber-
einstimmung auch hingewiesen haben. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfage 
des Abgeordneten Brunner. 

Dr. Brunner (FDP): Herr Staatsminister, könnten 
Sie uns einige Einzelheiten über die Sicht der Verei-
nigten Staaten bezüglich der nächsten Entwicklung 
in El Salvador vortragen, so wie sie sich aus diesen 
Konsultationen zwischen der Bundesregierung und 
den Vereinigten Staaten ergeben haben? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Brunner, ich glaube nicht, daß dies hier jetzt das ge- 
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Staatsminister Dr. von Dohnanyi 
eignete Forum dafür wäre. Ich bin aber gerne bereit, 
das an entsprechender Stelle Ihnen oder auch den 
anderen Kollegen gegenüber nachzuholen, wenn Sie 
darauf Wert legen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. 

Wir kommen damit zum Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Verkehr. Zur Beantwortung 
der Fragen steht Herr Staatssekretär Ruhnau zur 
Verfügung. 

Die Fragen 72 und 73 des Abgeordneten Lampers-
bach werden auf Grund einer entsprechenden Bitte 
des Fragestellers schriftlich beantwortet. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 74 des Abgeordneten Dr. Kunz 
(Weiden) auf: 

Wie gedenkt die Bundesregierung den öffentlichen Personennahver-
kehr in den ländlichen Räumen zu fördern angesichts der Tatsache, daß 
durch die vorgesehene Mineralölsteuererhöhung die ländlichen Räume 
mit ihren weiten Entfernungen in besonderem Maße betroffen werden. 
obschon gerade die Bevölkerung dort in wachsendem Mahe und mit zu-
nehmender Dringlichkeit auf den öffentlichen Personennahverkehr an-
gewiesen sein wird? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Ruhnau, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verkehr: Herr Präsident, die Bundesregierung 
ist nach wie vor der Auffassung, daß der öffentliche 
Personennahverkehr eine wichtige gemeinwirt-
schaftliche Aufgabe erfüllt, da er einen wirksamen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Umwelt-
qualität leistet. Eine weitgehende Kooperation der 
Unternehmen im öffentlichen Personennahverkehr 
unter Einbeziehung der Verkehrsdienste von Bun-
desbahn und Bundespost ist notwendig, um den öf-
fentlichen Personennahverkehr auch in den ländli-
chen Räumen auszubauen und dort die Angebots-
qualität zu verbessern. 

Im Hohenlohekreis ist nach umfassender Unter-
suchung der verkehrswirtschaftlichen Verbesse-
rungsmöglichkeiten eine auf die ländlichen Bedürf-
nisse zugeschnittene Organisationsstruktur für den 
öffentlichen Personennahverkehr entwickelt wor-
den. Seit 1979 wird dieses Modell in einem Probelauf 
auf die Akzeptanz bei der Bevölkerung und auf die 
betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit getestet. Der 
Kostendeckungsgrad liegt zur Zeit bei 80 % 

Der Bund gewährt den Ländern aus der  Mineral-
ölsteuer Finanzhilfen nach dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz für die Investitionen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Ge-
meinden. Die Hälfte dieser Mittel fließt in den Aus-
bau des öffentlichen Personennahverkehrs. In der 
Zeit von 1967 bis heute waren dies 11 Milliarden 
DM. 

Die gesetzlichen Fördertatbestände haben sich im 
Laufe der Zeit zugunsten des öffentlichen Personen-
nahverkehrs verändert. Heute dient ein wesentli-
cher Teil gerade der Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehrs in den ländlichen Räumen. 
Ich nenne: die Errichtung zentraler Omnibusbahn-
höfe, Umsteigeanlagen, zentraler Werkstätten und 
Betriebshöfe. Im Jahre 1978 — dafür liegt eine end-
gültige, geprüfte Abrechnung vor — wurden mit 

1  Bundesmitteln in Höhe von 125 Millionen DM Vor-
haben dieser Art gefördert. 

Im übrigen -- und zusätzlich — hat der öffentliche 
Personennahverkehr in den ländlichen Räumen 
auch einen erheblichen Nutzen durch den Ausbau 
der Kommunalstraßen, der ebenfalls vom Bund über 
das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geför-
dert wird. Hierfür hat der Bund allein im Jahre 1978 
630 Millionen DM bereitgestellt, die insbesondere 
für den Ausbau von innerörtlichen Hauptverkehrs-
straßen und Zubringerstraßen verwendet worden 
sind. In strukturschwachen Gebieten ist außerdem 
der Ausbau sogenannter zwischenörtlicher Straßen 
1978 mit einer Summe von 50 Millionen DM geför-
dert worden. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker : Eine Zusatzfra-
ge, Herr Abgeordneter Dr. Kunz. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, welchen Anteil an den Fördermitteln für den öf-
fentlichen Personennahverkehr gedenkt die Bun-
desregierung den ländlichen Räumen und welchen 
den Ballungsräumen künftig zuzuweisen? 

Ruhnau, Staatssekretär: Diese Frage wird in ei-
nem gemeinsamen Bund-Länder-Ausschuß im Ein-
vernehmen mA allen Bundesländern geregelt. Die 
Programme werden jährlich aufgestellt. Das Pro-
gramm für das nächste Jahr befindet sich in der Auf-
stellung. Da wird dann von Jahr zu Jahr über die ein-
zelnen Beträge für die verschiedenen Projekte ent-
schieden und werden die Beträge zugewiesen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Bitte, eine wei-
tere Zusatzfrage. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, glaubt die Bundesregierung, daß insbesondere 
in den benachteiligten Gebieten, z. B: im Zonenrand-
gebiet, die Organisation des öffentlichen Personen-
nahverkehrs ohne erhebliche Bundeszuschüsse in 
ausreichendem Maße möglich ist? 

Ruhnau, Staatssekretär: Wir leisten heute erhebli-
che Bundeszuschüsse. 

Im übrigen muß ich darauf hinweisen, daß der öf-
fentliche Personennahverkehr keine Aufgabe der 
Bundesregierung, sondern eine Aufgabe der Kom-
munen, der Kreise und, allenfalls, der Länder ist. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Sauer. 

Sauer (Salzgitter) (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, darf ich Ihrer letzten Antwort entnehmen, daß 
die Bundesregierung die besondere Problematik des 
Zonenrandes in ihren Überlegungen bisher nicht be-
achtet hat? 

Ruhnau, Staatssekretär: Nein, das können Sie dar-
aus nicht entnehmen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Stiegler. 
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Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, können Sie 
mir sagen, welche Mittel aus der Mineralölsteuer 
nach den Prinzipien des Zonenrandförderungsge-
setzes in den letzten Jahren in das Zonenrandgebiet 
zusätzlich oder vorab geflossen sind? 

Ruhnau, Staatssekretär: Ich bitte um Ihr Einver-
ständnis, daß ich die Frage schriftlich beantworte. 
Die Unterlagen habe ich zur Fragestunde nicht mit-
genommen.  

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Zusatzfrage des 
Abgeordneten Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
wird die Bundesregierung angesichts der Situation, 
wie sie sich aus Ihren Darlegungen und auch aus der 
Frage des Kollegen Dr. Kunz ergibt, jetzt, nach vie-
len Jahren, endlich dazu übergehen, die Kilometer-
pauschale, die heute schon — gerade für den Arbeit-
nehmer im ländlichen Raum in bezug auf den Weg 
zu seiner Arbeitsstätte — völlig unzumutbar niedrig 
ist, den gegebenen Kostenrealitäten anzupassen? 

Ruhnau, Staatssekretär: Die Bundesregierung 
wird diese Frage — wie andere sicher auch — immer 
im Zusammenhang mit Haushalt und Steuergesetz-
gebung prüfen und entscheiden. Zur Zeit liegt eine 
Änderung des bisherigen Standpunktes nicht vor. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe Frage 75 
des Abgeordneten Kuhlwein auf: 

Welche Gründe haben die Bundesregierung veranlaßt, für den Bau ei-
ner Autobahn zwischen Hamburg und Berlin auf dem Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland die sogenannte Nordtrasse zu wählen, und 
welche gesetzlich vorgesehenen Verfahren (z. B. Linienbestimmungs-
verfahren nach § 16 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes und Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach den §§ 16 ff. des Fernstraßengesetzes und 
§§ 41 und 42 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) sind dieser Ent-
scheidung vorausgegangen? 

Herr Staatssekretär bitte. 

Ruhnau, Staatssekretär: Ich möchte wegen des 
Sachzusammenhangs die Fragen 75 und 76 gemein-
sam beantworten, wenn der Abgeordnete Kuhlwein 
damit einverstanden ist. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ja. Dann rufe ich 
auch Frage 76 des Abgeordneten Kuhlwein auf: 

Welche ökologischen Untersuchungen wurden vor der Festlegung der 
Trasse angestellt, und inwieweit wurden alternative Trassen in einen 
ökologischen und ökonomischen Vergleich einbezogen? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Ruhnau, Staatssekretär: Ich möchte die Antwort in 
drei Punkte gliedern. 

Erstens. Die Bundesregierung ist unverändert von 
der Notwendigkeit einer Autobahnverbindung zwi-
schen Berlin und Hamburg überzeugt. Diese Ver-
bindung ist besonders für Berlin von großer Bedeu-
tung. 

Nach der Vereinbarung mit der Deutschen Demo-
kratischen Republik soll die Baumaßnahme Mitte 
November 1982 abgenommen werden. Im Bedarfs-
plan für die Bundesfernstraßen, der jeweils als An-
lage dem Gesetz über den Ausbau der Bundesfern-
straßen in den Jahren 1971 bis 1985 beigefügt ist, ist 
daher seit 1971 die Autobahn Hamburg-Berlin auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland — 

wenn auch mit unterschiedlicher Priorität in den 
einzelnen Abschnitten — enthalten. 

Zweitens. Die sogenannte Nordtrasse der Auto-
bahn Hamburg-Berlin auf dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschland hat sich nach sorgfältiger Ab-
wägung aller Gesichtspunkte ökologischer werkehr-
licher, wirtschaftlicher, netzsystematischer und 
auch deutschlandpolitischer Art als zweckmäßigste 
Lösung herausgestellt. 

Da sich die für den Bau benötigten Flächen zum 
größten Teil bereits seit langem im Eigentum des 
Bundes befinden, war ein förmliches Linienbestim-
mungsverfahren nach § 16 des Fernstraßengesetzes 
nicht erforderlich. Alternative Trassen wurden von 
der für die Planung von Bundesfernstraßen in 
Schleswig-Holstein zuständigen Auftragsverwal-
tung des Bundes untersucht, wobei u. a. auch ökolo-
gische Gesichtspunkte berücksichtigt wurden. Bei 
der Untersuchung der verschiedenen Trassen mußte 
die sogenannte „Mitteltrasse Süd" als mögliche Al-
ternative entfallen, weil schwerwiegende entschei-
dungsrelevante Kriterien wie Beeinträchtigung der 
Agrarstrukturen, Folgemaßnahmen für das vorhan-
dene Straßennetz und die zeitliche Realisierung 
dem entgegenstanden. 

Drittens. Im Einvernehmen mit der schleswig-hol-
steinischen Straßenbauverwaltung ist beabsichtigt, 
im Rahmen der Planfeststellungsverfahren die Be-
lange des Umweltschutzes zu berücksichtigen und 
alles Notwendige an Ausgleichs- und auch Ersatz-
maßnahmen zu veranlassen. Die Bundesregierung 
wird deshalb alles nur Mögliche tun, was für die 
Schonung von Umwelt und Landschaft notwendig 
ist. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Bitte, Herr Abge-
ordneter Kuhlwein. 

Kuhlwein (SPD): Herr Staatssekretär. ist der Bun-
desregierung bekannt, daß der Gutachter der schles-
wig-holsteinischen Landesregierung, Herr Profes-
sor Knauer, sein Gutachten, das Sie ja soeben auch 
mit zugrunde gelegt oder als Gutachten der Landes-
regierung akzeptiert haben, nur als „Landschaftsbe-
wertung" bezeichnet und zur endgültigen Abwägung 
der verschiedenen Trassen zusätzlich eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für notwendig gehalten hat, 
und wie verträgt sich die Tatsache, daß eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bisher nicht stattgefunden 
hat, mit dem Rundschreiben des Bundesverkehrs-
ministers vom 18. Juni 1976, in dem bereits bei der 
Linienbestimmung nach § 16 des Bundesfernstra-
ßengesetzes Gesichtspunkte der Ökologie und der 
Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden  sollen? 

Ruhnau, Staatssekretär: Wir haben die Frage, in 
welchem Umfang nun tatsächlich die ökologischen 
Probleme untersucht wurden und wie die Ergeb-
nisse in den Entscheidungsvorschlag einzugehen 
haben, mit der schleswig-holsteinischen Auftrags-
verwaltung verschiedentlich besprochen und in den 
zurückliegenden Monaten auch sehr intensiv erör-
tert. Bei der Beurteilung von Gutachten — ich will 
sie im Wert nicht mindern; aber das bringen Gutach- 
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ten gelegentlich mit sich -- wird man immer ver-
schiedene Bewertungen vornehmen. 

Wir sind der Überzeugung, daß bei der Prüfung 
der Trassenentscheidung alles, was zur Bewertung 
der ökologischen Probleme untersucht werden muß-
te, auch untersucht worden  ist. Es ist gar nicht zu 
leugnen, daß der Bau einer Autobahn in diesem Be-
reich unseres Landes — sei es entlang der Nord-
trasse oder weiter südlich — einen Eingriff in Land-
schaft und Siedlungsstrukturen bedeutet. Die Be-
wertung der Frage, ob der Eingriff, wenn er nördli-
cher vorgenommen wird, geringer ist, als wenn er 
südlich geschieht, wird auch nach meiner eigenen 
Erfahrung sehr von der jeweiligen Perspektive ab-
hängen. Wir erleben auch an vielen anderen Stellen 
des Bundesgebietes, daß diejenigen, bei denen die 
Trasse verlaufen soll, natürlich immer dafür zu ge-
winnen sind, sie über eine andere Strecke zu führen. 
Die Auseinandersetzungen um den richtigen Tras-
senverlauf wären an jeder Stelle in diesem Teil 
Schleswig-Holsteins wahrscheinlich — man kann 
das nicht mit 100%iger Sicherheit sagen — die glei

-

chen gewesen. Es kommt darauf an — diesen Stand-
punkt hat die Bundesregierung auch in den Diskus-
sionen mit allen Beteiligten und Betroffenen immer 
vertreten --, eine Autobahnverbindung von Ham-
burg nach Berlin, wenn wir sie haben wollen, im 
Bundesgebiet richtig anzubinden und alles zu tun, 
damit die Straßenführung im Gebiet unseres Ein-
flußbereichs so wenig wie möglich in Landschafts

-

und Siedlungsstrukturen eingreift. Insoweit stehen 
der Bundesverkehrsminister und die Bundesregie-
rung zu dem Inhalt und dem Sinn des Rundschrei-
bens, das Sie hier zitiert haben. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Bitte, Herr Abge-
ordneter Kuhlwein. 

Kuhlwein (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es zu, 
daß die von einer Arbeitsgruppe „BAB Alternativ-
trasse" vorgeschlagene Mitteltrasse Süd bisher von 
der Straßenbauplanung überhaupt nicht unter öko-
logischen Gesichtspunkten im Sinne eines ökologi-
schen Vergleichs geprüft worden ist, und hat die 
Bundesregierung zur Kenntnis genommen, daß in 
einer Stellungnahme dieser Arbeitsgruppe erhebli-
che Argumente — sowohl ökologische als auch öko-
nomische — angeführt werden, die für eine andere 
Trassierung, etwa auf der Mitteltrasse Süd, spre-
chen? 

Ruhnau, Staatssekretär: Der Bundesregierung 
sind diese Anregungen bekannt. Wir haben die 
schleswig-holsteinische Straßenbauverwaltung 
auch frühzeitig ersucht, sich damit auseinanderzu-
setzen. Die Auftragsverwaltung hat uns informiert, 
daß sie eine solche Prüfung aller Faktoren vorge-
nommen hat — natürlich auch vergleichend —, aber 
zu keiner anderen Empfehlung kommt. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Bitte schön, eine 
weitere Zusatzfrage. 

Kuhlwein (SPD): Herr Staatssekretär, Sie haben 
davon gesprochen, daß eines der Argumente für die 
Nordtrasse der Gesichtspunkt der zeitlichen Real

-

sierung gewesen sei. Teilt die Bundesregierung 
meine Auffassung, daß sich die Überlegenheit des 
politischen Systems der Bundesrepublik nicht darin 
zeigt, genauso schnell wie die DDR Straßenplanun-
gen vollziehen zu können, sondern vielmehr auch 
darin, wie stark ökologische Bedenken von Bürgern 
einbezogen werden und die Bürger überhaupt an der 
Planung beteiligt werden? 

Ruhnau, Staatssekretär: Es ist gar keine Frage, 
daß die ökologische Problematik in die Planung ein-
bezogen werden muß. Das kann man nicht von Zeit-
abläufen abhängig machen. Es ist auch klar, daß wir 
uns rechtzeitig um solche Stellungnahmen zu bemü-
hen haben. Wie ich in der Antwort der Bundesregie-
rung, auf die ich mich noch einmal beziehe, schon 
ausgeführt habe, ist die Tatsache, daß es hier, und 
zwar auf dieser Trasse, eine Autobahn geben wird, 
bereits seit 1971 durch Gesetz, also durch den Bun-
destag, festgestellt worden. Die Diskussion über die 
sogenannte Mitteltrasse Süd hat aber — ich will 
jetzt nicht einen Streit über die Anzahl von Monaten 
vom Zaun brechen — wohl erst in den letzten zwölf 
Monaten wirklich stattgefunden. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Die letzte Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Kuhlwein. 

Kuhlwein (SPD): Herr Staatssekretär, trifft meine 
Vermutung zu, daß die Festlegung der Priorität für 
Trassen im Bundesfernstraßenausbauplan, die dort 
durch den Deutschen Bundestag vorgenommen 
wird, nicht im einzelnen bedeutet, welche Linienfüh-
rung einer Trasse nachher geschaffen werden soll, 
und insbesondere nicht ausschließt, daß darüber 
noch ein Linienbestimmungsverfahren stattfindet? 

Ruhnau, Staatssekretär: Nein, das kann man so 
nicht sagen. Aber die Bundesverwaltung muß wohl 
davon ausgehen, daß eine Entscheidung des Bundes-
gesetzgebers über eine Straßenverbindung, wenn 
damit auch eine konkrete Trassenvorstellung ver-
bunden ist, nur dann nicht vollzogen wird, wenn sich 
im Laufe der jahrelangen Diskussionen tatsächliche 
Widerstände dagegen entwickeln und neue Ge-
sichtspunkte auftauchen. Dann können wir dies 
aber nur ändern, wenn wir, wie das vorgeschrieben 
ist, vorher in einem Verfahren den Bundesgesetzge-
ber wieder damit beschäftigen. 

Sie sehen das j a an der Struktur des heutigen Be-
darfsplanes. Dort gibt es eine Reihe sogenannter, 
wie die Fachleute sagen, Aufdruckstrecken. Das sind 
Autobahnverbindungen, für die Linien in der Be-
darfsplankarte, die ein Teil des Gesetzes ist, nicht 
vorgesehen sind, und zwar deswegen, weil man sich 
über die Trassenführung solcher Verbindungen 
nicht einig ist. Das sind die A 4 und die Küstenauto-
bahn und noch einige andere. Es ist also nicht unüb-
lich, daß dort, wo es eine öffentliche Diskussion um 
Autobahnverbindungen und Straßenverbindungen 
gibt, eine Linie, also ein Strich auf der Karte, nicht 
vorgesehen werden kann. 

In diesem Fall ist das aber so geschehen. Auf der 
Grundlage dieser Bundestagsbeschlüsse und der 
Gesetze ist ja auch schon sehr früh ein Stück dieser 
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Autobahn Hamburg-Berlin — wenn auch nur ein 
kleines Stück, an dem sogenannten Horner Knoten 
— gebaut worden. Damals hat auch niemand ge-
schrieben, niemand gefragt, ob das nun eine Vorbe-
stimmung für eine Trasse sei, auf der da eines Tages 
gebaut werde; ich habe so etwas bei dem Bau damals 
nie gehört. Der Grund dafür war wohl, daß manche 
die Erfolge der Deutschlandpolitik der Bundesregie-
rung nicht so ganz ernst nahmen und sich nicht vor-
stellen konnten, wir würden eines Tages eine Ver-
einbarung über eine solche Straßenverbindung auch 
zustande bringen. So sind natürlich — das ist zuzu-
geben — in einem sehr frühen Stadium — das liegt 
lange zurück — eine Reihe von Weichen gestellt 
worden, was mit Sicherheit auch Entscheidungen in 
dem Bereich der Straßenbauverwaltung und der 
Körperschaften voraussetzte, die dort mitwirken — 
also  aller Gemeinden und Kreise — und die auch mit 
allem einverstanden waren; sonst wäre das nicht so 
reibungslos in die Planfeststellungsverfahren ge-
gangen, wenn die gewählten Organe der Gemeinden 
und der anderen Körperschaften dort Widerstand 
geleistet hätten. 

Jedenfalls brauchte der Bundesverkehrsminister 
in keinem Falle von seinem Recht Gebrauch zu ma-
chen, den Planfeststellungsbeschluß gegen eine Ge-
meinde, gegen eine Gebietskörperschaft herbeizu-
führen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfra-
ge, Herr Abgeordneter Jansen. 

Jansen (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie mit 
mir der Auffassung, daß in einem Industriestaat zu-
sammenhängende Natur- und Landschaftsräume, 
die noch vorhanden sind, von so großer Bedeutung 
sein müßten, daß man sich trotz aller planerischen 
und zeitlichen Schwierigkeiten bemühen sollte, er-
forderliche Trassen in Randbereiche zu legen oder 
vorhandene Trassen auszubauen, statt immer neue 
Landschaft aufzufressen? 

Ruhnau, Staatssekretär: Ich stimme Ihnen grund-
sätzlich zu. Ich kann Ihnen auch versichern, daß es 
in unserem Hause wohl niemanden gibt, der sich 
darüber freut, daß Straßen gebaut und vorher 
Bäume gefällt werden. 

Aber Sie haben gesagt: Wir leben in einem Indu-
striestaat. Man kann nicht beides haben. Gelegent-
lich kommt man an solchen Eingriffen nicht vorbei. 
Und weil wir an ihnen nicht vorbeikommen, deswe-
gen diskutieren wir alle miteinander, wie wir Lärm-
schutz gesetzlich regeln, wie wir Landschaftsschutz 
gesetzlich regeln, wie wir denen, die dafür sprechen, 
auch Gehör verschaffen. Wir versuchen auch, die mit 
dem richtigen Gewicht in die Straßenplanung einzu-
führen. 

Bei der Vorbereitung der Bundesfernstraßenpla-
nung in diesem Jahre hat es ausgiebige Kontakte 
zwischen dem Bundesverkehrsminister und den 
Landschaftsschutzverbänden gegeben. Manche 
Bundesländer mußten erst nachdrücklich davon 
überzeugt werden, daß man mit denen, die für Land-
schaftsschutz auftreten, wirklich reden muß. In ei-
nem langsamen Überzeugungsprozeß ist uns das 

auch gelungen. Aber es gibt einige Stellen, da haben 
Sie nicht viele Alternativen, um nicht zu sagen, fast 
gar keine Alternativen. 

Unsere Haltung in diesem Punkt, Herr Abgeord-
neter Jansen, können Sie an der Diskussion um die 
Rothaarautobahn oder um die Autobahn durch den 
Pfälzer Wald am besten erkennen. Da muß ich sa-
gen: Nicht die Straßenbauer sind es. die das nun mit 
aller Gewalt wollen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine weitere Zu-
satzfrage des Abgeordneten Jansen. 

Jansen (SPD): Da es mir diesmal um den Sachsen-
wald geht, möchte ich meine Frage an Sie darauf 
ausrichten, ob Sie nicht auch glauben, daß die Tatsa-
che, daß Bürger dieses Thema erst in den letzten 
zwölf Monaten — oder wann auch immer — aufge-
griffen haben, damit zusammenhängt, daß Bürger 
mit Planungsunterlagen und Zielsetzungen der öf-
fentlichen Bürokratie sehr spät befaßt werden, und 
sind Sie nicht auch der Auffassung, daß das Ministe-
rium eine Unterbrechung der Planung der BAB 
Hamburg-Berlin durch den Sachsenwald in der 
Richtung forcieren sollte, die Alternativtrasse mit al-
ler Ernsthaftigkeit zu prüfen, um durch ein solches 
behördliches Verhalten auch das Demokratiebe-
wußtsein der Bürger zu ,stärken? 

Ruhnau, Staatssekretär: Wenn es eine Möglichkeit 
gäbe, daß bei der Prüfung einer Alternativtrasse 
wirklich etwas herauskommt, wenn  es also ehrlich 
wäre, es noch einmal zu machen — —. Wir haben das 
ja verglichen, und wir sind, und zwar alle einschließ-
lich der Gebietskörperschaften — ohne Einschrän-
kung —, zu der Überzeugung gelangt: Wo immer Sie 
dort Straßen bauen, es ist überall schwierig. Sie ha-
ben ja gar nicht viele Alternativen. Sie kennen das 
Land dort, das Umland von Hamburg, wie ich. Sie 
haben eine Siedlungsstruktur — über deren Entste-
hen kann man ebenfalls lange philosophieren; sie ist 
da —, und Sie haben eine Landschaftsstruktur, die 
es ja schon schwierig macht. die sogenannte Mar-
schenlinie — die Straße, die etwas südlicher verläuft 
— zu bauen. 

In einer öffentlicnen Diskussion, an der ich stell-
vertretend für den Bundesverkehrsminister teilge-
nommen habe, wurde nach sehr kurzer Zeit deutlich, 
daß nach dem Floriansprinzip alles zu diskutieren 
ist; aber in dem Augenblick, in dem wir über eine 
Trasse reden, die weiter südlich verläuft, haben sich 
schon die ersten, die die Bürgerinitiative dann dort 
formieren, gemeldet, während die anderen dafür 
sind, daß dort gebaut wird. Das ist an vielen Stellen 
so. 

Herr Abgeordneter Jansen, ich darf noch einmal 
versichern: Sie finden bei uns niemanden, der jubelt, 
wenn es darum geht, in Natur und Landschaft einzu-
greifen. Aber wenn Sie eine Autobahn von Hamburg 
nach Berlin haben wollen, müssen Sie irgendeine 
Entscheidung fällen. Leider sind solche Entschei-
dungen manchmal damit verbunden, daß Sie es 
nicht jedem recht machen können. Sie können nicht 
jedermanns Interessen und Wünsche — die ich alle 
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für sehr legitim halte; das würde ich niemals bestrei-
ten — zufriedenstellen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Herr Staatsse-
kretär, ich darf zwischendurch bemerken: Es steht 
selbstverständlich in Ihrem freien Ermessen, die als 
notwendig erachteten Antworten zu geben. Nur, wir 
sind etwas in Zeitdruck. Wenn sich alle Beteiligten 
kurz fassen würden, so läge das auch im Interesse 
der Abwicklung der Ihr Ressort betreffenden Fra-
gen. Wir haben noch mehrere Zusatzfragen und drei 
weitere Fragen, können die Fragestunde zeitlich 
aber nicht ausdehnen. 

Bitte, eine Zusatzfrage des Abgeordneten Jäger. • 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
hat die Bundesregierung im Hinblick darauf, daß 
diese Autobahn in erster Linie der Verbesserung des 
Verkehrs von und nach Berlin dient, sichergestellt, 
daß angesichts der großen Schwierigkeiten, die der 
Kollege Kuhlwein geschildert hat, die Baufort-
schritte so sind, daß der Verkehr abgenommen wer- 
den kann, wenn die DDR mit ihrem Bau an der Zo-
nengrenze angelangt ist? 

Ruhnau, Staatssekretär: Soweit sich die Planung 
heute übersehen läßt, ist das der Fall. Auf jeden Fall 
wird das Autobahnteilstück zwischen der innerdeut-
schen Grenze und der Bundesstraße 207 in der Höhe 
von Gudow fristgemäß fertiggestellt. Das Gelände 
gehört uns, den Rest haben wir vor einigen Tagen 
gekauft. Das heißt, es ist, soweit man das über zwei 
Jahre übersehen kann, sichergestellt, daß hinsicht-
lich des Überganges und damit auch des Transits 
keine Schwierigkeiten entstehen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Leuschner. 

Leuschner (SPD): Herr Staatssekretär, welcher zu-
sätzliche Zeitbedarf bis zum Baubeginn würde nach 
Schätzungen der Bundesregierung entstehen, wenn 
man sich nach weiteren Prüfungen im Jahre 1981 
doch noch für die Mitteltrasse Süd entschiede? 

Ruhnau, Staatssekretär: Dies ist die schwierigste 
Frage, die zu beantworten ist, weil niemand über die 
rechtlichen Verfahren, die möglich sind, heute eine 
wirkliche Auskunft geben kann, aber wenn Sie die 
alten Planfeststellungsbeschlüsse aufheben und 
neue Planfeststellungsverfahren einleiten, können 
Sie nach unserer Erfahrung heute, bis Sie dort einen 
Spaten in die Hand nehmen, wohl mit acht bis zehn 
Jahren rechnen. Darunter ist heute nicht mehr viel 
zu machen. 

Ich bitte den Präsidenten um Nachsicht, aber dies 
ist ein schwieriges Thema, weil hier Tausende und 
Hunderttausende von Bürgern mit ihrer Lebensqua-
lität betroffen werden. Das muß man ernst nehmen. 
Ich glaube, darin ist auch eine Rechtfertigung eines 
so langen Verfahrensgangs zu sehen. 

 
Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe die 

Frage 77 des Abgeordneten Zywietz auf: 
Wie beurteilt die Bundesregierung die Stellungnahme des Deutschen 

Rates für Landespflege zur Trassenführung der Bundesautobahn zwi-
schen Hamburg und Berlin auf dem Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland, der gegen die geplante sogenannte Nordtrasse erhebliche 
landespflegerische und ökologische Bedenken anmeldet und zusätzliche 
landschaftsökologische Untersuchungen im Sinne einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung fordert'? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Ruhnau, Staatssekretär: Wenn der Herr Abgeord-
nete Zywietz einverstanden ist, würde ich die beiden 
Fragen gerne im Zusammenhang beantworten. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Bitte schön. 
Dann rufe ich auch die Frage 78 des Abgeordneten 
Zywietz auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, die bisher gegen die Trasse der Berli-
ner Autobahn auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vorlie-
genden kritischen Stellungnahmen von mehr als 60 Naturschutzverbän-
den und Bürgerinitiativen zum Gegenstand neuer Überlegungen zu ma-
chen? 

Ruhnau, Staatssekretär: Bei der Beurteilung einer 
neuen Straßentrasse sind neben den Belangen der 
Ökologie auch andere Fakten wie die verkehrlichen, 
wirtschaftlichen und netzsystematischen Probleme 
zu berücksichtigen. Die Entscheidung zugunsten der 
Nordtrasse ist nach einer sorgfältigen Abwägung al-
ler Gesichtspunkte und der Beurteilung verschie-
dener Varianten durch die für die Planung der Bun-
desfernstraßen in Schleswig-Holstein zuständige 
Auftragsverwaltung des Bundes vom Bundesmini-
ster für Verkehr getroffen worden. 

Die Bundesregierung sieht daher keine Veranlas-
sung, die kritischen Stellungnahmen zur Nordtras-
se zum Gegenstand neuer Überlegungen zu machen. 
Sie ist jedoch im Einvernehmen mit der schleswig-
holsteinischen Straßenbauverwaltung bereit, im 
Rahmen der Planfeststellungsverfahren alles Not-
wendige an Ausgleichs- und gegebenenfalls auch Er-
satzmaßnahmen zu veranlassen, und steht Vorschlä-
gen zur Schonung von Umwelt und Landschaft im-
mer aufgeschlossen gegenüber. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Bitte, eine Zu-
satzfrage, Abgeordneter Zywietz. 

Zywietz (FDP): Herr Staatssekretär, hier und an-
derswo wird wiederholt darauf hingewiesen, daß 
eine sorgfältige Abwägung der Entscheidungsfakto-
ren erfolgt ist. Ist die Bundesregierung bereit, das 
angesichts der realen Gegebenheiten auch in einer 
umfassenden Information und Dokumentation der 
Bevölkerung, den Betroffenen in verständlicher 
Weise darzulegen? So hilfreich eine solche Frage-
stunde und andere Interventionen auch sein mögen, 
so glaube ich doch, daß wir mittlerweile einen Punkt 
erreicht haben — — 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Können Sie sich 
bitte auf eine Frage beschränken, Herr Abgeordne-
ter. 

Zywietz (FDP): Ich wiederhole: ob die Bundesre-
gierung bereit ist, angesichts der gegebenen Sach-
situation eine umfassende Information der Bürger 
auch mit Hilfe einer Dokumentation über den Ver-
fahrens- und Entscheidungsstand zu geben. 

Ruhnau, Staatssekretär: Die Bundesregierung hat 
veranlaßt, daß die schleswig-holsteinische Straßen-
bauverwaltung auch schon bisher die Bevölkerung 
informiert hat. Ich greife Ihre Anregung auf. Wir 
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werden mit dem heutigen Stand Schleswig-Holstein 
noch einmal bitten, eine solche Information vorzube-
reiten und dann über die Gebietskörperschaften zur 
Verteilung zu bringen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Wünschen Sie 
eine weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Zy-
wietz? — Dann Herr Abgeordneter Kuhlwein, bit-
te. 

Kuhlwein (SPD): Herr Staatssekretär, hält die Bun-
desregierung angesichts der Proteste von über 60 
Naturschutzverbänden die Anordnung des soforti-
gen Vollzugs für ein Teilstück durch das Land 
Schleswig-Holstein für eine sinnvolle Maßnahme, 
die geeignet ist, die soziale Akzeptanz dieser Trasse 
zu fördern und zu unterstützen. 

Ruhnau, Staatssekretär: Der sofortige Vollzug ist 
für diesen fraglichen Abschnitt, über den wir spra-
chen, angeordnet worden. Das ist der Abschnitt 3, 
der an den Knotenpunkt Gudow anschließt. Ich den-
ke, dies ist notwendig. Wenn man den Verkehr 1982 
abnimmt und ihn auf der Bundesstraße 207 in das 
schleswig-holsteinische Straßennetz einleitet, soll-
ten wir jedenfalls etwas tun, um die Gemeinde 
Schwarzenbek von zusätzlichem Durchgangsver-
kehr zu verschonen. Das könnte dann, soweit ich das 
sehe, der Fall sein. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich rufe Frage 79 
des Abgeordneten Oostergetelo auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß — orientiert an Krite-
rien der Umweltbelastung — Material und Menge des im vergangenen 
Winter verwendeten Streusalzes zu groß war und deshalb in diesem 
Winter reduziert werden könnte, und wird sie bejahendenfalls entspre-
chende Maßnahmen hinsichtlich Quantität und Qualität des Streumate-
rials — z. B. durch Beimischen von Sand — innerhalb ihres Kompetenz-
bereichs veranlassen? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Ruhnau, Staatssekretär: Im Vergleich zu den frü-
heren Winterperioden war der Streusalzverbrauch 
im vergangenen Winterhalbjahr wesentlich gerin-
ger. Deshalb ist die Bundesregierung auch nicht der 
Auffassung, daß in der letzten Winterperiode eine 
außergewöhnlich hohe Umweltbelastung durch 
Streusalzeinwirkung gegeben gewesen wäre. 

Unabhängig davon ist das Bundesverkehrsmini-
sterium in Zusammenarbeit mit den Straßenbauver-
waltungen der Länder darum bemüht, den Winter-
dienst auf Bundesfernstraßen umweltschonender zu 
gestalten, d. h. auch den Streusalzverbrauch erheb-
lich einzuschränken. Zur Erreichen dieses Zieles 
wurden die zuständigen Minister der Länder noch-
mals gebeten, Streusalz nur in dem für eine ange-
messene Verkehrssicherheit erforderlichen Maße 
einzusetzen, damit Umweltschäden vermieden wer-
den. Darüber hinaus wurde gebeten, auf Straßen-
strecken mit untergeordneter Verkehrsbedeutung 
versuchsweise auf den Einsatz von Streusalz zu ver-
zichten. Im übrigen laufen verschiedene Untersu-
chungen mit dem Ziel der Einschränkung des Salz-
verbrauchs. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Bitte schön, eine 
Zusatzfrage. 

Oostergetelo (SPD): Herr Staatssekretär, ich be-
danke mich für die umweltfreundliche Haltung der 
Bundesregierung, frage Sie aber doch noch: Gibt es 
eine Aufstellung, die zeigt, welche Schäden durch 
Salz — abgesehen von den anderen Umweltbelan-
gen — beispielsweise an Fahrzeugen entstehen, und 
wären Sie gegebenenfalls bereit, hinsichtlich unter-
geordneter Straßen wieder neu in die Überlegung 
einzutreten, ob für Wagen von Ärzten oder Kranken-
häusern oder in anderen sensiblen Bereichen Spi-
kes, bei denen die Schäden eventuell geringer wä-
ren, zugelassen werden können? 

Ruhnau, Staatssekretär: Die Zulassung von Spi-
kesreifen hat den zuständigen Bundestagsausschuß 
wie auch das Plenum selber mehrere Male beschäf-
tigt. Mein Eindruck war — ohne daß ich die ganze 
Dikussion jetzt präsent hätte —: Am Ende der Dis-
kussion kamen alle zu der Überzeugung, dann, wenn 
wir hier einige Ausnahmen machen, haben wir aus 
der Ausnahme bald wieder eine Regel gemacht. 
Denn bei uns ist ja jede Verwaltungsentscheidung, 
natürlich auch die Ausnahme, justitiabel, und dann 
stehen Sie vor diesem Problem. Die Schäden an den 
Straßen waren so groß, daß alle zu der Überzeugung 
kamen, dies sollten wir nicht wieder zulassen. Im Üb-
rigen gibt es ja auch, seit vielen Jahrzehnten be-
währt, Ketten, und zwar heute Ketten mit neuer 
Technik, die für die Verkehrssicherheit sehr gut 
sind. 

Was die Untersuchungen angeht, so muß ich sa-
gen, es gibt keine verläßlichen Untersuchungen über 
Schäden, die durch Streusalz hervorgerufen worden 
sind. Es gibt auch unterschiedliche Auffassungen 
über das Ausmaß der Umweltschäden. Wir haben 
diese Untersuchungen auch nicht auf den spitzen 
Punkt treiben wollen, sondern sind der Meinung, 
dann, wenn es im Zweifel auch zu Umweltschäden 
kommen könnte, müssen wir uns darum bemühen, 
diese in der Entstehung zu vermeiden. Ich hoffe, daß 
die Untersuchungen, die wir noch vergeben haben 
und deren Ergebnis noch nicht vorliegt, uns in die 
Lage versetzen werden, den Streusalzgebrauch aus 
Gründen der Verkehrssicherheit weiter herabzuset-
zen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Ich kann leider 
keine weiteren Zusatzfragen zulassen. Wir sind am 
Ende der Fragestunde. 

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. Ich unter-
breche die Sitzung bis 14 Uhr. 

(Unterbrechung von 13.04 bis 14.00 Uhr) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Die unterbro-
chene Sitzung wird wieder eröffnet. 

Gestern hat der Abgeordnete Dr. Dregger, der für 
heute beurlaubt ist, seinen 60. Geburtstag gefeiert. 

Der Abgeordnete Dr. Ritz hat am 2. Dezember 
1980 die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag 
durch Verzicht eingebüßt. Als sein Nachfolger hat 
am 5. Dezember 1980 der Abgeordnete Dr.-Ing. 0l-
denstädt die Mitgliedschaft im Deutschen Bundes-
tag erworben. — Ich begrüße Sie als einen uns be- 
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kannten Kollegen sehr herzlich und wünsche Ihnen 
eine erfolgreiche Mitarbeit hier im Hause. 

(Beifall) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Schriftführer 
— Drucksache 9/36 — 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem 
interfraktionellen Antrag auf Drucksache 9/36 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltun-
gen? — Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Fraktionen 
der SPD und FDP eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die Sozialversicherung 
der selbständigen Künstler und Publizi-
sten (Künstlersozialversicherungsgesetz — 
KSVG) 
— Drucksache 9/26 - 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Innenausschuß 
Ausschuß für Wirtschaft 
Ausschuß für Bildung and Wissenschaft 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 G o  

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die allgemeine 
Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Lutz. 

Lutz (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wer Sinn für Symbolik hat, der wird mit In-
teresse vermerken, daß der erste Gesetzentwurf der 
9. Legislaturperiode den sozialen Problemen der 
selbständigen Künstler und Publizisten in unserem 
Lande gewidmet ist. Wir Sozialdemokraten hätten 
gerne darauf verzichtet. Wenn es nach uns und unse-
ren Koalitionspartnern gegangen wäre, stünde das 
Künstlersozialversicherungsgesetz, mit der Unter-
schrift des Herrn Bundespräsidenten versehen, 
längst im Bundesgesetzblatt und wäre geltendes 
Recht. 

Aber Sie von der Opposition und die von Ihnen be-
herrschte Mehrheit im Bundesrat haben das anders 
gewollt. Sie haben mit Ihrer Verweigerungspolitik 
diesen neuerlichen parlamentarischen Anlauf er-
zwungen. Sie haben eine längst überfällige gesetzli-
che Regelung — und mit diesen Vorwürfen müssen 
Sie leben — um Monate, mindestens um Monate ver-
zögert. Das ist in den Kreisen der Künstler und Pu-
blizisten mit Bitterkeit registriert worden. Das ist 
eine Bitterkeit, die wir verstehen und die wir tei-
len. 

Mit um so größerer Genugtuung erfüllt uns die 
Gewißheit, daß Sie das Künstlersozialversiche-
rungsgesetz ein weiteres Mal nicht werden torpedie-
ren können. Sie können allenfalls noch einmal die 
parlamentarische Beratung hinzuschleppen versu-
chen, verhindern können Sie nichts mehr. 

Deshalb meine ich, daß es nun, da der Wahlkampf 
vorüber ist, eigentlich vernünftiger wäre, Sie wür-
den mit uns gemeinsam diese längst und intensiv be

-

ratene Gesetzesvorlage verabschieden. Sie vergeben 
sich dabei gar nichts, Sie würden aber an Glaubwür-
digkeit bei den selbständigen Künstlern und Publizi-
sten in unserem Lande gewinnen, und das, so meine 
ich, wäre sicher auch für Sie nicht ganz zu verach-
ten. 

Ehe ich zu den Einzelheiten des Geseztentwurfs 
komme, möchte ich an einen Kollegen erinnern, der 
zwei Legislaturperioden hindurch um ein solches 
Gesetz gekämpft hat, an unseren früheren Kollegen 
Dieter Lattmann. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Er ist zwar aus der parlamentarischen Arbeit ausge-
schieden, aber nicht aus der politischen und schon 
gar nicht aus der gesellschaftspolitischen Arbeit für 
die Kolleginnen und Kollegen seines Berufsstandes. 
Dieter Lattmann sagte am 22. Mai 1980 bei der zwei-
ten Lesung des Künstlersozialversicherungsgeset-
zes im 8. Deutschen Bundestag — der Herr Präsi-
dent wird gestatten, daß ich ihn zitiere —: 

Die Künstler erhalten heute, was den Arbeitern 
... vor 100 Jahren gegeben wurde. Die Bundes-
republik, der reiche Wirtschaftsstaat, das kultu-
relle Entwicklungsland, holt gegenüber einer 
selten gepriesenen, meist vernachlässigten, oft 
diffamierten Berufsgruppe auf. 

Lattmann sagte weiter: 

Und denken wir auch daran: Nichts war in den 
Katastrophen des Jahrhunderts. nach Weltkrie-
gen und Inflationen sicherer als die gesetzliche 
Sozialversicherung. Sie ist das Sicherste, das 
dieser Staat in einer unsicheren Welt zu leisten 
in der Lage ist. Das 

— so Lattmann — 

soll den Künstlern nicht länger vorenthalten 
bleiben, denn ihre Arbeit bleibt auf alle Zeiten 
unsicher genug. 

Ich glaube, präziser läßt sich kaum ausdrücken, wel-
che Absichten mit diesem Gesetz verwirklicht wer-
den sollen und verwirklicht werden. Diese Gewiß-
heit haben wir heute. 

Die Technik des Ihnen vorliegenden Gesetzent-
wurfs ist schnell erklärt. Alle selbständigen Künst-
ler und Publizisten werden mit diesem Gesetz kran-
ken- und rentenversicherungspflichtig. Sie zahlen 
wie Arbeitnehmer den an ihren Honoraren bemes-
senen halben Beitragssatz zur Krankenversiche-
rung und zur Rentenversicherung. Weil selbstän-
dige Künstler und Publizisten im Regelfall ein 
schwankendes Einkommen haben, sind Sonderrege-
lungen im Gesetz vorgesehen, die zu einer Versteti-
gung des Beitragsaufkommens und damit auch zu 
einer Verstetigung der späteren Leistungen führen 
werden. 

Die andere Hälfte des Beitragssatzes, also nicht 
die, die der Künstler zu erbringen hat, wird zu einem 
Drittel vom Bund, zu zwei Dritteln von den Verwer-
tern von Kunst und Publizistik in einem Umlagever-
fahren erhoben. Nach unserem derzeitigen Erkennt-
nisstand wird diese Umlage — sie heißt Künstlerso-
zialabgabe — 5 % von allen Honoraren nicht über- 
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) steigen. Die Künstlersozialabgabe wird immer zwei 
Drittel des Beitragsaufkommens des durch dieses 
Gesetz erfaßten Personenkreises betragen. 

Diese Abgabe wird durch die neu zu gründende 
Künstlersozialkasse erhoben. Die Clearingstelle 
führt die Beiträge der Versicherten, die Künstlerso-
zialabgabe und den Bundeszuschuß zusammen und 
leitet diese an die Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte, in Rentenfragen, und an den zuständi-
gen Krankenversicherungsträger weiter. 

Die Vermarkter, Verwerter oder wie Sie es auch 
immer nennen wollen, können Ausgleichsvereini-
gungen bilden und die Aufbringung der Mittel für 
die Künstlersozialabgabe anders regeln, als dies im 
Gesetzentwurf vorgesehen ist. Der Bundesminister 
für Arbeit kann durch die Festsetzung eines diffe-
renzierten Erhebtingssatzes unterschiedlichen Ver-
hältnissen in einzelnen Sparten Rechnung tragen. 
Das Gesetz enthält ferner präzise Bestimmungen 
für jene Künstler und Publizisten, die sich von der 
Kranken- und von der Rentenversicherungspflicht 
befreien lassen wollen, und es trägt mit sehr klaren 
Übergangs- und Schlußvorschriften der Tatsache 
Rechnung, daß wir uns mit diesem Gesetz auf ge-
setzgeberisches Neuland begeben. 

Es hat zudem — auch das sei angemerkt — schon 
jetzt, lange ehe es in Kraft ist, Wirkung gezeitigt. So 
haben die Galeristen bereits im Vorgriff auf § 32 des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes eine Aus-
gleichsvereinigung gegründet. 

(Beifall des Abg. Cronenberg [FDP]) 

Wir registrieren, Herr Cronenberg, mit Dankbarkeit 
diesen Schritt — wir haben ja auch lange gerungen, 
um eine solche Ausgleichsvereinigung möglich zu 
machen —, der ganz gewiß schwierig war, zugleich 
aber auch gezeigt hat, daß das KSVG — so würden 
die Beamten es künftig nennen: das Künstlersozial-
versicherungsgesetz — elastisch genug ist, den ver-
schiedenen Situationen in den einzelnen Sparten 
der Vermarktung gerecht zu werden. Man kann nur 
hoffen, daß das Signal, das der Kunsthandel gesetzt 
hat, Nachahmer in anderen Branchen und Berei-
chen findet. 

Meine Fraktion wird im Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung erneut empfehlen, daß die Bundesre-
gierung nach einer angemessenen Zeit über die Er-
fahrungen mit dem Künstlersozialversicherungsge-
setz Bericht erstattet. Dies erscheint uns schon des-
halb selbstverständlich, weil sich nur in der Praxis 
erweisen kann, welche Veränderungen zu einem 
umfassenden Schutz der selbständigen Künstler 
und Publizisten im Krankheitsfall und im Alter 
eventuell noch nötig sein könnten. 

Im übrigen gehen wir davon aus, daß dieser Ge-
setzentwurf, der haargenau den Erkenntnisstand 
der 8. Legislaturperiode widerspiegelt, im Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung zügig gelesen, in den 
mitberatenden Ausschüssen zügig behandelt und im 
Plenum dieses 9. Deutschen Bundestages in einer 
sehr nahen Zukunft in zweiter und dritter Lesung 
verabschiedet wird — wie ich hoffe, einvernehmlich, 
denn auch Sie können ja zulernen — und dann bald 
Gesetzeswirklichkeit wird. 

Wir gehen nämlich davon aus, daß die Opposition 
ihre ideologischen Bedenken und Verkrampftheiten 
überwindet und sich vorurteilsfrei und sachgerecht 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

— Sie sehen, meine Kollegen hoffen mit mir. — 
Wenn Sie dazu bereit und fähig sind, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen von der Opposition, dann wer-
den Sie in Zukunft sicher auch von ein paar Schlag-
worten Abstand nehmen, die in der Vergangenheit 
Ihre Schau der Dinge verfinstert haben. Sie werden 
dann nicht mehr behaupten, daß die Sozialversiche-
rungspflicht dem Wesen der Kunst und der Person 
des Künstlers zuwiderlaufe. Als ob die Kunst nur in 
Armut und Not gedeihen würde! Der Geheimrat von 
Goethe — ein Beamter, wenn Sie so wollen — ist der 
sprechendste Gegenbeweis dafür: Gesichert sein 
ganzes Leben hindurch und im wackeren Wohlstand 
hausend, hat er gleichwohl Unvergleichliches und 
Hinreißendes geschaffen. • 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Nein, ein Volk, das sich seiner Dichter und Denker 
rühmt, hat sich auch um sie zu kümmern 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

und dafür Sorge zu tragen, daß sie sich unter zumut-
baren Bedingungen einen Freiraum für ihr künstle-
risches Wirken schaffen können. 

(Dr. Blüm [CDU/CSU]: Johann Wolfgang 
von Lutz!) 

Etwas von diesem Freiraum schafft dieses Gesetz. 
Das müßte eigentlich auch Ihnen zu vermitteln sein. 
Ich bitte darum. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Zink. 

Zink (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion begrüßt die Wiedereinbringung des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

sie bedauert aber, daß der Gesetzentwurf am heuti-
gen Tage erneut völlig unverändert eingebracht 
wurde. Trotz gegenteiliger Beteuerungen zu Beginn 
der Beratungen in der letzten Legislaturperiode ha-
ben die Bundesregierung und die sie tragenden Par-
teien bei der Beratung des Künstlersozialversiche-
rungsgesetzes wenig Flexibilität gezeigt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Gar keine!) 

Deshalb haben die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und der Bundesrat diesem Gesetzgebungsvorhaben 
nicht zustimmen können. 

Dabei geht es überhaupt nicht mehr um das Ob ei-
ner Verbesserung der sozialen Situation der Künst-
ler und Publizisten, sondern nur noch um das Wie. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Hier scheiden sich allerdings die Geister. Die CDU/ 
CSU hat bei allen Beratungen zum Künstlersozial

-

versicherungsgesetz das Ziel des Gesetzes begrüßt 
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und sich für eine befriedigende und systemgerechte 
Einbeziehung der Künstler und Publizisten in das 
Netz der gesetzlichen Kranken- und Rentenversi-
cherung und für eine Einbeziehung der alten Künst-
ler und Publizisten in die Gesetzesregelung einge-
setzt. Es ist festzustellen, daß mit der Bedürftigkeit 
-- ich sage das auch an den Kollegen Lutz gerich-
tet —, mit der oft schlechten sozialen Situation der 
alten Künstler und Publizisten draußen zwar argu-
mentiert wird, daß dieser Personenkreis aber nach 
dem Regierungsentwurf und damit auch nach der 
heutigen Vorlage in das Künstlersozialversiche-
rungsgesetz letztlich nicht mit einbezogen ist. 

(Dr. George [CDU/CSU]: So ist das!) 

Wir haben beim Künstlersozialversicherungsge-
setz den Tatbestand zu vermerken, daß wir nicht nur 
hinsichtlich des Ziels des Gesetzentwurfs weitge-
hend einig sind. Es besteht vielmehr auch Einigkeit 
über die Kostenaufbringung. Künstler und Publizi-
sten, Vermarkter und Verwerter sowie der Staat sol-
len jeweils Anteile der Kosten tragen. Es besteht 
auch Einigkeit, daß eine möglichst wenig büro-
kratische und wenig kostenaufwendige Bürokratie 
die bessere soziale Absicherung der Künstler und 
Publizisten bewirken soll. Angesichts dieser Aus-
gangssituation müßte auch nach unserer Auffas-
sung eine Einigung im Ausschuß für Arbeit und So-
zialordnung und auch hier in diesem Hause erziel-
bar sein. 

Man muß allerdings seitens der Regierung und 
der Koalition auch bereit sein, die Argumente der 
Opposition und gewichtiger Gruppen der Künstler, 
der Publizisten sowie der Verwerter bei den Bera-
tungen zu berücksichtigen. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Es genügt nicht -- und damit wende ich mich, ver-
ehrter Herr Kollege Schmidt (Kempten), an die 
FDP —, daß man auf Mittelstandstagen die Erhal-
tung des Prinzips der Wahlfreiheit auch für freibe-
ruflich und selbständig Tätige proklamiert, sondern 
man muß den „liberalen" Worten bei Beratungen 
und Abstimmungen auch entsprechende Taten fol-
gen lassen und darf nicht für kollektive Lösungen 
stimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich hoffe, daß der Bezeichnung des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes durch den ehrenwerten FDP-
Sozialpolitiker und Kollegen Schmidt (Kempten), es 
sei ein „einmaliger Schönheitsfehler", eine zumin-
dest teilweise Korrektur, eine Beseitigung dieses 
„Schönheitsfehlers" während der Beratungen hier 
folgt. 
Auch möchte ich die FDP auf den Widerspruch 

zwischen ihren ablehnenden Äußerungen zum „Ma-
schinenbeitrag" oder zur „Maschinensteuer" und der 
Zustimmung zur Einführung einer solchen „Maschi-
nensteuer" für einen Teilbereich des Sozialen 
Systems hier beim Künstlersozialversicherungsge-
setz hinweisen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In der sogenannten Deckungsgleichheit zwischen 
Beitragsleistenden und Leistungsempfängern, die 
die Künstlersozialabgabe zur „Maschinensteuer", 

zur Steuer für einen gewissen Zweck schlechthin 
macht, sieht die CDU/CSU ein gewichtiges Argu-
ment gegen das Künstlersozialversicherungsgesetz 
in der vorliegenden Fassung. 

Die Loslösung des sogenannten Arbeitgeberbei-
trags von den individuellen Leistungen der Künstler 
und Publizisten halten wir für systemfremd und 
letztlich — wie den „Maschinenbeitrag" — für 
systemverändernd. Angesichts der jüngsten Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karls-
ruhe zum Ausbildungsplatzförderungsgesetz, hier 
insbesondere zur Definition der Sonderabgabe, 
dürfte es sicherlich sinnvoll sein, die Künstlersozi-
alabgabe noch einmal zu überprüfen. In der Künst-
lersozialabgabe, im „Maschinenbeitrag" liegt erheb-
licher verfassungsrechtlicher Problemstoff, der ei-
ner sauberen und umfassenden Durchleuchtung be-
darf, soll nicht am Ende des Gesetzgebungsverfah-
rens das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
wieder bemüht werden. Die Künstlersozialabgabe 
ist eine Steuer, eine Sonderabgabe und kein Bei-
trag. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ein besonderer Zurechnungsgrund ist unseres Er-
achtens deshalb auch nicht gegeben. 

Wir ziehen als CDU/CSU-Fraktion daraus das Fa-
zit, die Künstlersozialabgabe könnte einer verfas-
sungsrechtlichen Prüfung nicht standhalten. Die 
CDU/CSU hält an ihrer bisherigen Auffassung zum 
Künstlersozialversicherungsgesetz fest. Wir haben 
die verwaltungsaufwendige und kostenträchtige 
Künstlersozialkasse, aber auch die verfassungs-
rechtlich bedenkliche Künstlersozialabgabe mit gu-
ten Gründen abgelehnt. Nach unserer Auffassung 
ist weder die Künstlersozialkasse noch eine spe-
zielle Künstlersozialabgabe erforderlich. Wir treten 
für eine individuelle Beitragszahlung der Künstler 
und ihrer Vermarkter ein und plädieren für eine 
systemgerechte Einbeziehung der Künstler in das 
Netz der gesetzlichen Kranken- und Rentenversi-
cherung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Künstlersozialkasse ist deswegen unseres Er-
achtens entbehrlich. 

Die spezielle Künstlersozialabgabe ist nach unse-
rem Konzept ebenfalls entbehrlich. Durch eine Ablö-
sung der Künstlersozialabgabe durch einen Quasi-
Arbeitgeberbeitrag würde die verfassungsrechtlich 
bedenkliche Deckungsungleichheit zwischen Lei-
stungsempfängern und finanzierenden Vermark-
tern oder Verwertern vermieden. Nach dem vorlie-
genden Entwurf zahlen auch solche Vermarkter und 
Verwerter, die mit Künstlern und Publizisten Um-
sätze tätigen, die nie Leistungen aus der Kranken-
oder Rentenversicherung erhalten. Diese Deckungs-
ungleichheit, die eine verfassungsgerichtliche Über-
prüfung geradezu provoziert, kann auch nicht mit 
dem Argument der Solidarität der Künstler und Pu-
blizisten weggewischt werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Ar-
gument aufgreifen, das Sie für den kollektiven An-
satz über eine Künstlersozialabgabe und gegen den 
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individuellen Ansatz mit Eingliederung der Künst-
ler und Publizisten in das bestehende System vorge-
bracht haben. Sie behaupten, daß Vermarkter und 
Verwerter von künstlerischen und publizistischen 
Produkten, falls sie Sozialversicherungsbeiträge für 
in der Künstlersozialversicherung versicherte 
Künstler und Publizisten zahlen müssen, einer sol-
chen Zahlung ausweichen. Sie behaupten, die Ver-
markter würden auf Künstler ausweichen, die nicht 
von der Künstlersozialversicherung erfaßt werden, 
d. h. die anderweitig versichert sind oder im Ausland 
leben und für die sie keine Sozialversicherungsbei-
träge, sprich: Arbeitgeberbeiträge zahlen müssen. 
Sie leiten aus dieser Argumentation ab, daß für alle 
Honorare oder Umsätze — gleich, ob für Versicherte 
oder Nichtversicherte — eine Künstlersozialabgabe 
gezahlt werden sollte. Sie argumentieren, daß, wenn 
man nicht die Künstlersozialabgabe wählt, sozial-
versicherte Künstler aus dem Markt gedrängt wer-
den. 

Zu dieser Argumentation möchte ich für die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion folgendes anmerken. 

Erstens. Die Vermarkter und Verwerter haben bei 
der Sachverständigenanhörung, aber auch in Stel-
lungnahmen deutlich zum Ausdruck gebracht, daß 
sie bereit sind, für ihre mit ihnen Handel tätigenden 
Künstler und Publizisten Sozialbeiträge zu zahlen. 

Zweitens. Das Gesetz muß eine solche Beitrags-
zahlungspflicht vorsehen, und zwar in einer klaren 
und eindeutigen Form, die Ausweichreaktionen 
nicht zuläßt. 

Drittens. Man kann und sollte auch nicht eine ge-
setzliche Regelung einführen, die vom Mißtrauen 
gegenüber den Vermarktern geprägt ist. 

Wir alle stimmen, wie ich glaube, darin überein, 
daß z. B. im Zusammenhang mit dem Arbeitsförde-
rungsgesetz gegen die Argumentation, das Gesetz 
werde generell von Arbeitnehmern mißbraucht, 
Stellung bezogen werden muß. Auch hier muß man 
davon ausgehen, daß Vermarkter und Verwerter 
nicht generell versuchen werden, das Gesetz und die 
daraus resultierende Zahlungspflicht zu umgehen. 
Es ist vielmehr davon auszugehen, daß sie dem Ge-
setz Folge leisten werden. 

Viertens Eine Ausweichreaktion der Vermarkter 
und Verwerter ist weit weniger möglich, als allge-
mein angenommen. Die Argumentation, man wer-
den in Zukunft nur noch mit ausländischen Künst-
lern arbeiten, ist unseres Erachtens einfach falsch 
und berücksichtigt nicht die Verhältnisse auf den je-
weiligen Märkten. Ein Ausweichen auf nicht versi-
cherte Künstler oder ausländische Künstler ist in 
der überwiegenden Zahl der Fälle überhaupt nicht 
möglich. 

Das Argument der Wettbewerbsneutralität, die 
nach Ihrer Auffassung bei unserem individuellen 
Ansatz der Künstlersozialversicherung nicht gege-
ben ist, wird in Ihrer Argumentation überbewertet, 
weil Sie — leider auch die FDP — im Grunde eine 
kollektive Lösung, eine Künstlersozialkasse und 
Künstlersozialabgabe und damit indirekt eine Ma-
schinensteuer, einen Maschinenbeitrag wollen. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen: Im Inter-
esse der Künstler und Publizisten, der langfristigen 
sozialen Sicherung auch der älteren Künstler und 
Publizisten sollten wir hier im Deutschen Bundes-
tag, insbesondere im Ausschuß für Arbeit und Sozi-
alordnung, noch einmal alle Lösungen, auch die indi-
viduelle Lösung der CDU/CSU, für dieses Problem 
eingehend diskutieren. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Alle!) 

Die individuelle Lösung ist nicht nur systemge-
recht, führt nicht nur zu befriedigenden Ergebnissen 
und vermeidet verfassungsrechtliche Überprüfun-
gen, sondern erleichtert auch die Einbeziehung der 
älteren, tatsächlich bedürftigen Künstler. Die CDU/ 
CSU hält die individuelle Regelung für die Künstler 
und Publizisten für den besseren Weg, zumal viele 
Künstler schon Verbindung zu einer Krankenkasse 
und auch zur Rentenversicherung haben. 

Wir sollten eine Lösung zur Verbesserung der so-
zialen Situation der Künstler suchen, die der Indivi-
dualität, der Unabhängigkeit und der Freiheit dieser 
Berufe entspricht und sie in das bewährte System 
unserer Kranken- und Rentenversicherung inte-
griert. 

Wie eine solche Integration aussehen könnte, hat 
die CDU/CSU-Fraktion in der 8. Legislaturperiode 
durch ihre Änderungsanträge zum Künstlersozial-
versicherungsgesetz der Bundesregierung darge-
legt. 

Der Kollege Gansel von der SPD — ich habe heute 
gehört: er ist nicht mehr ordentliches Mitglied bei 
uns im Ausschuß - hat jüngst in der Fersehsen-
dung „Report", allerdings in einem anderen Zusam-
menhang, dem der Montan-Mitbestimmung, darauf 
hingewiesen, daß kein Gesetzentwurf die Ausschuß-
beratungen so verlassen würde, wie er dem Aus-
schuß zugewiesen worden sei. Im Interesse der 
Künstler und Publizisten, insbesondere der älteren 
und bedürftigen unter ihnen, wäre es wünschens-
wert, wenn diese Aussage auch auf das Künstlerso-
zialversicherungsgesetz Anwendung fände und wir 
in einigen Monaten gemeinsam eine befriedigende 
Lösung verabschieden könnten. 

Eine erneute Beratung, gleichsam im Hauruck
-verfahren, hält die CDU/CSU bei aller Dringlichkeit 

einer Lösung der im Gesetzentwurf enthaltenen 
Probleme für nicht gerechtfertigt  

Im Namen der CDU/CSU muß ich allerdings auch 
hier klar zum Ausdruck bringen, daß, falls in den 
Ausschußberatungen keinerlei Änderungen, insbe-
sondere hinsichtlich der Künstlersozialabgabe, er-
reicht werden können, es der CDU/CSU wohl kaum 
möglich sein wird, einem solchen Gesetz ihre Zu-
stimmung zu geben. -- Schönen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Cronenberg. 

(Franke [CDU/CSU]: Da bin ich aber ge- 
spannt!) 

Cronenberg (FDP): Herr Präsident! Verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Die Beiträge der beiden Kol- 
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legen lassen vermuten, daß diese Debatte minde-
stens atmosphärisch ruhiger wird als die dritte Le-
sung. 

(Zuruf des Abg. Dr. George [CDU/CSU]) 

— Die dritte Lesung dieses Gesetzes in der 8. Legis-
laturperiode, Herr Kollege George, um das korrekt 
zu formulieren. 

Das Protokoll verzeichnet nach meinem Beitrag 
damals die Bemerkung des leider -- und ich meine 
das sehr ehrlich — nicht mehr anwesenden Kolle-
gen Becker: „Wir sprechen uns wieder!" Er hat min-
destens darin recht behalten, daß wir dieses Geset-
zesvorhaben hier heute noch einmal zu behandeln 
haben. Aber er hat auch in Erwartung dieser Ent-
wicklung gesagt: „Wir sprechen uns wieder!" und 
nicht: „Wir werden wieder miteinander polemisie-
ren", wie das in der dritten Lesung damals war. Inso-
fern freue ich mich auf diese Auseinandersetzung, 
wenngleich ich den Eindruck habe: dies ist eine De-
batte um eine inzwischen alte Sache, und sie wird 
wohl, Herr Kollege Zink, mit alten Argumenten ge-
führt; denn bei aller Bereitschaft in der Forni ist von 
Ihnen in der Sache nicht viel Neues vorgetragen 
worden. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Selbstverständlich, Herr Kollege Köhler, werden 
wir zu untersuchen haben, ob Ihre alten Argumente 
möglicherweise richtig sind. Und wir werden uns 
ganz sicher auch ernsthaft mit ihnen auseinander-
setzen. 

(Franke [CDU/CSU]: Stimmt Sie die Ent

-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts 
von gestern nicht nachdenklich? — Dr. 
Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU]: Welche Ar

-

gumente bringen Sie denn?) 

[ch möchte in diesem Zusammenhang unsere Be-
reitschaft zu einer solchen Diskussion zum Aus-
druck bringen, aber auch unsere Position noch ein-
mal deutlich darlegen, damit dadurch der Rahmen, 
in dem diese Diskussion, sinnvollerweise im Aus-
schuß, stattfinden kann, abgesteckt ist. 

Herr Kollege Zink, bevor ich unsere Positions-
beschreibung vornehme, lassen Sie mich noch ein-
mal auf ein Argument, das Sie hier wieder vorge-
bracht haben und das, wie ich meine, nicht schlüssig 
ist, eingehen. Sie sagen: Ihr Wunsch, einen individu-
ellen Beitrag für den versicherten Künstler zu erhe-
ben, würde — wäre er im Gesetz realisiert — nicht 
zu Wettbewerbsverzerrungen am Markt führen. 
Herr Kollege Zink, bei allem Respekt vor den Ver-
marktern und ihrer Bereitschaft, individuelle Ge-
staltungen für die Aufbringung ihrer Beiträge zu fin-
den — die Galeristen haben j a durch eine konkrete 
Rahmenvereinbarung bewiesen, daß es geht —, 
bleibt die Tatsache bestehen, daß der in der Sozial-
versicherung versicherte Künstler entweder weni-
ger Honorar bekommt oder teurer verkaufen muß. 
Dies ist nun einmal das klassische Beispiel einer 
Wettbewerbsbenachteiligung, die wir — aus guten 
Gründen, wie ich meine — auch auf diesem Markt 
für unerträglich halten. Deswegen ist es — bei allem 
Respekt vor dem Versuch, individuelle Beitragser

-

bringungskonstruktionen zu finden — nicht wahr, 
daß dadurch keine Wettbewerbsverzerrungen ent-
stehen würden. Wir haben hier den — wie ich meine, 
erfolgreichen -- Versuch unternommen, eine Auf-
bringungsmethode zu finden, die einerseits die Bei-
tragsverpflichtung des Künstlers, und zwar nur des-
jenigen, für den die Notwendigkeit einer Versiche-
rung besteht, gewährleistet und andererseits eine 
gerechte Verteilung des Beitragsanteils der Ver-
markter — ich bin sehr dankbar dafür, daß der Aus-
druck „Quasi-Arbeitgeber" in dieser Debatte nicht 
gefallen ist — sicherstellt. Diese Lösung ist sinnvoll 
und richtig, weil sie die Lasten vernünftig verteilt. 

Ich möchte unsere Position noch einmal zu be-
schreiben versuchen, damit klar wird, worum es uns 
geht und wie der Rahmen, in dem wir diese Diskus-
sion unserer Meinung nach zu führen haben, ge-
steckt werden sollte. 

Die FDP hat — wen wird das überraschen? — be-
sonderen Wert darauf gelegt, daß der soziale Schutz 
und die persönliche Freiheit der selbständigen 
Künstler und Publizisten gewährleistet ist. Dem 
trägt die Wahlfreiheit bei der Krankenversicherung 
und Alterssicherung in diesem Gesetz Rechnung. 
Die vorgesehenen Finanzierungsregelungen ent-
sprechen auch der Systematik unseres Sozialversi-
cherungsrechts. 

Der Versicherte zahlt einen einkommensbezoge-
nen Beitragsanteil — wie auch die versicherten Ar-
beitnehmer --- in Höhe von 50 % des Gesamtbeitra-
ges, der für ihn erbracht wird. Die andere Beitrags-
hälfte wird für den Selbstvermarkter aus Zuschüs-
sen der öffentlichen Hand und für die übrigen 
Künstler und Publizisten von ihren Vermarktern 
aufgebracht. Die Vermarkter werden dazu mit einer 
Künstlersozialabgabe belastet, die dem Beitragsauf-
kommen der Versicherten entspricht, die nicht 
Selbstvermarkter sind. Es ist also — um das noch 
einmal ganz klarzustellen — gewährleistet: Die Ab-
gabe kann nicht höher sein als die Summe der Bei-
träge der versicherten Künstler. 

(Zustimmung bei der FDP) 

Daraus ergibt sich, daß die Künstlersozialabgabe 
im Gegensatz zu einer an die Stelle des lohnbezoge-
nen Arbeitgeberanteils tretenden Maschinensteuer 
systemkonform ist, denn es wird parallel zum lohn-
bezogenen Arbeitgeberbeitrag an die Entgelte der 
Versicherten angeknüpft, nicht wie bei der Maschi-
nensteuer an Wertschöpfung oder irgendwelche an-
deren Maßstäbe. Es bleibt bei der hälftigen Finan-
zierung durch Versicherte und Vermarkter. Die 
Absicht der Maschinensteuer ist j a u. a., diese Hälf-
tigkeit zu gefährden, mit der weiteren Absicht, 
den Arbeitgeberanteil nach Bedarf zu erhöhen. 
Das jetzt gefundene Erhebungssystem gewährlei-
stet, daß keine Parallelen zu der sogenannten Ma-
schinensteuer gezogen werden können. Die Kritik, 
die Künstlersozialabgabe sei ein Einstieg in die Ma-
schinensteuer, ist nicht nur falsch; sie ist geradezu 
gefährlich, weil dadurch möglicherweise jemand auf 
falsche Ideen kommt. Ich bin den Kollegen der SPD 
ungewöhnlich dankbar, daß sie in der vorigen Wahl-
periode in der Debatte über diesen Punkt von dieser 
Stelle aus ausdrücklich festgestellt haben, daß hier 
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weder Präjudizierungen vorgenommen werden 
noch Parallelen ziehbar sind. Sie sollten daher tun-
lichst darauf verzichten, dieses Argument in dieser 
Debatte so vorzubringen. 

Die von der FDP bei den parlamentarischen Bera-
tungen in der 8. Wahlperiode durchgesetzten Ände-
rungen und Ergänzungen ermöglichen die von Ih-
nen mit Recht verlangte Individualisierung der 
Künstlersozialabgabe. Für die einzelnen Sparten 
der Vermarkter soll der Erhebungssatz für die 
Künstlersozialabgabe entsprechend dem Beitrags-
aufkommen der Versicherten der jeweiligen Sparte 
festgelegt werden. Der Kollege Lutz hat ja daran er-
innert, daß die Galeristen hier erfreulicherweise 
schon eine solche Vereinbarung getroffen haben. Ich 
kann Ihnen zu Ihrer Information von hier aus mit-
teilen, daß weitere Sparten in ernsthafte Gespräche 
über solche Regelungen eingetreten sind. 

Lassen Sie mich auch dies festhalten: Innerhalb 
der spartenspezifischen Regelungen können die 
Vermarkter in eigener Verantwortung Ausgleichs-
regelungen treffen. Diese ermöglichen eben, die Be-
lastung des einzelnen Vermarkters auf Grund der 
Künstlersozialabgabe so festzulegen, als wenn der 
Vermarkter individuelle Beitragszahlung zu leisten 
hätte. Das heißt, wir haben alle Forderungen, die Sie 
aufgestellt haben, in diesem Gesetzentwurf — leider 
ist ja nochmals ein Gesetzentwurf erforderlich ge-
worden — realisiert. 

Deswegen müßte es Ihnen eigentlich ohne Ge-
sichtsverlust möglich sein, der von uns vorgeschla-
genen Regelung zuzustimmen. 

Auch die für Künstler und Publizisten bereits be-
stehenden Versorgungseinrichtungen werden in die 
Neuregelung einbezogen. Das heißt, bestehende In-
stitutionen, die Sinnvolles und Gutes leisten, werden 
in die gesetzlichen Regelungen einbezogen. 

Insgesamt sind also die gefundenen Regelungen 
systemgerecht, ordnungspolitisch ohne Bedenken 
und verwaltungsmäßig praktikabel. Sie vermeiden 
Wettbewerbsnachteile, wie sie mit einer unmittelba-
ren individuellen Beitragszahlung durch die Ver-
markter zu Lasten der nach diesem Gesetz versi-
cherten Künstler und Publizisten verbunden wären. 
Ich bitte Sie, sich das noch einmal ganz konkret vor 
Augen zu führen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Tun wir doch . 
dauernd!) 

Wenn Sie individuelle durch den jeweiligen Abneh-
mer gestaltete Beiträge wünschen, dann bedeutet 
das: Für einen Künstler, aufgeteilt auf möglicher-
weise mehrere Vermarkter, muß dieser Beitrag er-
mittelt werden. Das ist mit ungewöhnlich viel Ver-
waltungsaufwand bei den einzelnen Vermarktern 
verbunden, weil j a zunächst einmal das Beitragsauf-
kommen dieses Künstlers dem einzelnen Ver-
markter nicht bekannt ist. Wenn Sie dies durch eine 
Krankenkasse feststellen lassen, wie das von Ihnen 
einmal vorgeschlagen worden ist, so bedeutet das ei-
nen ungeheueren Aufwand für die einzelne nicht in-
formierte Krankenkasse 

(Sehr wahr! bei der FDP) 

bei Vermarktern, die über die ganze Bundesrepublik 
verteilt sind. Aber wir möchten doch alle, daß die 
Arbeitsmöglichkeiten des Künstlers nicht etwa 
durch diese Künstlersozialabgabe beschränkt wer-
den — sozusagen unter dem Motto: Ich vermarkte 
Sie nicht zusätzlich, weil ich dann noch einen habe, 
für den ich abzuführen habe. Damit all dieser zusätz-
liche Bürokratismus nicht entsteht, erscheint es uns 
geradezu ein Beitrag zu weniger Bürokratie, daß wir 
hier eine Clearingstelle, ein vernünftiges Inkasso-
büro eingerichtet haben. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— Herr Kollege George, auch Ihr Schmunzeln in die-
ser Angelegenheit ändert nichts an der Richtigkeit 
dieser meiner Behauptung. 

(Dr. Blüm [CDU/CSU]: Sie schmunzeln 
doch selber!) 

Denn genau wir haben, wie Sie wissen, peinlichst 
diesen Fragenkomplex untersucht, 

(Franke [CDU/CSU]: Peinlichst!) 

weil wir natürlich jede Möglichkeit, hier Einsparun-
gen vorzunehmen, ernsthaft untersucht haben. 

(Franke [CDU/CSU]: Peinlichst!) 

Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, daß dieses 
Inkassobüro 

(Franke [CDU/CSU]: Peinlichst!) 

— j a, peinlichst; unter Pein festgestellt, sozusagen — 
ein Beitrag zu dem von uns allen gewünschten und 
verlangten Weniger an Bürokratie ist. 

Ich möchte noch einmal deutlich sagen — für die-
jenigen, die sich neu mit der Materie beschäfti-
gen —, daß dies ein Inkassobüro ist und nicht etwa 
ein neuer Rentenversicherungsträger. Dies ist ja bei 
den Kommentaren und Berichten, die über die ver-
gangenen Debatten geschrieben worden sind, leider 
übersehen worden. 

Daß unsere Bereitschaft vorhanden ist, Erfahrun-
gen, die sich aus der Anwendung des Gesetzes erge-
ben, zu überprüfen und solche Erfahrungen dann 
auch in die gesetzgeberischen Überlegungen einzu-
beziehen, das mögen Sie daraus ersehen, daß wir 
uns alle einig waren, eine Pflicht für die Bundesre-
gierung, über die Ergebnisse des Gesetzes zu berich-
ten, einzuführen. 

Ihre Einwände, die Sie bezüglich möglicher ver-
fassungsrechtlicher Bedenken vorgetragen haben, 
kann ich in einem solchen Kurzbeitrag — einen Tag, 
nachdem das Urteil zum Ausbildungsförderungsge-
setz in Karlsruhe verkündet ist — nicht gewichten. 
Soweit ich bisher unterrichtet bin, hat das Bundes-
verfassungsgericht die Ausbildungsabgabe nicht in-
haltlich abgelehnt, sondern hat gesagt, daß die Zu-
weisung bestimmter Verwaltungsaufgaben an die 
Länder die Zustimmungspflicht bei diesem Gesetz 
begründeten. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist ein Teil 
des Urteils!) 

— Ich möchte das mal vorsichtig so vortragen, Herr 
Kollege George. Aber ich sehe — auch nachdem ich 
mir heute vormittag das Gesetz noch einmal angese- 
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hen habe — keine vergleichbaren Tatbestände, die 
eine solche Zustimmungspflicht begründen könn-
ten, weil durch das Gesetz keine Verwaltungsaufga-
ben den Ländern zugewiesen werden. Aber, wie ge-
sagt, wir haben ganz sicher die Pflicht, diesen Fra-
genkomplex noch einmal zu untersuchen. Das hat 
wohl weniger unser Ausschuß denn ein anderer, 
nämlich der Rechtsausschuß, zu tun. 

Abschließend möchte ich der Hoffnung Ausdruck 
geben, daß die klimatischen Zeichen, die hier durch 
Sie, Herr Kollege Zink, gesetzt worden sind, die Be-
ratungen im Ausschuß bestimmen werden. Ich 
würde es auch dankbar begrüßen, wenn sich Ihre 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge auf den 
hier skizzierten Rahmen begrenzten, weil wir dann 
nicht mehr die Debatte von gestern zu führen hät-
ten. Innerhalb dieses Rahmens sind wir selbstver-
ständlich bereit, alle Vorschläge einer ernsthaften 
Überprüfung zu unterziehen. Im Interesse der 
Künstler hoffe ich sehr, daß wir dann recht bald zur 
Verabschiedung eines verfassungsrechtlich unbe-
denklichen Gesetzes kommen. Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Als nächster hat 
Herr Parlamentarischer Staatssekretär Buschfort 
das Wort. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Drei ganz kurze Vorbe-
merkungen! 

Erstens. Ich finde, es ist gut, daß auch der 9. Deut-
sche Bundestag die Gesetzgebungsarbeit wieder mit 
einem sozialpolitischen Gesetz beginnt. 

Zweitens. Herr Kollege Zink, Sie bedauerten, daß 
dieses Künstlersozialversicherungsgesetz nicht für 
die älteren Künstler gelte. Ich will darauf antworten: 
Dies ist nur die halbe Wahrheit, denn dieses Gesetz 
ist für die älteren Künstler in bezug auf die Kran-
kenversicherung von besonderer Bedeutung. 

Drittens. Sie haben sich auf den Kollegen Gansel 
bezogen und gesagt: Ein Gesetz wird den Bundes-
tagsausschuß für Arbeit und Sozialordnung nie wie-
der so verlassen, wie es reingekommen ist. Das ist 
richtig. Das gilt auch für dieses Künstlersozialversi-
cherungsgesetz. Nur, wenn Sie dieses Gesetz ein 
zweites Mal aufgießen, wird es dadurch nicht besser. 
Das hat man schon zu Hause beim Kaffeekochen 
kennengelernt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Woher wissen Sie 
das?) 

Deshalb begrüßt die Bundesregierung, daß die Re-
gierungsfraktionen das Gesetz über die soziale Si-
cherung von Künstlern und Publizisten heute unver-
ändert neu einbringen. Da die Problematik der unzu-
reichenden sozialen Absicherung von Künstlern und 
Publizisten dieses Haus schon mehrfach beschäftig-
te, kann ich mich auf die wesentlichsten Kernpunkte 
des Gesetzentwurfes beschränken. 

Selbständige Künstler und Publizisten sollen, so-
weit sie nicht schon anderweitig eine Alters- oder 
Krankenversicherung haben, in die Versicherungs

-

pflicht der gesetzlichen Renten- und Krankenversi-
cherung einbezogen werden. Dabei sollen sie wie Ar-
beitnehmer mit dem halben Beitrag belastet wer-
den. Die andere Hälfte soll von einer Künstlersozial-
kasse erbracht werden. Diese Künstlersozialkasse 
erhält ihre Mittel zu einem Drittel durch einen Bun-
deszuschuß, zu zwei Dritteln durch eine Künstlerso-
zialabgabe. Sie soll von allen Vermarktern von 
Kunst und Publizistik im Umlageverfahren erhoben 
werden. Selbst diejenigen, die dagegen früher am 
stärksten opponierten, nämlich der Kunsthandel, 
haben inzwischen nicht nur eingesehen, daß auch 
sie ihren Beitrag leisten sollten, sondern sehr wohl 
erkannt, daß sie mit diesem Gesetz durchaus leben 
können. 

Wir hören keine Unkenrufe mehr vom Zusam-
menbruch der Galerien, von einer Abwanderung ins 
Ausland ist keine Rede mehr; kein Wort auch von 
der „Verödung der deutschen Kulturlandschaft". Im 
Gegenteil, die Verbände des Kunsthandels und der 
bildenden Künstler haben sich ganz einfach zusam-
mengesetzt und sich auf einen Vertrag geeinigt, in 
dem die Aufbringung der Künstlersozialabgabe 
durch den Kunsthandel geregelt wird. Sie haben un-
tereinander einen Aufbringungsschlüssel festgelegt, 
von dem die Betroffenen meinen, daß er ihrer Bran-
che angemessen ist. Mit anderen Worten, sie haben 
also genau das getan, was im § 32 des Gesetzentwur-
fes aus eben diesen Gründen vorgesehen ist. 

Da die Kunstvermarkter, also die zusammen mit 
den Künstlern Betroffenen, eine solche Einsicht 
zeigten — die Künstler und Publizisten sind ohnehin 
dafür —, ist es wohl nicht unbillig, auch von Ihnen, 
meine Damen und Herren von der Opposition, eine 
entsprechende Haltung zu erwarten. Sie haben die 
erneute Chance, durch gemeinsame Anstrengungen 
für die freien Künstler und Publizisten in der Bun-
desrepublik Deutschland die längst überfällige so-
ziale Sicherung bei Krankheit und Alter herbeizu-
führen. Ich hoffe, meine Damen und Herren, daß sie 
— und ebenso anschließend die Bundesratsmehr-
heit — diese Chance ergreifen. — Schönen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Dann schließe ich die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
schlägt vor, den Gesetzentwurf der Fraktionen der 
SPD und der FDP auf Drucksache 9/26 zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung und zur Mitberatung an den Innen-
ausschuß, den Ausschuß für Wirtschaft, den Aus-
schuß für Bildung und Wissenschaft sowie zur Mit-
beratung und zur Beratung gemäß § 96 unserer Ge-
schäftsordnung an den Haushaltsausschuß zu über-
weisen. Ist das Haus mit den vorgesehenen Überwei-
sungen einverstanden? — Ich sehe und höre keinen 
Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD und FDP eingebrachten Entwurfs eines 
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Vizepräsident Dr. von Weizsäcker 
Gesetzes zur Neuordnung des Betäubungs-
mittelrechts 
— Drucksache 9/27 — 

Überweisungsvorschlag: 

Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (federführend) 
Innenausschuß 
Rechtsausschuß 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

Interfraktionell sind für die Aussprache zwei Bei-
träge bis zu zehn Minuten für jede Fraktion verein-
bart worden — Kurzdebatte mit zwei Runden. Ich 
sehe, das Haus ist damit einverstanden. 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Als erster 
hat das Wort der Abgeordnete Marschall. 

Marschall (SPD): Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Beweggründe gab es viele, warum 
der 8. Deutsche Bundestag die Neuordnung des Be-
täubungsmittelrechts auf der Grundlage eines Re-
gierungsentwurfs sehr eingehend, zugleich aber 
auch zügig beraten und schließlich im Juni 1980 ver-
abschiedet hat. So war es wichtig, ein im Laufe von 
fünf Jahrzehnten durch viele Änderungen unüber-
sichtlich gewordenes Betäubungsmittelgesetz zu 
straffen und die Vielzahl der Verordnungen zu min-
dern. Es war ebenso unabweisbar, internationale 
Suchtstoffübereinkommen in deutsches Recht zu 
übertragen. 

Weitaus drängender aber war, daß angesichts des 
bedrohlichen Drogenmißbrauchs das geltende 
Hecht in großen Teilen als überholt und lückenhaft 
erkannt wurde. Die gründliche Beratung war von 
der Überlegung bestimmt, daß den Menschen nicht 
wegen mangelhafter gesetzlicher Regelungen der 
Weg in die Drogenabhängigkeit leichtgemacht, vor 
allem aber der Ausweg aus diesem Teufelskreis ver-
sperrt werden dürfe. 

Dies war wohl auch einer der Gründe, warum der 
Bundestag nach sachlicher Diskussion dieses Ge-
setz über alle Fraktionen hinweg einstimmig verab-
schiedet hat. Um so größer war die Betroffenheit vie-
ler, vom Parlament bis zu den Einrichtungen der 
Drogenhilfe, die vor dem Hintergrund des Rausch-
giftelends Erwartungen in die Neuregelung gesetzt 
hatten, als die Neuordnung des Betäubungsmittel-
rechts doch noch an den Hürden des Bundesrats 
scheiterte. 

Die Fraktionen von SPD und FDP bringen mit der 
Drucksache 9/27 die in gründlichen Parlamentsbe-
ratungen erarbeitete, von allen Fraktionen des 

8. Bundestages angenommene Neuordnung des Be-
täubungsmittelrechts nunmehr auf schnellstem 
Wege ein. Die Begründung des Beratungsergebnis-
ses, die ich mit anderen für die sozialdemokratische 
Fraktion vor knapp einem halben Jahr hier vorge-
tragen habe, will ich schon wegen des für dieses 
Haus anzunehmenden äußerst hohen Alphabetisie-
rungsgrades nicht wiederholen. 

(Dr. Blüm [CDU/CSU]: Wie heißt der 
Grad?) 

— Alphabetisierungsgrad. 

(Burger [CDU/CSU]: Was heißt das?) 

— Ich nehme an, daß alle in diesem Hause lesen und 
schreiben können. 

Betont werden soll aber, daß die Neuregelung des 
Verhältnisses von Therapie und Strafe für Rausch-
giftabhängige, die mit dem Gesetz in Konflikt gera-
ten, dringender den je ist. Es besteht weitgehend 
Einigkeit darüber, daß strafrechtliche Mittel nur ein 
Teil der gesellschaftlichen Reaktion auf die Drogen-
abhängigkeit sein können. Ohne Öffnung zu einer 
wirksamen medizinischen und sozialen Therapie 
führen Mittel des Strafrechts bei den Rauschgiftop-
fern nur zu einer unmenschlichen Verwahrung, die 
weder dem einzelnen noch der Gesellschaft das Pro-
blem lösen hilft. Ohne die Bereitschaft des einzelnen 
Drogenabhängigen — dies ist ein ganz eindringli-
ches Ergebnis der Sachverständigenanhörung am 
21. April dieses Jahres — ist andererseits kein Er-
folg therapeutischer Bemühungen zu erwarten. 

Die aktuelle Situation der Drogenabhängigen im 
Strafvollzug beschreibt ein bekannter Psychologe 
u. a. so, daß der Ablauf des Justizvollzugs, geprägt 
durch Reglementierung von Tagesablauf und Ver-
haltensspielraum, Reduzierung zwischenmenschli-
cher Beziehungen, Verhinderung heterosexueller 
Kontakte, Förderung von Passivität, Versorgungs-
haltung, Unehrlichkeit und Anpassung, die gleichen 
unerwünschten Veränderungen des Sozialverhal-
tens bewirkt oder unterstützt, die auch zur soge-
nannten Drogenkarriere führen. Im Vollzug lernt 
der Drogenabhängige häufig, wie offizielle Regeln 
und ihre Umgehung durch die kriminelle Subkultur 
selbstverständlich 'nebeneinander existieren, wie 
zwischenmenschliche Werte gegenüber Macht, Be-
sitz und krimineller Durchsetzungskraft geringer 
bewertet werden. 

Unter derartigen Umständen ist es nicht verwun-
derlich, wenn der Drogenmißbrauch im Strafvollzug 
weiter existiert und sogar eine um sich greifende 
Suchtgefährdung für andere bewirken kann. Hier 
die notwendige Öffnung zu den vielfältigen Möglich-
keiten der Langzeittherapie zu erreichen ist die 
wichtigste und zugleich dringlichste Aufgabe, die 
sich den verantwortlichen Politikern stellt. Die 
neuen §§ 33 bis 36 sind zu diesem Zweck geschaffen 
worden. Es geht darum, den Abhängigen glaubwür-
dige Perspektiven einer Wiedereingliederung in das 
gesellschaftliche Leben zu eröffnen. Das geltende 
Recht versperrt diesen notwendigen Weg zur Moti-
vation der meist jungen Leute in ihrer fast immer 
als aussichtslos empfundenen Situation. Die Chance 
des neuen § 33 für den einzelnen, daß die Strafvoll-
streckung bei einem rauschgiftabhängigen Täter zu-
rückgestellt wird; wenn eine Behandlung der Ab-
hängigkeit gewährleistet ist, erhält so ebenso einen 
Sinn wie der vorgesehene Widerruf dieser Zurück-
stellung, wenn die Behandlung nicht stattfindet. 
Dem gleichen Zweck dienen die Möglichkeiten der 
Anrechnung des Aufenthalts in staatlich anerkann-
ten Einrichtungen auf die Strafe und der Ausset-
zung eines Teils der Strafe zur Bewährung, wie der 
§ 34 des Entwurfs sie beschreibt. In die gleiche Rich-
tung zielt auch die Änderung des Bundeszentralregi- 
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stergesetzes in Art. 4 des vorliegenden Entwurfs, die 
es möglich macht, einen Strafausspruch nicht ins 
Führungszeugnis aufzunehmen. 

Ganz entscheidend ist aber das Angebot des 
neuen § 35 an die Abhängigen, die noch nicht in die 
Mühlen der Justiz geraten sind. Das darin vorgese-
hene Absehen von der Strafverfolgung, wenn sich 
ein Beschuldigter bereits aus eigener Entscheidung 
in einer therapeutischen Einrichtung der Behand-
lung unterzieht, kann und soll eine Vielzahl bekla-
genswerter Rückfälle in Zukunft vermeiden hel-
fen. 

Andererseits erscheinen eine Ausdehnung der 
Straftatbestände und eine deutliche Verschärfung 
des Strafrahmens für schwere Rauschgiftkriminali-
tät — vor allem für nicht süchtige Großhändler — 
geboten. Diese Absicht des Entwurfs entspricht auch 
dem in den letzten Jahren geschärften Bewußtsein 
der Öffentlichkeit, was die Verabscheuungswürdig-
keit der illegalen Drogenhändler, die eiskalt das Le-
ben von Tausenden ruinieren, betrifft. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD) 

Bei jeder Diskussion über die Änderung des Be-
täubungsmittelrechts — sei es in Anhörung des Bun-
destages, sei es in Gesprächen mit Behördenvertre-
tern, mit Mitarbeitern von Einrichtungen der Dro-
genhilfe und vor allem mit den direkt Betroffenen, 
den Abhängigen oder ihren Verwandten, Bekannten 
und Kollegen — wird man immer wieder darauf ge-
stoßen, daß die Paragraphenregelungen über recht-
liche und polizeiliche Maßnahmen die Ursachen der 
Drogenabhängigkeit nicht wirksam berühren und 
daher als eine mögliche Ergänzung der aufklären-
den, vorbeugenden und therapeutischen Maßnah-
men zu sehen sind. Jedenfalls ist festzuhalten, daß 
Strafverfahren und strafrechtliche Sanktionen ei-
ner sinnvollen Therapie nicht im Wege stehen dür-
fen, sondern vielmehr in den Dienst des Weckens 
und Realisierens der Therapiebereitschaft zu stellen 
sind. 

Die letzten Endes entscheidende Aufgabe stellt 
sich der gesamten Gesellschaft in vielerlei Gestalt, 
wenn es um Aufklärung, Vorbeugung und Therapie-
bemühungen einschließlich einer wirkungsvollen 
Rehabilitation und Nachsorge geht. Hier sind mit 
dem in diesem Jahr fortgeschriebenen Aktionspro-
gramm der Bundesregierung zur Bekämpfung des 
Drogen- und Rauschmittelmißbrauchs wichtige 
Markierungen gesetzt worden. Der 8. Bundestag hat 
in seiner Entschließung vor einem halben Jahr im 
Blick auf die Verantwortung des Bundes, der Länder 
und anderer Einrichtungen, Verbände und Gruppen 
auf eine Vielzahl von Aufgaben hingewiesen. Inzwi-
schen können insbesondere im Bereich der interna-
tionalen Rauschgiftbekämpfung erfolgreiche Initia-
tiven der Bundesregierung vermerkt werden. 

Aufgaben vielfältiger Art wird es auch in den kom-
menden Jahren in allen Bereichen der Gesellschaft 
geben. Bei vielen, auch bei politischen Mandatsträ-
gern, wird dazu ein Umdenken erforderlich sein, 
etwa wenn es um neue Standorte von Therapiezen-
tren für Drogenabhängige geht. Ein Fall in Hessen 

hat dies erst in den letzten 'ragen deutlich illu-
striert. 

(Zuruf von der CDU/CSU: „Hessen vorn"!) 

Für die Abgeordneten des 9. Deutschen Bundesta-
ges jedenfalls stellt sich nun die ganz konkrete Auf-
gabe, so bald wie möglich eine Neuordnung des Be-
täubungsmittelrechts auf den Weg zu bringen. Es 
geht dabei mit jedem Monat Verzögerung um Men-
schenschicksale. Die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion wird ihren Beitrag dazu leisten, daß das 
Betäubungsmittelgesetz am 1. Juli 1981 in Kraft tre-
ten kann. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Als nächster hat 
der Abgeordnete Kroll-Schlüter das Wort. 

Kroll -Schlüter (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion hat in der vergangenen Legisla-
turperiode der Neuordnung des Betäubungsmittel-
rechts zugestimmt. Wir waren in den zügigen Bera-
tungen der zuständigen Ausschüsse zu Kompromis-
sen bereit. Wir waren trotz Ablehnung unserer er-
heblichen Verbesserungsvorschläge bereit, dem 
Entwurf die Zustimmung nicht zu versagen um da-
mit ein Signal zu geben, dieses Gesetz möglichst 
schnell wirksam werden zu lassen. Wir hatten auf 
eine entsprechende Kompromißbereitschaft der Ko-
alition gehofft, und wir hoffen weiter darauf, denn 
ohne sinnvolle Kompromisse kann es dieses Gesetz 
nicht geben. Wir stehen also unter dem Zwang — ob-
wohl es weniger Zwang als Einsicht sein sollte —, 
vernünftige Kompromisse zu finden, damit auf der 
Grundlage des Gesetzes gehandelt werden kann. 
Auch wir stehen also in der Pflicht zu handeln. Dabei 
lassen wir uns von folgenden Grundsätzen leiten: 

Wir möchten einmal, daß die Verherrlichung des 
Drogenmißbrauchs bestraft wird. Wir sehen nicht 
ein, warum SPD und FDP dies ablehnen. Fast wö-
chentlich liest man von irgendeinem aufstrebenden 
Politiker die Forderung, Alkoholwerbung solle ver-
boten werden. Fragt man die Bundesregierung, ob 
dies möglich sei, sagt sie nein. Was also nicht mög-
lich ist, will man, aber was möglich ist, will man 
nicht; denn die Bestrafung der Verherrlichung des 
Drogenmißbrauchs ist möglich. Wer durch die Ver-
herrlichung anderen Schaden zufügt, wer auf diese 
Art und Weise die Gesundheit eines anderen ver-
letzt, warum sollte der angesichts der Dramatik des 
Drogenproblems nicht bestraft werden? Das müßte 
doch ganz einsichtig sein. Vielleicht kommen wir 
hier zu einem sinnvollen Kompromiß. 

Interessant und faszinierend ist die These „The-
rapie statt Strafe". Wir haben mehrmals gesagt und 
haben uns diesbezüglich auch von den Experten in 
der Anhörung leiten lassen: Auf Strafe kann nicht 
verzichtet werden. Es ist so, daß die Strafandrohung 
durchaus ein wichtiger Grund zur Besserung sein 
kann, daß Strafe durchaus die entscheidende Moti-
vation für den Therapieerfolg sein kann, daß sie Vor-
aussetzung für den Therapieerfolg ist. Deswegen ha-
ben wir gesagt: Therapie und Strafe. 
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Drittens sollte Therapie vor Strafe gehen, sie muß 

aber einsichtig, muß sinnvoll sein. Es muß ein Ziel 
erkennbar sein. Es hat keinen Sinn, jemanden nur 
einige Wochen oder Monate zu behandeln und ihn 
dann wieder ins Leere des Alltags zu schicken. Ge-
fordert ist eine lebenslange Aufgabe. Er braucht 
nachhaltige Nachsorge, er braucht einen Arbeits-
platz, er braucht Betreuung, braucht einen Lebens-
sinn, braucht ein Ziel. Dies scheint mir in diesem Zu-
sammenhang überhaupt das Wichtigste zu sein. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt möchten wir 
eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes. Wir wol-
len handeln, damit die vielen tausend freiwilligen 
Helfer draußen im Lande handeln können. Wir soll-
ten hier keine Debatte vorübergehen lassen, um den 
vielen freiwilligen ehrenamtlichen Helfern, den vie-
len fleißigen, in dieser aufopferungsvollen Arbeit tä-
tigen Männern und Frauen in der Drogenszene, in 
der Therapie, die dort ohne allzu große staatliche 
Hilfe tätig sind, ein ausdrückliches Dankeschön zu 
sagen und sie ermutigen, weiterzumachen. 

(Beifall) 

Man kann sie aber nur ermutigen, wenn man selbst 
den Mut zur klaren Entscheidung hat. Deswegen er-
kläre ich unsere nachhaltige Bereitschaft, durch 
eine zügige Beratung und Behandlung unseren Bei-
trag zur schnellstmöglichen Verabschiedung dieses 
Gesetzentwurfes zu leisten. 

Ich darf noch einen Gedanken anfügen: Drogen-
mißbrauch ist keine einmalige Erscheinung, ist 
keine Modeerscheinung, die sich sozusagen von 
selbst erledigt. Wir haben diese Erscheinung seit 
fast zwei Jahrzehnten. Wir wollen bekunden, daß sie 
einmal ausgemerzt werden soll. Dazu sind noch er-
hebliche Anstrengungen notwendig. Wir müssen 
uns darüber im klaren sein, daß es sich hier um ein 
komplexes Thema handelt. Wir müssen jeden Bür-
ger fragen, ob wir nicht auch den einzelnen durch 
eine ungehemmte Sucht nach Medikamenten ver-
führen. Der Alkohol ist in diesem Zusammenhang 
anzusprechen. 

Medikamentensucht des Älteren, der Eltern oder 
anderer sind sicherlich oft auch eine Verführung 
und der erste Schritt. Zumindest tragen sie nicht 
dazu bei, die Gefährlichkeit der Drogenszene auf zu-
zeigen. Dieser Bereich ist komplex zu betrachten, 
und alle sind aufzufordern, in der Gesellschaftspoli-
tik, in der Justiz, in der Gesundheits- und Familien-
politik, sorgsam zu beobachten, welche Verführun-
gen vor der Drogenszene liegen, die zunächst nichts 
mit Drogen zu tun haben. 

Es ist zu fragen, ob dieser Staat für junge Men-
schen attraktiv genug ist, ob er genug Herausforde-
rungen formuliert oder ob er nicht ständig dabei ist, 
sie pädagogisch, therapeutisch zu betreuen. Es ist 
sehr wichtig, daß dieser Staat auch von jungen Men-
schen als eine Herausforderung begriffen wird. Wir 
sehen darin den besten und nachhaltigsten Thera-
pieerfolg; nein, es ist die beste Prophylaxe, die beste 
Vorbeugung überhaupt, um junge Menschen davor 
zu gewahren, in die Resignation oder die Drogen-
szene abzugleiten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Insofern sind wir weit darüber hinaus gefordert, in-
sofern sind wir nachhaltig gefordert, und insofern ist 
es mit einem Gesetz nicht getan. Der erste Schritt 
sollte zügig getan werden, und dann sind wir ge-
meinsam aufgerufen, nicht nur zu beobachten, son-
dern klug, gesellschaftspolitisch, human, auf den 
ganzen Menschen bezogen, politisch umfassend zu 
handeln. Unsere Bereitschaft dazu haben wir nach-
haltig bekundet und werden unsere Initiativen dazu 
nachhaltig ergreifen. — Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat 
Frau Abgeordnete Dr. Adam -Schwaetzer. 

Frau Dr. Adam -Schwaetzer (FDP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Bei der Wiedereinbrin-
gung des Gesetzes zur Neuordnung des Betäubungs-
mittelrechts sei daran erinnert, daß der uns nun vor-
liegende Entwurf vor einigen Monaten hier im Bun-
destag einstimmig verabschiedet worden ist. Damit 
verbinde ich die Hoffnung, daß uns das dieses Mal 
wieder gelingt, und zwar in einer verhältnismäßig 
kurzen Zeit. 

Allerdings habe ich Bedenken bekommen, als ich 
gerade den Kollegen Kroll-Schlüter hörte. Ich 
möchte deshalb an dieser Stelle noch einmal daran 
erinnern, daß die Bedenken der CDU/CSU, die zu 
Beginn da waren — darauf haben Sie hingewie-
sen —, dann aber zerstreut werden konnten, so daß 
auch die CDU/CSU diesem Gesetzentwurf zustim-
men konnte, anschließend vom Bundesrat wiederum 
in die Diskussion eingebracht worden sind, was 
dann zur Ablehnung dieses Gesetzes durch den Bun-
desrat führte. Ich wünsche mir, daß wir diese De-
batte wieder führen, daß wir aber zu den gleichen 
Problemlösungen kommen, zu denen Sie sich, meine 
Damen und Herren, in der letzten Legislaturperiode 
bereits bereitgefunden hatten. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
SPD) 

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß auch 
für uns die schnelle Verabschiedung dieses Gesetzes 
vorrangig ist, und zwar insbesondere wegen der gro-
ßen Bedeutung der Regelung bei der Strafverfol-
gung betäubungsmittelabhängiger Straftäter. Die-
ses ist aber nur ein Aspekt des gesamten Gesetzes. 
Ich möchte kurz noch einige andere Aspekte be-
leuchten. 

Erstens bringt dieses Gesetz die notwendige An-
gleichung deutschen Rechts an internationale 
Suchtstoffübereinkommen. Dabei möchte ich hier 
noch einmal daran erinnern, daß auch heute sehr 
häufig gebrauchte Schlafmittel und Schmerzmittel 
zu den Betäubungsmitteln gerechnet werden müs-
sen, die zum Teil zum erstenmal hier in den Anlagen 
zu dem Betäubungsmittelgesetz aufgeführt worden 
sind. Für einige dieser Stoffe sind in langen Ver-
handlungen Kompromisse bei der Festsetzung von 
Freigrenzen erzielt worden. Die sachliche Rechtfer-
tigung dieser Kompromisse und dieser Freigrenzen 
muß sich bei der Anwendung dieses Gesetzes erst 
noch zeigen. 
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Frau Dr. Adam-Schwaetzer 
Ein Zweites. Wir begrüßen es, daß die Forderun-

gen des Siebenten Abschnittes über betäubungsmit-
telabhängige Straftäter in der Vorlage enthalten 
sind. Der Rauschgiftmißbrauch ist in der Bundesre-
publik Deutschland eine Herausforderung für die 
Verantwortung des Staates. Der Staat ist aufgeru-
fen, dazu beizutragen, jungen, gefährdeten Men-
schen ein endgültiges Scheitern auf ihrem Lebens-
weg zu ersparen. 

Schon der Bericht des Ausschusses für Jugend, 
Familie und Gesundheit vom 24. Juni 1980 weist auf 
die besonderen Probleme betäubungsmittelabhängi-
ger Straftäter hin. Ich zitiere: 

Die Straftatbestände der §§ 28 und 29 ... sehen 
deshalb gegenüber dem geltenden Recht eine 
zum Teil wesentliche Erhöhung der Strafrah-
men vor. Im Gegensatz, aber nicht im Wider-
spruch dazu steht das Anliegen, denen auch zu 
helfen, die auf Grund der eigenen Drogenabhän-
gigkeit straffällig geworden sind. Die Vorschrif-
ten des Siebenten Abschnitts des Betäubungs-
mittelgesetzes sollen der Rehabilitation dieses 
Personenkreises dienen; sie sehen u. a. vor, auf 
eine Strafvollstreckung gegenüber kleinen bis 
mittleren betäubungsmittelabhängigen Straftä-
tern zu verzichten, wenn diese sich einer Be-
handlung ihrer Abhängigkeit unterzogen ha-
ben. Dabei ging der Ausschuß von der Überle-
gung aus, daß eine Sonderregelung für Drogen-
abhängige vor allem deshalb berechtigt ist, weil 
diese zumeist schon in jugendlichem Alter, d. h. 
zu einer Zeit in die Abhängigkeit geraten, zu der 
sie die Tragweite ihres Tuns noch nicht zu über-
sehen und dem Einfluß Dritter nur schwer zu 
widerstehen vermögen. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, dies de-
monstriert sehr deutlich, wie notwendig es ist, auch 
in diesem Entwurf das Prinzip „Therapie vor Straf-
vollzug" zur Geltung zu bringen. Nach unserer Auf-
fassung sollte der Entwurf so verabschiedet werden, 
wie er jetzt eingereicht ist. 

Die Möglichkeit der Rehabilitation Drogenabhän-
giger muß sowohl aus gesundheitspolitischen wie 
aus gesellschaftspolitischen Gründen Vorrang ha-
ben vor der Vollstreckung der Strafe. Allerdings sind 
auch wir nach wie vor der Meinung, daß geprüft wer-
den sollte, ob und in welchem Umfang ein Zeugnis-
verweigerungsrecht für in der Drogenberatung tä-
tige Sozialarbeiter möglich ist. 

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der 
SPD) 

Es kommt darauf an, daß Drogenabhängige weiter-
hin Vertrauen zu Drogenberatern haben können; 
denn dies ist der Einstieg für wirksame Hilfe zum 
Beginn einer Therapie. 

Ein Letztes noch: Schon vor der Verabschiedung 
des Gesetzentwurfs in der 8. Legislaturperiode hat-
ten die Bundesländer zugesagt, mehr der notwendi-
gen Therapieplätze zu schaffen. Nun sind sie gefor-
dert, diese Zusage wahrzumachen. Uns erscheint es 
allerdings auch wünschenswert, daß die Träger der 
Gesundheitsfürsorge und der Rehabilitation länder-
übergreifend Absprachen über die Finanzierung 

und die Trägerschaft von Therapie- und Rehabilita-
tionseinrichtungen schaffen. Dabei sollte eine Viel-
falt der unterschiedlichsten Einrichtungen gewähr-
leistet sein. Die Wirksamkeit dieses Gesetzes zur 
Neuordnung des Betäubungsmittelrechts, vor allen 
Dingen für Drogenabhängige, kann nur gesichert 
werden, wenn eine ausreichende Zahl von Thera-
pieplätzen angeboten werden kann. 

Zum anderen möchte ich uns alle auffordern, das 
ernst zu nehmen, was auch meine Vorredner schon 
gesagt haben: Wir sollten uns bemühen, dieses Ge-
setz so schnell wie möglich und einvernehmlich zu 
verabschieden, damit das, was hier angesprochen 
wird, schnell Realität werden kann, um unserer Ver-
antwortung für gefährdete Jugendliche gerecht zu 
werden. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Als nächster hat 
der Abgeordnete Gnädinger das Wort. 

Gnädinger (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Das Gesetzgebungsver-
fahren für die dringend erforderliche Neufassung 
des Betäubungsmittelrechts konnte in der vergange-
nen Wahlperiode des Deutschen Bundestages nicht 
abgeschlossen werden. Es scheiterte am Widerstand 
der Mehrheit im Bundesrat. Und, Herr Kroll-Schlü-
ter: Es ist natürlich eine Sache, hier zu sagen, wir 
seien uns einig, und Beschleunigung sei notwendig. 
Es ist eine andere Sache, wenn der Bundesrat diese 
Gesetzgebungsvorhaben dann torpediert und verzö-
gert. Man muß wohl sagen, daß es die gleiche CDU/ 
CSU ist, die hier in der Opposition ist und im Bun-
desrat die Mehrheit hat. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Das Problem, meine Damen und Herren, ist zwi-
schenzeitlich aber nicht kleiner geworden. Der 
Rückgang der Todesfälle nach Drogengebrauch ist 
leider nur durch eine gekonntere Verabreichungs-
praxis zu erklären. Die Zahl der Konsumenten von 
Drogen ist — wie in der Vergangenheit, so auch in 
diesem Jahre wieder — gestiegen. Es ist daher zu be-
grüßen, daß sich der neugewählte Deutsche Bundes-
tag in seiner ersten Sitzung, in der Gesetze beraten 
werden, mit dem Betäubungsmittelrecht befaßt. 

Eine Gesellschaft, als Solidargemeinschaft ver-
standen, ist auf die Mitwirkung jedes ihrer Mitglie-
der angewiesen. Der Drogenabhängige aber fällt 
aus, er leistet keinen Beitrag. Dies stellt nur die eine 
Seite dar. Die andere Seite sind die menschliche 
Tragik der Betroffenen selbst und die leidvollen Er-
fahrungen der um sie oft hilflos bangenden Fami-
lienmitglieder. Die Droge ruiniert den Menschen 
nicht nur körperlich. Der unter Entzugserscheinun-
gen Leidende und nur noch von dem Gedanken nach 
neuen Drogen Beherrschte verliert die positive Ein-
stellung zu Mitmenschen, zur Arbeit und zur Ge-
meinschaft. 

Die bisherigen Maßnahmen, meine Damen und 
Herren, hatten nur mäßigen Erfolg. Wir sind jedoch 
nicht bereit, Drogenkonsum als notwendigen Preis 
einer Wohlstandsgesellschaft hinzunehmen. Des-
halb ist es erforderlich, alle denkbaren Maßnahmen 
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zu ergreifen, um Ursachen zu beseitigen und Folgen 
zu heilen. Wir stehen vor einem Problem, das in sei-
ner Dimension jenem des Terrorismus nicht nach-
steht. 

Anstelle von Betäubungsmitteln kann man auch 
von Suchtmitteln sprechen. Sucht aber schränkt die 
Willensfreiheit ein, und die Frage der Verantwort-
lichkeit für das Tun tritt ebenso auf wie die Frage, 
was Strafrecht hier überhaupt bewirken kann. Es ist 
eine Illusion, zu meinen, daß neue Strafbestimmun-
gen allein in der Lage seien, das Drogenproblem in 
den Griff zu bekommen. Aber ich meine auch: Neben 
einer Vielzahl anderer Maßnahmen kann das Straf-
recht hier in der Tat einen Beitrag leisten. Deshalb, 
meine Damen und Herren, ist dies die Rede vom 
vernünftigen Einsatz der Strafe. Zum vernünftigen 
Einsatz des Strafrechts und der Strafdrohung ge-
hört die Unterscheidung zwischen Süchtigen und je-
nen Händlern, die von einer anderen Sucht, nämlich 
der Gewinnsucht, befallen sind. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Fast nirgendwo läßt sich heute leichter Geld verdie-
nen als hier: mit dem Raubbau an der Gesundheit 
vieler junger Menschen, mit der weiteren Folge von 
etwa 500 Drogentoten im vergangenen Jahr. 

So ist es denn auch eines der wesentlichen Ziele 
des Entwurfs, bei Dealern und Banden zu einer 
Strafverschärfung zu kommen, während — im Ge-
gensatz dazu — bei Süchtigen Behandlung und Hei-
lung in den Vordergrund gestellt werden müssen. 
Gerade für Rauschgifthändler stellt die Erhöhung 
des Strafrahmens von zehn auf 15 Jahre Freiheits-
strafe eine wirksame Maßnahme dar, die geeignet 
ist, diesen Täterkreis zu beeindrucken. In diesem 
Zusammenhang sollte nochmals geprüft werden, ob 
insbesondere bei verwerflichen Fällen nicht lebens-
lange Freiheitsstrafe angezeigt ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Aber auch bei den Drogenabhängigen kann der 
vernünftige Einsatz der Strafe viel bewirken. Ich 
habe in meiner Praxis als Staatsanwalt in den ver-
gangenen vier Jahren keinen Drogenabhängigen ge-
funden, der von der Droge aus eigener Kraft losge-
kommen wäre. Nur eine Langzeittheraphie bietet 
die Chance der Heilung. 

Die Motivation zu einer solchen Therapie ist je-
doch oft schwach entwickelt. Der Abhängige muß 
deshalb vor die Wahl gestellt werden: Strafvollzug 
oder Therapie. Das geltende Recht ist hier wenig fle-
xibel und auf Umwege und Hilfskonstruktionen an-
gewiesen. Deshalb brauchen wir eine neue Regelung 
im Bereich von Strafvollzug und Therapie. Fast je-
der Konsument ist ein kleiner Händler, der zur Fi-
nanzierung seiner Sucht tätig wird. Auch er darf je-
doch nicht von den Bemühungen um Heilung ausge-
schlossen sein. 

Um seine ausreichende Motivation für einen Be-
handlungsbeginn zu erzeugen, reicht der beste-
hende Strafrahmen des Grundtatbestandes aus. 
Auch diese Feststellung gehört zu dem Thema „ver-
nünftiger Einsatz der Strafe". Zum vernünftigen 

Einsatz der Strafe gehört aber auch die Aufgabe, Ge-
fährdete vom Griff nach der Droge abzuhalten. Zur 
Erreichung dieses Zieles ist eine Erhöhung der heu-
tigen Strafdrohung bis zu. drei Jahren Freiheits-
strafe nicht erforderlich. 

Im einzelnen ist vorgesehen, der Verfolgungsbe-
hörde die Möglichkeit zu geben, die Strafvollstrek-
kung bei Freiheitsstrafen unter zwei Jahren zurück-
zustellen, wenn der Betroffene sich in eine Langzeit-
therapie begibt. Im Gegensatz zur Bundsratsmehr-
heit und zur Opposition in diesem Hause halten wir 
es allerdings für erforderlich, daß die in der Entzie-
hungsanstalt verbrachte Zeit auf die Strafe anzu-
rechnen ist. Es macht nämlich keinen Sinn, den Be-
troffenen im unklaren über die Anrechnung zu las-
sen. Seine Motivation, es mit einer Therapie zu ver-
suchen, würde nur geschwächt. 

Wir schlagen vor, von der Erhebung einer Anklage 
dann abzusehen, wenn der Betroffene sich zur The-
rapie entschließt und diese absolviert. Auch heute 
wird teilweise schon so verfahren, z. B. bei der Aus-
setzung des Haftbefehls. 

Zu oft aber wird eine Therapie abgebrochen. Dann 
muß sichergestellt sein, daß die weitere Strafverfol-
gung und der weitere Strafvollzug die unmittelbare 
Folge sind. Der Entwurf sieht jedoch auch vor, da-
nach ein zweites und ein drittes und, wenn es not-
wendig ist, ein viertes Mal den Versuch der Therapie 
zu wagen. Im Hinblick auf den Therapieunwilligen 
ist es ein schwacher Trost, daß er durch den Vollzug 
der Strafe für einige Zeit aus der Szene genommen 
wird. Wir können ihn nicht sehenden Auges unterge-
hen lassen. Es bleibt die Hoffnung, daß die Möglich-
keit, mehrmals einen Anlauf zu einer Therapie zu 
machen, doch helfen kann. Über Erfolge und Mißer-
folg läßt sich heute nichts Abschließendes sagen. 
Wir Sozialdemokraten sind jedoch davon überzeugt, 
daß wir auf dem richtigen Wege sind. 

Was jetzt notwenig ist, sind zwei Dinge: Erstens 
müssen wir mehr Therapieplätze schaffen, und 
zweitens brauchen wir eine baldige Verabschiedung 
dieses Gesetzes. Deshalb lassen Sie uns diese Vor-
lage zügig beraten. Im Ziel, in den Grundsätzen und 
in vielen Einzelheiten sind wir uns einig. Wir Sozial-
demokraten hoffen, daß es schon in den Ausschüs-
sen unter Beteiligung der Vertreter der Bundeslän-
der gelingen kann, Übereinstimmung in offenen 
Fragen zu erzielen. Eine nochmalige Anrufung des 
Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat 
würde unserem gemeinsamen Anliegen nicht die-
nen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Sauter (Ichenhausen). 

Sauter (Ichenhausen) (CSU/CDU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der vor-
liegende Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und 
der FDP läßt weiterhin einige Regelungen vermis-
sen, die der CDU/CSU-Fraktion die Zustimmung 
erleichtern würden. Wir werden allerdings in den 
parlamentarischen Beratungen versuchen, die Ver- 
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besserungen durchzusetzen. die ich nachfolgend er-
läutern werde. 

Erstens. Wir sind weiterhin der Ansicht, daß der 
Strafrahmen für den Grundtatbestand von drei auf 
fünf Jahre angehoben werden sollte und bei fahrläs-
siger Begehung entsprechend auf drei Jahre erwei-
tert werden muß. Gerade eine höhere Strafandro-
hung wird dazu führen, daß die  Täter einer wirklich 
gerechten Strafe zugeführt werden können. 

Erfreulicherweise findet sich auch im vorliegen-
den Entwurf wieder, daß das Strafmaß für besonders 
schwere Fälle auf 15 Jahre ausgedehnt werden soll. 
Der Gedanke, der soeben vom Kollegen Gnädinger 
aufgeworfen worden ist, daß man in besonders ver-
werflichen Fällen auch die lebenslange Freiheits-
strafe in Betracht ziehen sollte, wird von uns durch-
aus mitgetragen. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Wird die länger als 15 Jahre sein?) 

— Wir kommen heute noch darauf zu sprechen, daß 
das vielleicht nicht mehr als 15 Jahre werden. 

(Zuruf von der SPD) 

Darüber unterhalten wir uns noch. 

Das Strafrecht hat in diesem Bereich durchaus 
eine abschreckende Wirkung. Die Verfolgungsbe-
hörden haben immer wieder beobachtet, daß Händ-
ler zumindest den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in 
andere Staaten verlagern, wenn sie in einem Land 
besonders entschlossen verfolgt werden und ent-
sprechend hohe Strafen drohen. 

Wir sind zum zweiten der Ansicht, daß die öffentli-
che Verherrlichung des Mißbrauchs von Betäu-
bungsmitteln weiterhin unter Strafe zu stellen ist. 
Es ist nicht einzusehen, warum beispielsweise — 
und zu recht — gegen NS-Propaganda mit scharfen 
Mitteln vorgegangen wird und im Bereich der Dro-
genverherrlichung so getan wird, als ob hiervon kei-
nerlei Schäden oder Gefahren für die Allgemeinheit 
oder für den einzelnen ausgehen würden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zum dritten, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liegen besondere Probleme 

(Abg. Jaunich [SPD] meldet sich zu einer 
Zwischenfrage) 

— Herr Kollege, Sie wissen, daß ich nur zehn Minu-
ten Zeit habe; deshalb machen wir es vielleicht dann, 
wenn ich früher fertig werde — in der vorgesehenen 
Sonderregelung für betäubungsmittelabhängige 
Straftäter, bei der Zurückstellung der Strafvollstrek-
kung, der Anrechnung und Strafaussetzung zur Be-
währung und dem Absehen von der Verfolgung. Es 
besteht durchaus Einigkeit darüber, daß durch eine 
Sonderregelung - oder besser gesagt: durch eine 
strafrechtliche Sonderbegünstigung — die Bereit-
schaft zur Therapie erhöht und die Möglichkeit zu 
ihrer Aufnahme und Durchführung erweitert wer-
den sollen. 

Dies führt jedoch nicht daran vorbei, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, daß in diesem Hause 
offensichtlich grundsätzliche Meinungsverschie

-

denheiten und andersartige Vorstellungen über das 
Verhältnis von Therapie und Strafe bestehen. Die 
verkürzte Formel „Therapie statt Strafe" bringt uns 
nicht weiter. 

(Dr. Emmerlich [SPD]: Sprechen Sie mal zu 
§ 35!) 

— Ich komme noch dazu. Wenn Sie die Zeit haben, 
mir zuzuhören, dann werden Sie erleben, daß ich 
dazu noch komme. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nur Geduld!) 

— Gefragt jetzt im Umgang mit der Jugend: Ge-
duld. 

Sie mag als Schlagwort durchaus einen entspre-
chenden Verkaufswert auf dem Markte der politi-
schen Meinungsbildung haben. Sie trägt jedoch den 
tatsächlichen Gegebenheiten nur mangelhaft Rech-
nung. Sie verwirrt, ohne daß sie aufklärt. Und sie 
verschleiert, ohne daß sie wirklich regelt. 

Die richtige Fragestellung muß vielmehr lauten: 
Wo und inwieweit steht Strafrechtspflege den Zielen 
der Therapie hinderlich im Wege? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In diesem Umfang ist durchaus zu erwägen, ob gege-
benenfalls die Strafrechtspflege mit ihren berechtig-
ten Zwecken zugunsten des Therapieanliegens zu-
rücktreten kann oder soll. Das Problem kann aber 
nicht mit einer Gedankenkette gelöst werden, die 
ich, mit Verlaub, in etwa so beschreiben darf: Mehr 
als daß der Mann oder die Frau in Therapie gehen, 
wollen wir doch gar nicht. Die Strafe bewirkt doch 
bei ihnen ohnehin nichts oder kaum etwas. Therapie 
ist besser als Strafe. Also kann die Strafe wegfal-
len. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Sehr richtig!) 

Durch eine solche Auffassung verabsolutiert man 
den Behandlungsgedanken und verkennt, daß die 
Strafrechtspflege auch dem Schutz der Allgemein-
heit und hier insbesondere dem Schutz der gefähr-
deten jungen Menschen zu dienen hat. An dieser 
Weichenstellung werden Grundpositionen vom Sinn 
und von der Notwendigkeit des Strafens berührt. 

Wir müssen doch von folgendem ausgehen: Es 
geht um für ihre Tat verantwortliche oder zumindest 
beschränkt verantwortliche Täter. Bei ausgeschlos-
sener Schuldfähigkeit wird der Täter gemäß § 20 des 
Strafgesetzbuches nicht bestraft. Der verantwortli-
che oder eingeschränkt verantwortliche Täter aber 
hat, entsprechend dem Gewicht seiner Tat und sei-
ner Schuld, Freiheitsstrafe zu erwarten. Wir können 
nicht, ohne die Grundlagen des Strafrechts zu ver-
lassen, bei einem verantwortlichen Täter der mittle-
ren bis schweren Kriminalität, der immerhin bis zu 
zwei Jahren Freiheitsstrafe verwirkt hat, von der 
Verfolgung einzig aus dem Grund absehen, weil er 
sich in eine Therapie begeben hat. Wo wäre denn der 
Grund für ein derartiges Privileg, und welche Folgen 
hätte denn ein derartiges Privileg? Es müßte doch 
mittel- oder langfristig dazu führen, daß auch in wei-
teren Bereichen, beispielsweise bei Alkoholabhängi-
gen, ein Vorrang der Therapie vor der Strafe bean- 
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Sauter (Ichenhausen) 
sprucht wird. Bei der vielfach behaupteten Zunahme 
psychischer Anfälligkeiten müßte sich hieraus erge-
ben, meine sehr verehrten Damen und Herren, daß 
der Gedanke einer öffentlichen Strafe für zu verant-
wortendes Unrecht überhaupt in Frage gestellt 
wird. 

(Dr. Emmerlich [SPD]: Der Mensch muß 
sich den Prinzipien beugen!) 

— In diesem Zusammenhang Herr Kollege, tauchen 
zumindest die Frage und die Vermutung auf, ob 
nicht manche, die gegenwärtig für Betäubungsmit-
telabhängige einen Vorrang der Therapie fordern, 
aus grundsätzlicher Ablehnung eines auf die Fest-
stellbarkeit menschlicher Schuld gegründeten Straf-
rechts handeln. 

(Beifall des Abg. Erhard [Bad Schwalbach] 
[CDU/CSU]) 

Ein Abgehen von der an sich erforderlichen und 
begründeten Strafverfolgung kann berechtigter-
weise nur erwogen werden, wenn die Abwägung er-
gibt, daß sie um anderer, noch wichtigerer Ziele wil-
len — hier gegebenenfalls gegenüber der Therapie 
— zurücktreten muß, weil sie diesen höherrangigen 
Zielen im Wege steht. 

Es trifft nun aber gerade nicht zu, daß die Durch-
führung eines Strafverfahrens stets oder auch nur in 
der Regel die Therapie wesentlich erschweren oder 
gar zunichte machen würde. Wir haben uns um diese 
Frage in zahlreichen Kontakten mit Praktikern aus 
dem therapeutischen Bereich sowie aus dem Be-
reich der Strafrechtspflege intensiv gekümmert. Die 
Durchführung und die Chancen einer Therapie wer-
den durch ein Strafverfahren regelmäßig nicht 
ernstlich gefährdet. 

(Dr. Emmerlich [SPD]: Es ist barer Unsinn, 
was Sie da erzählen!) 

Gewisse Belastungen, die durch Vernehmungen 
oder durch die Hauptverhandlung entstehen kön-
nen, lassen sich in Grenzen halten. Sie können durch 
Vorteile für die Motivation des Täters aufgewogen 
werden, dem die Verantwortung vor Augen geführt 
wird und der gegebenenfalls unter den Druck einer 
verhängten, aber nicht vollzogenen Freiheitsstrafe 
kommt. 

Erst nach dem Schuld- und Strafausspruch ist der 
gesetzgeberische Hebel anzusetzen 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Sehr richtig!)  

und zu prüfen, ob der Vollzug einer Freiheitsstrafe 
der Durchführung einer Therapie etwa. im Wege 
steht. 

(Dr. Emmerlich [SPD]: Unmenschlich ist 
das, was Sie da fordern!) 

Nicht immer ist dies der Fall. Ein teilweiser Vollzug 
kann auch eine Motivation wecken oder verstärken. 
Ergibt jedoch die Einzelfallprüfung, daß der Abhän-
gige ernsthaft bereit ist, sich einer Therapie zu un-
terziehen, so soll ihm diese Möglichkeit gegeben 
werden. Deshalb bejahen wir im Grundsatz die Re-
gelungen in den §§ 33 und 34, die für solche Fälle die 
Möglichkeit der Zurückstellung der Strafverfolgung 

bei Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren zum Zwecke 
der Durchführung einer Therapie mit anschließen-
der Anrechnung und Strafaussetzung zur Bewäh-
rung schaffen. 

Dabei sei allerdings darauf verwiesen, daß die 
jetzt in § 34 teilweise doch vorgesehene Anrechnung 
auch bei Abbruch der Therapie so nicht unsere Zu-
stimmung finden kann. § 35, der die Möglichkeit zum 
Absehen von der Strafverfolgung bei schon begon-
nener therapeutischer Behandlung schafft, ist aus 
den oben geschilderten Gründen nach unserer Auf-
fassung ersatzlos zu streichen. 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Herr Kollege, ich 
möchte Sie bitten, zum Schluß zu kommen. Ihre Re-
dezeit ist abgelaufen. 

Sauter (Ichenhausen) (CDU/CSU): Rücksicht-
nahme auf Therapie muß die Losung für die weitere 
Behandlung der Gesetzesvorlage sein. Darauf grün-
den unsere Vorstellungen. In diesem Rahmen sind 
unsere Verbesserungsvorschläge angesiedelt. — 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Engelhard. 

Engelhard (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir unternehmen heute den zweiten 
Anlauf, um den Gesetzentwurf zur Neuordnung des 
Betäubungsmittelrechts über die Hürden zu brin-
gen. Wir wissen, daß uns die Situation keine Zeit 
läßt. Es ist bereits darauf hingewiesen worden: 1979 
rund 600 Rauschgifttote; für 1980  ein leichter Rück-
gang absehbar. Aber dies ist keinerlei Grund, uns 
eine Verschnaufpause zu gönnen. Denn nach Mei-
nung aller Fachleute — auch darauf wurde bereits 
hingewiesen — haben mittlerweile die Fixer gelernt, 
das auf dem Markt angebotene reine Heroin sorgfäl-
tiger zu dosieren. Wir wissen, daß die überlebenden 
Süchtigen von 1980 die toten Fixer der nächsten 
Jahre sein werden. Überhaupt ist davor zu warnen, 
immer nur an der Zahl der Rauschgifttoten Maß zu 
nehmen. Denn die Rauschgifttoten sind j a nur die 
sichtbare, allerdings höchst einprägsame Spitze ei-
nes Eisbergs. An der bedrückenden Gesamtsituation 
hat sich im jetzt auslaufenden Jahr nichts geän-
dert. 

Wir alle haben in der vorigen Wahlperiode ver-
sucht, uns der Herausforderung durch den Drogen-
mißbrauch zu stellen. Ich darf vielleicht kurz rekapi-
tulieren. 

In der vorigen Wahlperiode lag uns bei der ersten 
Lesung am 25. Januar 1980 aus dem Haus der Frau 
Bundesminister Huber ein Entwurf zur Neuordnung 
und Vereinfachung des Betäubungsmittelrechts vor. 
Dieser Entwurf war mit der Neufassung einiger 
Strafbestimmungen angereichert. Dieses notwen-
dige und verdientsvolle Werk wäre Torso geblieben, 
wenn es uns nicht gelungen wäre, vom Rechtsbe-
reich her einiges einzubringen und damit unseren 
Willen kundzutun und in die Tat umzusetzen, auch 
im Bereich des Strafrechts neue Wege zu gehen. 
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Engelhard 
In nur fünf Monaten zu Ende der Wahlperiode ist 

uns das im auslaufenden Jahr gelungen. Es ist uns 
gelungen, den Grundgedanken, den man zunächst 
mit „Therapie statt Strafe" überschrieben hat, in ein 
wohldurchdachtes, stimmiges strafrechtliches 
System umzusetzen, das unter dem Leitsatz stehen 
kann: „Therapie vor Strafvollstreckung und gegebe-
nenfalls vor Bestrafung". Wir haben uns konsequent 
und schlüssig für eine neue strafrechtliche Strategie 
der zwei Wege starkgemacht: Härtere Strafen für 
Rauschgiftproduzenten und -händler großen Stils, 
auf der anderen Seite Vorrang der Therapie für 
kleine und mittlere drogenabhängige Straftäter. 

Ich wiederhole an dieser Stelle meinen Dank an 
den Bundesinnenminister, der jenseits seiner ge-
schriebenen Kompetenz in dieser politischen De-
batte wesentliche Anstöße gegeben hat. Ich danke 
auch dem Bundesjustizminister und seinem Haus, 
in dessen Verantwortung es lag, alle diese guten Ge-
danken in ein für uns beratungsfähiges und schließ-
lich verabschiedetes System auszuformen. Über-
haupt konnte sich keiner der Beteiligten der Faszi-
nation dieser großen Aufgabe entziehen. Es ist 
mehrmals erwähnt worden, aber ich vermerke es 
nochmals mit Respekt: Es ist unvergessen, daß die 
Opposition, obwohl wir hier mit der Mehrheit der 
Koalition ihre Änderungsanträge in zweiter Lesung 
abgelehnt hatten, in dritter Lesung diesem Gesetz-
entwurf zugestimmt hat, so daß er als unser aller 
Werk in die weitere Gesetzgebung hinausging, wo er 
schließlich an der Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses durch den Bundesrat und dem Ende der 

) Wahlperiode gescheitert ist. 

Ich möchte vor den Einzelberatungen im Aus-
schuß das Votum des Bundesrats nicht im einzelnen 
werten. Warum? Mir ist ganz einfach daran gelegen, 
das, was noch diskussionsfähg ist, zu erhalten, und 
Türen, wo solche noch offen sind, jetzt nicht mit 
Donnerhall zuzuschlagen. 

Ich bin überhaupt im Gegenteil der Meinung, wir 
sollten uns vielleicht etwas öfter und etwas frühzei-
tiger mit den Vertretern des Bundesrats zusammen-
setzen. Ich halte es nicht für gut, wenn sich Bundes-
tag und Bundesrat immer erst im Vermittlungsaus-
schuß begegnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP) 

Die Verfassungslage ermöglicht es mir, hier zu Be-
ginn einer Legislaturperiode die Bitte zu äußern, daß 
vielleicht gerade bei diesem wichtigen Gesetzent-
wurf die Landesjustizminister in persona — nicht al-
lein ihre Beauftragten — in den Rechtsausschuß des 
Deutschen Bundestages kommen und mit uns bera-
ten. Wir sitzen dann Aug' in Aug' gegenüber und 
können in Rede und Gegenrede unsere Argumente 
austauschen. 

Dann werden wir etwa die Frage klären müssen: 
Ist es richtig, auch beim Grundtatbestand die 
Höchststrafe auf fünf statt auf drei Jahre festzuset-
zen? Ist dies wirklich notwendig, oder beinhaltet es 
nicht die Gefahr, daß sich unser ganzes Strafensy-
stem in diesem Bereich verschiebt mit der Folge, daß 
bei drogenabhängigen Tätern der Strafvollzug nicht 
zurückgestellt werden kann, weil dies eben nur mög

-

lich ist, wenn die verhängte Strafe nicht über zwei 
Jahre hinausgeht? 

Weiter wäre dann in einem solchen Gespräch die 
Frage zu stellen, ob die neue Bestimmung des Abse

-h

ens von der Verfolgung wirklich die Gefahr bein-
haltet, daß das Legalitätsprinzip unserer Strafpro-
zeßordnung ausgehebelt wird, wie ich sinngemäß le-
sen mußte, oder ob hier nicht richtiger ein Motiva-
tionsinstrument im Vordergrund steht, das frühzei-
tig und freiwillig drogenabhängige Täter in Thera-
pie bringen kann. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Wir können uns dann, Herr Kollege Kroll-Schlü-
ter, natürlich auch über die Verherrlichung des Miß-
brauchs von Drogen unterhalten, wenn dies für Sie 
so wichtig ist. Wir werden über alle Fragen sprechen. 
Bei zwei Lesungen habe ich dazu bereits Stellung 
genommen, so daß ich mir aus Zeitgründen heute 
ein Eingehen darauf ersparen kann. 

Ich komme zum Schluß. Meine Fraktion hat wei-
terhin die Bitte — Frau Kollegin Dr. Adam-Schwaet-
zer hat es bereits angesprochen, und genau dieser 
Punkt paßt j a hierher —, daß wir uns auch noch ein-
mal über die Frage des Zeugnisverweigerungsrechts 
für das Personal unterhalten sollten, das in verant-
wortlicher Position in der Drogenberatung tätig 
ist. 

Wir haben in der letzten Legislaturperiode in ei-
nem Kraftakt versucht — teilweise mit starken, fast 
beschwörenden Worten —, den vorliegenden Gesetz-
entwurf noch über die Runden zu bringen. Das ist 
uns damals nicht gelungen. Wir sind auch heute 
nicht resigniert, aber wir sind vielleicht etwas nüch-
terner geworden. Deswegen möchte ich mit dem 
schlichten Satz schließen, daß wir alle sicher auch 
heute unsere von der Situation vorgezeichnete 
Pflicht kennen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat die 
Frau Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit. 

Frau Huber, Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Bundesregierung hat sehr bedauert, daß 
die Novelle zum Betäubungsmittelrecht in der 8. Le-
gislaturperiode im Einvernehmen mit dem Bundes-
rat nicht mehr zustande kam. Sie begrüßt um so 
mehr die Initiative der Koalitionsfraktionen, die das 
Gesetz heute wieder vorlegen, und die Erklärungen 
von allen Seiten des Hauses, daß wir mit einer zügi-
gen Beratung rechnen können. 

Die Dringlichkeit dieses Gesetzes ist nach wie vor 
groß. Wir haben in den vergangenen Jahren hier 
mehrere Drogendebatten geführt, und uns ist immer 
wieder vor Augen geführt worden, daß wir trotz viel-
fältiger Anstrengungen — in meinem Hause läuft 
z. B. schon seit fast zehn Jahren ein Drogenbekämp-
fungsprogramm mit Schwerpunkten —, trotz der 
Maßnahmen, die im internationalen Bereich, die bei 
der Polizei laufen, trotz der Aufklärungsmaßnah-
men keine großen Erfolge gehabt haben. 
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Bundesminister Frau Huber 
Die Zahl der Drogenabhängigen ist immer noch 

groß. Wir stellen fest, daß dieses Jahr billiger gewor-
denes Heroin in großen Mengen in unser Land ge-
strömt ist. Deshalb sind wir genötigt, uns die Instru-
mente zu verschaffen, mit denen wir, wie wir hoffen, 
dieser Gefahr doch wenigstens einigen Einhalt — 
ich drücke mich sehr vorsichtig aus — gebieten kön-
nen. 

Ziele dieses Gesetzes sind neben der Umsetzung 
der internationalen Suchtstoffübereinkommen un-
ter Einbeziehung von 17 neuen Stoffen vor allen Din-
gen vier Punkte: verstärkter Schutz der Jugend, Ver-
schärfung der Strafen für die eigentlichen Geschäf-
temacher, nämlich die Dealer, ein angemessener, 
vernünftiger Strafrahmen für die kleinen Täter und 
die Einführung des Grundsatzes „Therapie statt 
Strafe". 

Herr Sauter hat gesagt, mit diesem Grundsatz kä-
men wir nicht weiter. 

(Kroll-Schlüter [CDU/CSU]: Das hat er 
nicht gesagt!) 

Ich glaube, daß viele abhängige junge Leute damit 
weiterkommen, wenn wir das Prinzip in der rich-
tigen Weise in die Wirklichkeit umsetzen. Ich mußte 
mich in diesem Haus ja fragen lassen, weshalb es 
denn nicht mehr Therapieplätze gebe. Ich muß Ih-
nen leider sagen: Ich bin nicht für die Betten zustän-
dig, sondern dafür sind die Länder zuständig. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Na, na!) 

— Sie brauchen nicht na, na zu rufen. Mein Ressort 
hat leider kaum Möglichkeiten, auf die Zahl der Bet-
ten Einfluß zu nehmen. 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

— Die Zuständigkeiten sind in der Verfassung fest-
geschrieben. 

Aber ich habe die Diskrepanz zwischen der hohen 
Zahl von Abhängigen — dem harten Kern, der ja auf 
ca. 50 000 beziffert wird — und den vorhandenen 
Betten auch immer als sehr bedrückend empfunden. 
Nur, ich muß gleichzeitig sagen, daß manchmal so 
viel mehr Betten gar nicht erforderlich waren, weil 
nur 5% der Abhängigen therapiefähig waren und 
zwar deshalb, weil nur diese 5 % therapiewillig wa-
ren bzw. sind. Ich verspreche mir von dem Grund-
satz Therapie vor Strafe, den wir nach langer Dis-
kussion in wohlabgewogener Weise in dieser Form 
eingebracht haben, eine größere Bereitschaft, in die 
Therapie zu gehen. 

Nachdem ich ein Gefängnis aufgesucht und mit 
jungen Abhängigen gesprochen habe, steht für mich 
fest: Der Strafvollzug ist kein geeignetes Mittel zur 
Heilung. Die jungen Leute geraten durch ihre Ab-
hängigkeit in Handlungszwänge, bei denen wir nicht 
mehr sagen sollten, hier stehe die Schuldzumessung 
oder die Sühne im Vordergrund. Hier steht die Hilfe 
im Vordergrund. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Hart- 
mann [CDU/CSU]: Sie machen sich das 

sehr einfach!) 

— Sie wissen, daß ich jetzt nicht auf die einzelnen 
Bestimmungen eingehen kann, die wir j a lange dis-
kutiert haben. Sie wissen auch, daß es nicht darum 
gehen kann, Straftatbestände zu bagatellisieren. 
Daran liegt mir überhaupt nicht. Aber mir liegt dar-
an, für die Bewältigung dieses besonderen Problems 
Formen zu finden, die den jungen Menschen eine 
Hoffnung geben. Ich habe immer versucht, gegen 
den Fatalismus in der Drogenszene zu kämpfen; 
denn die jungen Leute wollten ja gar nicht kommen, 
um sich therapieren zu lassen. Die Therapie ist übri-
gens für die Betroffenen eine sehr schwierige und 
harte Sache. Aber sie kamen eben nicht, weil wir ih-
nen keine Hoffnung machen konnten. 

Wir stellen jetzt fest, daß in den Einrichtungen, die 
wir als Modelle haben, ein Drittel der Betroffenen 
nach drei Monaten — so weit werden die meisten be-
gleitet; einige werden auch zwei Jahre begleitet, d. h. 
man hat mit ihnen während dieser Zeit Kontakt — 
„trocken" ist. Sie haben also eine große Chance, auf 
Dauer von ihrer Drogensucht loszukommen. Jeden-
falls haben sie sich schon für eine ganze Zeit davon 
freigemacht. 

Was wollen wir denn in erster Linie? Was wollen 
wir für diese Jugendlichen tun, deren Probleme wir 
hier oft beredet haben, wie z. B. ein gestörtes Ver-
hältnis zum Elternhaus, Isolierung, Angst vor den 
Lebenszwängen? In den Gefängnissen ist sicherlich 
nicht der richtige Ort, ihnen neue Hoffnung auf ein 
anderes Leben zu machen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich denke aber, daß wir uns darüber verständigen 
werden, wie das Gesetz aussehen wird. Ich hatte 
während der Wochen, in denen der Gesetzentwurf 
dem Vermittlungsausschuß vorlag, wir aber leider 
keinen Termin mehr bekommen konnten, das Ge-
fühl, daß wir uns einigen können. Von dieser Hoff-
nung gehe ich auch heute aus. 

Bitte, meine Damen und Herren, lassen Sie uns 
nicht immer nur die Alarmglocken läuten und über 
die Drogengefahren reden. Lassen Sie uns auch et-
was dafür tun! Das Drogenprogramm der Bundesre-
gierung hat mehrere Elemente. Aber dies ist eines 
der gewichtigsten davon. Es warten viele Menschen 
in unserem Lande auf dieses Gesetz. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Meine Damen 
und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
schlägt vor, den Gesetzentwurf der Fraktionen der 
SPD und FDP auf Drucksache 9/27 zu überweisen 
zur federführenden Beratung an den Ausschuß für 
Jugend, Familie und Gesundheit und zur Mitbera-
tung an den Innenausschuß und den Rechtsaus-
schuß sowie zur Mitberatung und zur Beratung ge-
mäß § 96 unserer Geschäftsordnung an den Haus-
haltsausschuß. Ist das Haus mit dem Überweisungs-
vorschlag einverstanden? — Ich sehe keinen Wider-
spruch; dann ist so beschlossen. 
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Vizepräsident Dr. von Weizsäcker 
Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD und FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Staatshaftungsgesetzes 
— Drucksache 9/25 — 

Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Innenausschuß 
Haushaltsausschuß gernäß § 96 GO 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

Dann eröffne ich die allgemeine Aussprache. Das 
Wort hat Frau Abgeordnete Dr. Däubler-Gmelin. 

Frau Dr. Däubler-Gmelin (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wenn der Staat schon 
nicht vermeiden kann, daß seine Bediensteten Bür-
gern Schäden zufügen, dann muß der Bürger das 
Recht auf Ersatz dieser Schäden haben und dieses 
Recht auch durchsetzen können. 

Um diesen Grundsatz, dessen Richtigkeit wohl 
von niemandem bestritten wird, dreht sich das Ge-
setzesvorhaben, das die Fraktionen der Sozialdemo-
kraten und der Freien Demokraten heute wieder 
einbringen. Es gab zwar schon bisher Regeln zu die-
sem Punkt — das ist j a bekannt —; nur hat sich de-
ren Wirksamkeit — das wissen wir eben auch — viel 
zu häufig und in sehr großen Bereichen gerade die-
ses schwierigen Rechtsgebiets im Gestrüpp der 
Kompetenzen verloren, im Gestrüpp der gewohn-
heitsrechtlichen und richterrechtlichen Normen, die 
schwer durchschaubar waren. Sie sind vor allem 
häufig gescheitert an der Barriere der Beweislast, 
die dem Bürger auferlegt wurde, und das gilt auch 
heute noch. 

Hinzu kommt — bei dem geltenden Rechtszu-
stand — auch darüber haben wir schon mehrfach ge-
redet —, daß einige, täglich wieder auftauchende, 
ganz praktische Probleme einfach nicht ausreichend 
geregelt waren. Da ist der bekannte Fall der inte-
griert geschalteten technischen Anlage, die versagt 
und Schaden verursacht. Die Verantwortlichkeit der 
staatlichen Stellen wird zwar nicht bestritten, aber 
eine gesetzliche Regelung über die Wiedergutma-
chung von Schäden gibt es bisher nicht. 

Abgrenzungsprobleme zum Privatrecht und Fra-
gen der Verkehrssicherungspflicht traten und treten 
ebenso auf wie Fragen der Haftung für Schäden bei 
gleichförmigen, massenhaft auftretenden Handlun-
gen, Bescheiden, Verwaltungsakten in ganz be-
stimmten Sonderbereichen der öffentlichen Staats-
tätigkeit. 

Alle diese Punkte, meine Damen und Herren, sind 
schon vor längerer Zeit aufgegriffen worden. Es 
gab sehr lange Vorarbeiten. Es gab eine hochran-
gige Kommission beim Bundesjustizministerium. 
Schließlich gab es vor einigen Jahren Gesetzentwür-
fe, die hier im Bundestag eingebracht wurden. Dabei 
handelte es sich um zwei Gesetzentwürfe. Der eine 
Gesetzentwurf sah eine Grundgesetzänderung für 
diesen Bereich vor. Der andere Gesetzentwurf 
wollte die Regelungen, von denen ich sprach, ablö-
sen oder verbessern. 

All das war begleitet von der Ermutigung und der 
Unterstützung aller wissenschaftlichen Lager und 
auch aller politischen Bereiche. Auch das ist be-
kannt. 

Wir haben hier darüber debattiert, und der 
Rechtsausschuß hat sehr lange beraten. Er hat An-
hörungsverfahren veranstaltet, um noch strittige 
Fragen zu klären. Es ist zu einem Gesetzesbeschluß 
gekommen, der längst nicht all das, was wir uns aus 
praktischer oder wissenschaftlicher Sicht ge-
wünscht hätten, tatsächlich berücksichtigen konnte, 
der aber von der Kostenseite her, von der Klarheit 
der Richtlinien, von der Qualität der Sprache und 
auch von der Kürze des Gesetzes her die Anforde-
rungen durchaus erfüllte, die man heute, wenn man 
etwas für den Bürger tun will, realistischerweise von 
ihm erwarten kann. 

Der Bundesrat — und jetzt beginnt es eigentlich 
aktuell zu werden — hat diesen Gesetzentwurf abge-
lehnt. Deswegen sind wir heute wieder hier und 
bringen ihn erneut ein, denn wir meinen, daß er in 
der Tat für den Bürger in den von mir geschilderten 
Bereichen gute und nützliche zusätzliche Regelun-
gen bringt. Wir wollen mit der sofortigen Einbrin-
gung unterstreichen, daß wir dieses Gesetzgebungs-
vorhaben für wichtig halten, daß wir es für realisier-
bar halten und vor allen Dingen alles dazu tun wol-
len, daß dieses Gesetz so bald wie möglich in Kraft 
treten kann. 

Meine Damen und Herren, wir bringen den Ge-
setzentwurf unverändert wieder ein. Wir tun das 
ganz bewußt. Ich betone das deshalb, weil wir selbst-
verständlich an unserem ursprünglichen Plan der 
Einbeziehung von Tumultschäden gerne festgehal-
ten hätten. Weil wir aber sehen, daß dafür Mehrhei-
ten im Bundestag und im Bundesrat nicht erreich-
bar sind, haben wir beschlossen, dies jetzt nicht wei-
ter zu verfolgen. 

Ich betone auch, daß wir selbstverständlich auf ei-
nen anderen Punkt ganz besonders großen Wert ge-
legt hätten und auch weiterhin legen, nämlich auf 
die Entscheidung der Frage: Wie erreichen wir es, 
daß die Streitigkeiten um solche Schadenersatzan-
sprüche insgesamt in einem, für den Bürger mög-
lichst einfachen, durchschaubaren Rechtsweg ent-
schieden werden können? 

Ich spreche das Problem der Rechtswegekonzen-
tration an; aber auch dazu brauchen wir eine Grund-
gesetzänderung, und diese ist wohl im Augenblick, 
wenn sich hier Standpunkte nicht noch schnell än-
dern, nicht zu erreichen. 

(Kleinert [FDP]: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, wir bringen den Ge-
setzentwurf unverändert ein, obwohl wir selbstver-
ständlich auch die Bedenken des Bundesrates zur 
Kenntnis genommen haben. Diese Bedenken des 
Bundesrates sind hauptsächlich an zwei Punkten 
festzumachen. Einmal wurde gesagt, das Gesetz, das 
wir hier beschlossen haben, sei zustimmungsbedürf-
tig. Das ist nun eine Frage, in der es zwischen Bun-
destag und Bundesrat häufig Streit gibt. Ich will dar-
auf nicht näher eingehen. Der Bundesrat war sich 
dabei seiner Sache auch nicht so sicher; jedenfalls 
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hat die Mehrheit des Bundesrats auch gesagt, man 
wolle vorsorglich Einspruch einlegen, auch wenn 
man primär ablehne. 

Zum zweiten hat der Bundesrat mit seiner Mehr-
heit erklärt, für dieses Gesetzesvorhaben fehle die 
Bundeskompetenz. Herr Hillermeier, Justizminister 
in Bayern, hat ausgeführt, für einen Staatshaftungs-
gesetzentwurf, der die Staatshaftung von ihrer — 
ich zitiere — zivilrechtlichen Ausgestaltung befreien 
und in eine unmittelbar öffentlich-rechtliche Haf-
tung des Hoheitsträgers für eigene Pflichtverlet-
zung bei der Ausübung öffentlicher Gewalt umge-
stalten wolle, reiche die Kompetenz nach Art. 74 
Nr. 1 des Grundgesetzes nicht aus. 

Ich halte diese Rechtsmeinung für falsch. Diese 
Auffassung wird von einer ganzen Reihe von ernst 
zu nehmenden Stimmen gestützt. Das fängt bei der 
Verfassungsrechtsliteratur an und setzt sich in den 
Diskussionen fort, die wir in diesem Hause gehabt 
haben. Ich meine mich daran zu erinnern, daß auch 
die Opposition, zumindest der Herr Kollege Klein, ir-
gendwelche Rügen im Hinblick auf einen Mangel an 
Bundeskompetenz höchstens für einen Teilbereich 
ausgesprochen hatte, nämlich für einen ganz engen 
Ausschnitt der — wenn ich es richtig verstanden 
habe — Regelungen des Folgenbeseitigungsan-
spruchs, soweit er sich aus dem Vollzug von Landes-
recht ergibt. 

Vor allem aber, meine Damen und Herren, halte 
ich die zitierte Auffassung deshalb für falsch, weil ja 
unbestritten ist, daß der Begriff des bürgerlichen 
Rechts im Sinne von Art. 74 Nr. 1 des Grundgesetzes 
keineswegs mit dem Begriff des Zivilrechts oder gar 
mit dem Inhalt des Bürgerlichen Gesetzbuchs iden-
tisch ist. Er ist, so sagt es auch das Bundesverfas-
sungsgericht, als Zusammenfassung all  der  Normen 
zu verstehen, die herkömmlicherweise dem Zivil-
recht zugeordnet werden. Die Wandlungen in der 
rechtlichen Auffassung und Qualifizierung eines 
Vorgangs vermögen an der Kompetenzverteilung 
nichts zu ändern. 

Das führt uns dazu, daß wir dann, wenn wir uns in 
eine Gesamtwürdigung des Staatshaftungskomple-
xes, wie er heute besteht, hineinbegeben, meines Er-
achtens unstreitig davon ausgehen können, daß 
Art. 74 Nr. 1 selbstverständlich als Kompetenz-
grundlage ausreicht. 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser 
Stelle, bevor ich zum Schluß komme, die erste Le-
sung dieses Gesetzentwurfes dazu benutzen, die 
Kollegen von der Opposition aufzufordern, noch ein-
mal darüber nachzudenken, ob wir in der uns ver-
bleibenden Zeit im Ausschuß nicht noch die eine 
oder andere sinnvolle ergänzende oder verbes-
sernde Bestimmung einfügen können. Ich kann Ih-
nen sagen, wir sind durchaus dazu bereit, gemein-
sam mit Ihnen darüber nachzudenken. Lassen Sie 
uns aber eines mit großer Klarheit sagen: Wir legen 
Wert auf dieses Gesetz, wir legen Wert darauf, daß 
diese Verbesserung des Rechtsschutzes des Bürgers 
in absehbarer Zeit durchberaten und verabschiedet 
werden kann. Ich glaube, die Probleme, auch Pro-
bleme einer Veränderung, sind klar ausdiskutiert 

worden; sie sind entscheidungsreif. — Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Professor Klein. 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 
großes Verständnis dafür, daß die Koalitionsfraktio-
nen diesen Gesetzentwurf, mit dem sie in der letzten 
Legislaturperiode, genauer: mit dem die Bundesre-
gierung in der letzten Legislaturperiode gescheitert 
ist, erneut einbringen. Nicht ganz so verständlich ist 
es mir, warum wir angesichts dieser ersten Lesung 
zum nunmehr dritten Male die annähernd gleichen 
Argumente zu diesem Gesetzentwurf auszutau-
schen gehalten sind, zumal uns ja die zweite und 
dritte Lesung dieses Gesetzentwurfes in nicht allzu 
ferner Zukunft erneut bevorstehen. Die Wiederho-
lung von Argumenten verändert sie ja nicht in der 
Qualität. Das gilt für die Argumente aller Seiten. 

(Wehner [SPD]: Wenn es wahr wäre, wür

-

den Sie jetzt aufhören!) 

Es erscheint mir deshalb müßig, an dieser Stelle 
erneut in aller Breite das Für und Wider des Gesetz-
entwurfes zu erörtern. Er ist unverändert. Deshalb 
gilt, da wir, wie wiederholt auch an dieser Stelle fest-
gestellt worden ist, vor der Wahl das gleiche zu sa-
gen pflegen wie nach der Wahl, nach wie vor das, 
was wir am 12. Juni hier anläßlich der zweiten Le-
sung des früheren Regierungsentwurfs vorgetragen 
haben. 

Die haushaltspolitischen Gesichtspunkte, die da-
mals schon vom Haushaltsausschuß des Bundesta-
ges und vom Bundesrat gegen eine wirkliche Staats-
unrechtshaftung geltend gemacht worden sind — 
und eine wirkliche Staatsunrechtshaftung wäre ja 
das eigentliche Ziel einer Reform des Staatshaf-
tungsrechts --, gelten heute mehr denn je und grün-
den sich auf eine Einsicht, die sicherlich in diesem 
Hause in den vergangenen Monaten eine breitere 
Grundlage gewonnen hat. 

Diese Bedenken werden übrigens von allen Län-
dern geteilt und erst recht, nebenbei gesagt, von den 
Kommunen. Das fällt besonders ins Gewicht, weil 
die Kosten dieses Gesetzes in erster Linie von den 
Ländern und von den Kommunen zu tragen sein 
werden. Ich fürchte, daß diese finanziellen Beden-
ken nicht überwindbar sind. Ich fühle mich in dieser 
Auffassung bestärkt, wenn Informationen zutreffen 
sollten, nach denen man bei der letzten Konferenz 
der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler 
Einvernehmen darüber erzielt hat, bei kostenwirk-
samen Gesetzen besondere Zurückhaltung an den 
Tag zu legen — um dieses Einvernehmen meiner-
seits hier zurückhaltend zu interpretieren. In diesem 
Zusammenhang ist übrigens ausdrücklich auch das 
Staatshaftungsgesetz erwähnt worden. 

(Vorsitz: Vizepräsident Frau Renger) 

Ich meine überdies — das ist keine Bemerkung, 
die ich an Ihre Adresse richte, Frau Kollegin Däub-
ler-Gmelin, sondern die ich auf eine Reihe von Pres- 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode — 10. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 11. Dezember 1980 	313 

Dr. Klein (Göttingen) 
senotizen der letzten Tage beziehe —, man sollte 
nicht den Eindruck erwecken, als werde dem Bürger 
mit diesem Gesetzentwurf überhaupt erstmals die 
Chance geboten, den Staat für ihm angetanes Un-
recht haftbar zu machen. Staatshaftung hat es bis-
her gegeben und wird es auch in Zukunft geben, 
auch dann, wenn dieser Entwurf so nicht Gesetz 
werden sollte. 

Ich sagte schon, das Grundanliegen einer wirkli-
chen Staatshaftungsreform, nämlich die Ersetzung 
der bisherigen Verschuldenshaftung durch eine Un-
rechtshaftung, ist gegenwärtig — man mag das be-
dauern, und ich gehöre zu denen, die es bedauern — 
nicht erfüllbar. Was bleibt, sind Reparaturen in 
Randbereichen, für die ich nach wie vor wie schon in 
der vergangenen Legislaturperiode ein minder auf-
wendiges Verfahren empfehle. Das empfehle ich um 
so mehr — um auch diese Ungereimtheit hier nicht 
unter den Tisch fallen zu lassen —, als es etwa bei 
der Finanzverwaltung auch nach diesem Gesetzent-
wurf dabei bleiben soll, daß selbst bei grob fahrlässig 
begangenem Unrecht kein Schadensersatz, nicht 
einmal Entschädigung, geleistet werden muß, wie es 
dieses Haus noch vor wenigen Monaten in einer an-
deren Gesetzesvorlage ausdrücklich beschlossen 
hat. Auch die Haftung der Post ist und soll nach die-
sem Gesetz auf die Fälle beschränkt bleiben, in de-
nen eine Straftat begangen oder der Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt worden ist. 

All das mag vor dem haushaltspolitischen Hinter-
grund unumgänglich sein, vor dem sich Politik die-
ser Tage zu entfalten in der Lage ist; aber man kann 
das, was übrig bleibt, nicht mehr als Staatshaftungs-
reform im eigentlichen Sinne des Wortes ausgeben. 
Die Frage ist also auch heute, ob das, was unter den 
gegebenen Umständen, den von allen Seiten aner-
kannten finanziellen Bedingungen noch möglich ist, 
ausreicht, es zu rechtfertigen, das Staatshaftungs-
recht auf eine völlig neue gesetzliche Grundlage zu 
stellen. Das ist eine Frage der politischen Abwä-
gung, bei der ich gerne einräume, daß man darüber 
verschiedener Auffassung sein kann. Ich und meine 
Fraktion sehen jedenfalls keinen Anlaß, darüber 
heute anders zu urteilen als erst vor sechs Mon a-
ten.  

Mir wiegen die Vorzüge dieses Gesetzentwurfs im 
Verhältnis zu den Nachteilen zu gering. Die Verbes-
serungen des subjektiven Rechtsschutzes, die er im 
Vergleich zum geltenden Recht bringt, halten sich in 
engen Grenzen und werden durch das, was er ver-
sagt, obwohl der Bürger es erwarten darf, und außer-
dem durch die Unklarheiten, die er mit sich bringt, 
mehr als aufgewogen. Die Aufrechterhaltung des 
Verschuldensprinzips im Grundsatz — daß es bei 
Grundrechtseingriffen keine Geltung haben soll, be-
deutet im Grunde auch nicht viel mehr als eine Bei-
behaltung des geltenden Rechts, das eine Haftung 
im Rahmen des aufopferungsgleichen und des ent-
schädigungsgleichen Eingriffs ohne Verschulden 
schon bisher kennt — bedeutet den Verzicht auf das 
wichtigste Anliegen einer Reform. Die Abgrenzung 
der ohne Verschulden zu entschädigenden Eingriffe 
von denjenigen, bei denen die Rechtsverletzung 
schuldhaft sein muß, ist überdies, wie uns die Sach

-

verständigen gesagt haben, verfassungsrechtlich 
zweifelhaft, kaum praktikabel; denn gesetzlose oder 
gesetzwidrige Eingriffe sind immer auch Grund-
rechtseingriffe, fallen also zugleich unter den Abs. 1 
wie unter den Abs. 2 des § 2 dieses Gesetzes. 

Es bleibt also Unklarheit, Unsicherheit und Un-
übersichtlichkeit des Staatshaftungsrechts beste-
hen. Deshalb behält auch Gültigkeit, was ich — 
wenn ich mir erlauben darf, das hier noch einmal in 
Ihre Erinnerung zu rufen — am 12. Juni abschlie-
ßend zum damaligen Gesetzentwurf, der mit dem 
heutigen inhaltlich identisch ist, gesagt habe: 

Die verbleibenden Vorteile des Entwurfs wie-
gen nicht schwer genug, um das geltende Recht 
durch eine neue Konzeption, durch eine Viel-
zahl neuer Vorschriften zu ersetzen. Der Ent-
wurf in seiner vorliegenden Form beseitigt die 
für den durch staatliches Unrecht geschädigten 
Bürger gravierendsten Mängel des geltenden 
Staatshaftungsrechts nicht. 

Deshalb sage ich, daran anknüpfend, wie vor mir 
schon ein anderer Kollege in anderem Zusammen-
hang: so nicht. — Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Abge-
ordnete Kleinert. 

Kleinert (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Der sehr geschätzte 
Herr Kollege Klein hat soeben erneut — wie schon 
bei früheren Lesungen dieses Gesetzes — den Ver-
such gemacht, sich "um die Frage herumzueiern, ob 
es einem demokratischen Staat nicht wirklich ange-
messen wäre, seinen Bürgern nicht die Beweislast 
gegenüber dem Apparat der Bürokratie aufzulasten, 
sondern diesen Apparat dann haften zu lassen, wenn 
feststeht, daß er etwas falsch gemacht hat. Wer will 
denn als Bürger in diesen Apparat eindringen, um 
Untersuchungen anzustellen — gegen die geschlos-
sene Phalanx der künftig in Anspruch zu Nehmen-
den? Wer will denn als einzelner Bürger diesen Ver-
such unternehmen und dabei auch noch obsiegen? 
So geht das nicht. Und weil es so nicht geht, hat Herr 
Professor Klein  — den ich zu meiner großen Freude 
soeben am Saalmikrofon sehe - in der Vergangen-
heit in all den Beratungen zwischen Frau Däubler-
Gmelin, Ihnen, Herr Professor Klein, und mir ein be-
merkenswertes Maß an Aufgeschlossenheit für die 
Vorschläge der Bundesregierung erkennen lassen. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Professors 
Dr. Klein? 

Kleinert (FDP): Ich bitte darum. 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU): Herr Kollege 
Kleinert, in voller Dankbarkeit für die Würdigungen, 
die sie meinen Bemühungen soeben haben angedei-
hen lassen, darf ich Sie fragen, ob Sie bereit sind, im 
Rahmen dieser Ihrer Großzügigkeit auch einzuräu-
men, daß ich mich weder in früheren Beratungen 
noch heute gegen die Umkehrung der Beweislast 
ausgesprochen, wohl aber den Vorschlag gemacht 
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habe, sie im Rahmen des geltenden Rechts zu reali-
sieren? 

Kleinert  (FDP): Herr Klein, das ist richtig. Sie ha-
ben aber an früheren Punkten der Beratung erken-
nen lassen, daß Sie den von der Bundesregierung 
vorgelegten Entwurf als einen durchaus vernünfti-
geren und durchgreifenderen Vorschlag ansehen, 
und Sie waren mit uns, mit Frau Däubler-Gmelin 
und im besonderen mit mir — wir haben j a mitein-
ander gesprochen -- der Meinung, daß der Entwurf 
der Bundesregierung lediglich eine vernünftige 
Grundlage bildet. Das kann mich im übrigen — wie 
bei vielen anderen Gesetzen auch — gar nicht ver-
wundern. Denn ich kann schlecht verlangen, daß 
derjenige, der selber betroffen ist, uns sagt, wie ma n 

 ihn am besten an den, na: Füßen packen kann. Das 
kann man schlecht verlangen. Darunter leiden sehr 
viele Vorhaben in diesem Bereich; ich gucke Karl 
Liedtke da ganz energisch an. 

Dann hatten wir das Vergnügen, von Ihnen zu hö-
ren, man müsse weitergehen, das Recht des Bürgers 
müsse nachhaltiger gestärkt werden. Und dann 
kommen Sie mit dem etwas — ich will nicht sagen: 
entlarvenden; dazu kenne ich Sie zu gut — zu sehr 
bestellt wirkenden -so möchte ich mal sagen — 
Spruch: Die Koalition und die Bundesregierung sind 
mit diesem Gesetzentwurf gescheitert. Woran sind 
sie denn gescheitert? Sie sind gescheitert an zweier-
lei: erstens an der bereits von allen Vorrednern an-
gesprochenen Angst vor der Hergabe von gebündel-
tem Baren -das kann ich in dieser Haushaltslage 
allerseits verstehen — und zweitens an der Idee, 
man könne einem Beamten einmal auf andere 
Weise etwas nachweisen als dadurch, daß man ver-
sucht, sich als Außenstehender in das Labyrinth der 
Behörde zu begeben, um herauszufinden, wer einem 
eigentlich den Schaden zugefügt hat. 

Wenn es ein wichtiges demokratisches Anliegen 
gibt, wenn es ein wichtiges Anliegen für das Verhält-
nis des Bürgers zu seinem Staat gibt — das habe ich 
an dieser Stelle ja schon mehrfach erzählt —, dann 
ist es die Umkehr der Beweislast. Ich bin im Gegen-
satz zu Ihnen, Herr Klein, der Meinung, daß wir es 
gar nicht oft genug erzählen können, damit nämlich 
die Bevölkerung merkt: Hier handelt es sich um das 
Verhältnis des Bürgers zu seinem Staat. An dieser 
Stelle wollen wir eine Umkehr der Beweislast zu-
gunsten des Bürgers haben; der Bürger soll nicht 
länger die Beweislast gegenüber dem ohnehin viel 
mächtigeren Apparat tragen. Wer das nicht mit-
macht, hat Demokratie nicht verstanden, 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

hat das Verhältnis des Bürgers zum Staat nicht rich-
tig verstanden und zieht einsam durch ländliche Lo-
kale, um sich über Staatsverdrossenheit zu bekla-
gen, weil da überall einer rumsitzt, der einen Prozeß 
gegen die „Obrigkeit" — so nannte man das früher 
— verloren hat. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Heute auch noch!) 

— In diesem Zusammenhang muß man es mit Recht 
auch heute noch so nennen, Herr Erhard. — Der 

macht uns dann die Wähler mies und sagt: Diese 
Leute hier im Bundestag sind doch Teil der Obrig-
keit. — Ich bin das krasse Gegenteil von einem Teil 
der Obrigkeit, ich bin Parlamentarier. 

(Heiterkeit und Beifall bei allen Fraktio

-

nen) 

Ich möchte Sie alle herzlich bitten, in dieser Rich-
tung mitzuziehen. Denn dies ist auch eine Auseinan-
dersetzung, eine der mehreren, dringend notwendi-
gen Auseinandersetzungen zwischen Parlament 
und Regierung. Wir bringen das zu oft — ich will der 
Opposition gern eine Blume überreichen — in Zu-
sammenhang mit der Verpflichtung der Koalitions-
fraktionen, ihren von ihnen entsandten Ministern 
natürlich auch ein gewisses Maß an Loyalität entge-
genzubringen. Das heißt aber doch nicht, daß wir 
uns als Parlament hier total entmachten lassen, in-
dem wir sagen: Wenn die Beamten Angst davor ha-
ben, im Einzelfall erwischt zu werden, weil sie näm-
lich wirkungsvoller erwischt werden, wenn sie nicht 
einzeln angesprochen werden, dann verzichten wir 
auf weiteres Überlegen. — Ich habe das in diesem 
Hause schon einmal gesagt, aber für Leute, die es 
noch nicht gehört haben, sage ich es noch einmal. — 
Der Kernpunkt des Gesetzes ist der: Wenn der Staat 
nach geltendem Recht in Anspruch genommen wer-
den soll, muß nach § 839 BGB der einzelne Beamte in 
Anspruch genommen werden, und man muß ihm 
Verschulden nachweisen. Was geschieht dann? 
Dann rotten sich sämtliche potentiell Betroffenen 
um ihn zusammen wie die Esel in der Herde und 
schlagen mit den Hinterhufen nach jedermann, der 
sich dem Zentrum dieses Kreises nähert. 

(Heiterkeit und Beifall bei allen Fraktionen 
— Kroll-Schlüter [CDU/CSU]: Woher haben 

Sie die Erfahrungen?) 

Das ist nach geltendem § 839 BGB die Situation. 

Diese Situation soll mit diesem neuen Gesetz zum 
Wohle des Bürgers geändert werden. Herr Klein 
weiß das genauso gut wie ich, er weiß das alles ganz 
genauso gut wie ich. Woran ist er gescheitert? Er ist 
an finanziellen Bedenken der Länder gescheitert. 
Zu diesen finanziellen Bedenken meine ich folgen-
des: Das, was hier gemacht werden soll, ist eine fleet 
in being, eine Flotte in Bereitschaft. um es einmal 
mehr zu übersetzen. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Das ist eine Sache, die man nicht anwenden muß, 
wenn sie erst einmal da ist. Das ist bei uns sehr 
kostengünstig zu machen, nämlich durch ein Gesetz, 
und dann ist sie da, die Flotte. Dann werden die Ka-
meraden etwas aufmerksamer sein, als sie sonst 
vielleicht aufmerksam sind. Deshalb werden die 
Länder sich irren, wenn sie glauben, daß hier kosten-
mäßig so furchtbar viel passieren könne. Aber diese 
Umkehr muß nun einmal sein. Wenn wir als Parla-
ment überhaupt noch in die Verwaltung hineinregie-
ren wollen — „hineinregieren", solche Sprüche sind 
doch bedauerlicherweise ganz üblich —, dann müs-
sen wir es mit solchen Gesetzen versuchen. Das 
müssen wir dem Bundesrat so lange sagen, Herr 
Klein, bis er auch Ihnen die notwendigen Vollmach-
ten gibt, mit uns zusammen das zu tun, was wir alle 
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für richtig halten, ohne Rücksicht auf etwaige 
Kosten. 

Es ist hier von den Rechtswegen die Rede gewe-
sen. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Erhard? 

Kleinert  (FDP): Herr Erhard, ich bitte darum. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU): Hochver-
ehrter Herr Kollege Kleinert, ich möchte Sie folgen-
des fragen, wobei ich hoffe, Ihre bisherigen Ausfüh-
rungen richtig verstanden zu haben: Wenn die öf-
fentliche Hand wirklich für den dem Bürger rechts-
widrig zugefügten Schaden eintreten soll, wie Sie 
meinen, warum soll dann die von Ihnen beschrie-
bene Herde der Esel nicht auch in der Lage sein, zu 
sagen: nach den Umständen hat dieser Beamte die 
Sorgfalt angewendet, die den Schaden nicht hat ver-
meiden lassen? So steht es im Gesetz. Also: warum 
wollen Sie die Entschuldungsmöglichkeit weiterhin 
aufrechterhalten, wenn Sie den Schaden des Un-
rechts als zu ersetzen akzeptieren? 

Kleinert  (FDP): Herr Erhard, diese Frage ist noch 
nützlicher, als es alle Ihre bisherigen Fragen wa-
ren. 

(Heiterkeit) 

Das ist ja gerade der Punkt. Wir haben, um vor den 
Bundestagswahlen in diesem Punkt ein einver-
nehmliches Ergebnis vorzeigen zu können, dort ge-
genüber den Wünschen der Länder nachgegeben, 
die sich im übrigen wegen der Absonderlichkeit der 
Zusammensetzung des Bundesrates — was heißt 
„Absonderlichkeit"?; dies ist von der Verfassung so 
gewollt —, wegen der von der Verfassung so gewoll-
ten Zusammensetzung des Bundesrates 

(Heiterkeit — Erhard [Bad Schwalbach] 
[CDU/CSU]: Vom Wähler!) 

dagegen gewehrt haben, daß wir eine viel weiterge-
hende Vorschrift hineinschreiben. Wir haben die 
von Ihnen — mit Recht — beanstandete Fassung ge-
wählt, um die Länder uns vielleicht wohlgeneigt zu 
machen. Ich bin aber mit Ihnen der Meinung: Mit 
Hilfe der CDU/CSU im Deutschen Bundestag wer-
den wir dieses wichtige demokratische Anliegen 
auch gegen die vereinigte Front der Länder durch-
setzen können. Dazu bitten wir Sie um Ihre Hilfe. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Genauso stellen wir uns das vor. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Wir 
nehmen Sie beim Wort!) 

Das ist der Punkt. 

Ich möchte der sehr verehrten Frau Kollegin 
Däubler-Gmelin nur in einer Kleinigkeit widerspre-
chen. In der Rechtswegefrage haben wir ein für alle-
mal andere Ansichten. Leute, die sich tagtäglich mit 
der Errechnung von Schäden befassen, die beim Zu-
sammenstoß von Automobilen, bei irgendwelchen 
sonstigen privatrechtlichen — und hoffentlich auch 

bei gewissen wirtschaftsrechtlichen Zusammenstö-
ßen — Sachkenntnisse entwickelt haben, wollen wir 
hier gern einschalten. Wir wollen nicht hergehen 
und die Verwaltungsgerichte noch zusätzlich bela-
sten, zumal sie auf Grund neuerer Entwicklung oh-
nehin total überlastet sind. Hier kommen zwei 
Gründe zusammen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Das ist ein Punkt, der uns unterscheidet, und den 
halte ich hier fest. 

Zur Staatshaftung in Sonderbereichen wie dem 
Finanz- und Postbereich kann ich nur das sagen, 
was ich eben schon einmal in anderer Form gesagt 
habe. Ich habe keine Bedenken, hier Sondervermö-
gen mit einzubeziehen, zumal mir der Begriff „Son-
dervermögen" staatspolitisch, verfassungspolitisch 
ohnehin sehr wenig und arbeitspolitisch nach den 
Ereignissen der letzten Wochen noch viel weniger 
sagt. Ich halte das für eine ganz unglückliche Zwi-
schenkonstruktion. Wir brauchen gar keine Ausnah-
men. Auch bei den Finanzen kann man darüber re-
den. 

Bevor ich zum Schluß oder, wie ich besser sagen 
sollte, zum Vorschluß komme, möchte ich noch sa-
gen: Erwarte sich doch niemand Allheilmittel! Wir 
haben Zuschriften bekommen, wir haben Zeitungs-
artikel gelesen. Es gibt Leute, die ungerecht behan-
delt worden sind und die auch in Zukunft ohne 
Chance auf Schadenersatz ungerecht behandelt 
werden, weil das nach dem System eines so großen 
Gebildes, wie es unser Staat ist, leider nicht vermeid-
bar ist. Man muß dann nach Billigkeitslösungen an 
anderer Stelle suchen. Man darf aber nicht versu-
chen, im Wege des Rechtes und des Gesetzes jeden 
Fall mit einzubeziehen, weil sonst nur neue Un-
gleichheiten durch Ungewißheit entstehen würden. 

Und nun möchte ich Ihnen eine erfreuliche Mittei-
lung machen, meine Damen und Herren: 

(Kroll-Schlüter [CDU/CSU]: „Ich höre 
auf"!) 

Für die Fraktion der Freien Demokraten rede ich 
gleich noch zum nächsten Tagesordnungspunkt mit, 
weil der nämlich — — 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Kollege, das ist 
Ihr Ernst? 

Kleinert (FDP): Das ist der nächste Tagesordungs-
punkt. 

Vizepräsident Frau Renger: Den können Sie aber 
jetzt nicht mitbehandeln. Das geht beim besten Wil-
len nicht. 

Kleinert  (FDP): Nein. 
Frau Präsident, ich mache es ganz anders. Ich er-

kläre hier nur meinen Verzicht darauf, zum näch-
sten Tagesordnungspunkt zu reden. 

Vizepräsident Frau Renger: Das ist hervorragend. 

Kleinert (FDP): Das ist zulässig. 
(Heiterkeit und Beifall) 
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Den möchte ich allerdings ganz kurz begründen, 
Frau Präsident. 

(Erneute Heiterkeit) 

Vizepräsident Frau Renger: Das geht auch nicht. 
Das tut mir leid. 

Kleinert (FDP): Den Verzicht begründe ich damit, 
daß im Gegensatz zu manchen Anfragen, die in den 
letzten Tagen zu mir gekommen sind, unter dem 
nächsten Tagesordnungspunkt die Notare nicht 
etwa neue Einkünfte zu erwarten haben, sondern 
daß sie als reine Folgewirkung des von uns hoffent-
lich zu beschließenden Gesetzes über die Staatshaf-
tung in Zukunft mehr bezahlen müssen, nämlich für 
eine angemessene Versicherung. Das wollte ich Ih-
nen nur noch sagen. Und dazu brauche ich hinterher 
nicht noch einmal hierherzugehen. — Danke 
schön. 

(Heiterkeit — Beifall bei der FDP und der 
SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Herr Bun-
desminister Dr. Vogel. 

Dr. Vogel, Bundesminister der Justiz: Frau Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zunächst Herrn Kollegen Kleinert — weil 
ich der Nachredner bin — sehr herzlich zu seiner 
Rede beglückwünschen. Sie war sicher eine der ori-
ginellsten, die wir bisher im 9. Deutschen Bundestag 
gehört haben. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Außerdem möchte ich den Herr Kollegen Kleinert 
zu der bildhaften Darstellung der Problematik des 
§ 839 BGB beglückwünschen. Ich muß sagen, sie ist 
selten so anschaulich geschildert worden. Wenn Sie 
noch ein paar andere Rechtsprobleme in derselben 
bildhaften Weise würdigten, würde ein solcher Kom-
mentar ein Bestseller werden und wäre nicht so 
trocken wie die meisten anderen juristischen Darle-
gungen und Kommentare. 

In der Sache selbst möchte ich sehr herzlich dafür 
danken, daß aus der Mitte des Parlaments der Ent-
wurf eines Staatshaftungsgesetzes in der Fassung 
der dritten Lesung wieder eingebracht worden ist. 
Das erleichtert es, die Beratungen sogleich an der 
Stelle wiederaufzunehmen, an der sie im 8 Bundes-
tag zu Ende gegangen sind. 

Es würde die Debatte übermäßig verlängern, 
wenn ich jetzt auf alle einzelnen hier vorgetragenen 
Bedenken und Punkte eingehen wollte. 

Vielleicht nur noch ein Satz zu der Frage, ob denn 
der Bund für die Regelung der Materie überhaupt 
die Zuständigkeit hat. Frau Kollegin Däubler-Gme-
lin hat sich dazu schon geäußert. Ich füge nur hinzu: 
Wenn die Meinung des Bundesrates zutreffend 
wäre, daß dies nicht mehr bürgerliches Recht sei, 
dann würde das bedeuten, daß wir hinter den Stand 
vom 1. Januar 1900 zurückfielen und daß wir an 
Stelle eines Staatshaftungsgesetzes elf verschie-
dene Gesetze der Länder und zudem noch ein zwölf-
tes Bundesgesetz brauchten. Gerade die flammen-
den Warner vor der Normenflut, die sich auch im 

Bundesrat gelegentlich finden und zu Wort melden, 
sollten doch bitte diese schwer erträgliche Konse-
quenz ihres Standpunktes bedenken. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Bundesminister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Klein? 

Dr. Vogel, Bundesminister der Justiz: Herrn Pro-
fessor Klein immer. Bitte sehr. 

Dr. Klein (Göttingen) (CSU/CDU): Vielen Dank, 
Herr Bundesminister. 

Gestatten Sie mir die Frage: Ist es nicht richtig, 
den Bundesrat so zu verstehen, daß die Bundeskom-
petenz nach seiner Auffassung nur dann fehlt, wenn 
das, was bisher im Bereich des bürgerlichen Rechts 
durchaus kompetenzgerecht geregelt war und ist, in 
Zukunft im Rahmen des öffentlichen Rechts gere-
gelt wird, wofür in der Tat eine Bundeskompetenz 
nicht so ohne weiteres — will ich einmal vorsichtig 
formulieren — ersichtlich ist? 

Dr. Vogel, Bundesminister der Justiz: Herr Kollege 
Klein, es ist nicht immer ganz leicht, die Beschlüsse 
des Bundesrates zu interpretieren. Man muß auf un-
terschiedliche Ausschußempfehlungen zurückgrei-
fen. Ich möchte den Bundesrat aber eigentlich vor 
dieser Auslegung in Schutz nehmen; denn die Argu-
mentation, die nur lautete: „Weil das Staatshaftungs-
recht jetzt nicht mehr im BGB, sondern in einem 
eigenen Gesetz geregelt wird, verwandelt es sich in 
seiner Qualität", hielte ich in der Tat für relativ 
schwach und für ganz und gar nicht überzeugend, 
weil sich schon heute bürgerliches Recht im Sinne 
der Verfassungsbestimmung in erheblichem Um-
fang außerhalb des BGB findet. Aber das wird ja 
wohl sicherlich durch die Teilnahme von Vertretern 
des Bundesrats an den Beratungen im Rechtsaus-
schuß noch näher aufzuklären sein. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Minister, gestat-
ten Sie noch eine Zwischenfrage? — Bitte, Herr Dr. 
Klein. 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU): Darf ich ergän-
zend noch fragen, Herr Minister: Ist es nicht doch 
mindestens vertretbar, einen qualitativen Unter-
schied zwischen einem bürgerlich-rechtlichen An-
spruch gegen den Beamten, der lediglich vom Staat 
kraft der Garantie des Art. 34 des Grundgesetzes 
übernommen wird, einerseits und einem nach dem 
neuen Gesetzentwurf unmittelbar gegen den Staat 
gerichteten Anspruch andererseits anzunehmen 
und daraus auch kompetenzrechtliche Konsequen-
zen zu ziehen? 

Dr. Vogel, Bundesminister der Justiz: Ich fürchte, 
Herr Kollege Professor Klein, wenn wir das Thema 
jetzt noch vertiefen, dann liefern wir ungewollt ein 
juristisches Kontrastprogramm zu der Rede des 
Herrn Kollegen Kleinert. Lassen Sie uns das doch 
bitte im Ausschuß vertiefen. Meine Antwort würde 
jetzt in einem Satz lauten: Nein, und zwar schon des-
wegen nicht, weil ja doch auch der heutige Rechts-
zustand sehr viele Elemente des öffentlichen Rechts 
enthält. Die Anknüpfung der Haftung an den Beam- 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode — 10. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 11. Dezember 1980 	317 

Bundesminister Dr. Vogel 
ten ist sicher maßgeblich für die Begründung des 
Anspruchs, aber die Haftung des Staates ist doch 
heute schon Bestandteil öffentlich-rechtlicher Rege-
lungen und Normierungen. Ich glaube, wir sollten 
die Diskussion vielleicht an der Stelle abbrechen. 

Ich meine, daß in der Tat das, was der Bundestag 
in der dritten Lesung zum Gesetzesbeschluß erho-
ben hat, einen erheblichen Fortschritt darstellt. Ich 
möchte allen Vorrednern, insbesondere dem Kolle-
gen Kleinert, zustimmen, daß das ein Mehr an Libe-
ralität, daß es ein Mehr an materieller Rechtsstaat-
lichkeit, j a, ich würde sagen, sogar ein Stück Mehr 
an Rechtskultur ist. Wahrscheinlich ist die Staats-
haftung für den Zustand der Rechtskultur von be-
sonders hohem Stellenwert. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich bin auch sehr optimistisch, meine Damen und 
Herren der Opposition und meine sehr verehrten 
Kolleginnen und Kollegen insgesamt, daß wir uns 
vielleicht doch am Ende finden werden, nicht nur 
mit dem Bundesrat, den zu überzeugen ja schon des 
öfteren gelungen ist, sondern auch hier in diesem 
Hause. Denn ungeachtet aller Bedenken gab es ja 
einmal einen Zeitraum, der, glaube ich, sechs Tage 
oder eine ganze Woche andauerte, in dem diese Zu-
stimmung vorlag, weil — unter Ihrem Vorantritt, 
Herr Kollege Klein - auch die Opposition ihre Zu-
stimmung zu einem Kompromiß gegeben hatte, der 
sich nun in der Tat nicht essentiell von dem unter-
schied, was neuerdings eingebracht worden ist. Ich 
muß Ihnen ehrlich gestehen: Mir ist bis heute nicht 
völlig klargeworden, weswegen die Zustimmung 
nach dieser eine Woche währenden Einigkeit wieder 
zurückgezogen wurde. Aber so schlimm, wie Sie es 
von dieser Stelle aus geschildert haben, kann doch 
ein Entwurf, dem Sie wenigstens eine Woche lang 
Ihr Wohlwollen zugewendet und Ihre Zustimmung 
gegeben haben, doch nicht gewesen sein. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich habe die Hoffnung, daß wir in den weiteren 
Verhandlungen — wie bei vielen Gesetzen — auch 
hier zueinander finden und daß wir dann von Ihnen, 
Herr Kollege Klein, vielleicht doch in der neuerli-
chen zweiten und dritten Lesung hören, warum dies 
alles nicht ganz so schlimm gewesen ist, wie Sie es 
heute hier, an diesem 11. Dezember, geschildert ha-
ben. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und Her-
ren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD und FDP auf der Drucksa-
che 9/25 an den Rechtsausschuß — federführend —, 

an den Innenausschuß — mitberatend - und an den 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 unserer Geschäfts-
ordnung zu überweisen. Erhebt sich dagegen Wider-
spruch? — Das ist nicht der Fall. Dann ist das so be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD und FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Ersten Gesetzes zur Änderung der Bundes-
notarordnung 
— Drucksache 9/24 - 

Interfraktionell sind 10-Minuten-Beiträge verein-
bart worden. — Eine Begründung wird nicht ge-
wünscht. Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort 
hat der Abgeordnete Lambinus. 

Lambinus (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich würde bezüglich 
dieses Tagesordnungspunktes gern ebenso verfah-
ren wie der Herr Kollege Kleinert, aber meine fast 
uneingeschränkte Hochachtung vor den Beschlüs-
sen des Ältestenrates hindern mich daran. 

Der von den Fraktionen der SPD und FDP als Ko-
alitionsinitiative eingebrachte Gesetzentwurf zur 
Änderung der Bundesnotarordnung läßt hoffen, daß 
im Interesse betroffener Bürger, aber auch der Nota-
re eine schnelle Verabschiedung möglich ist. 

Leitbild der uns vorliegenden Novelle ist der 
Schutz durch Pflichtverletzung eines Notars Ge-
schädigter. Denn bisher ging der betroffene Man-
dant bei Zahlungsunfähigkeit seines Notars bei 
Massenschäden in der Regel leer aus, da die Haft-
summen aus der Vertrauensschadensversicherung 
der Notarkammern in diesen Fällen keine Deckung 
verschafften. Ich verweise insofern auf die bekannt-
gewordenen Schadenssummen in den Notarhaf-
tungsfällen im Land Nordrhein-Westfalen. Die mei-
sten von uns können sich an den Mann erinnern, der 
wochenlang vor unserem Haus hier stand. Allein in 
zwei Fällen soll der unmittelbar eingetretene wirt-
schaftliche Schaden die Summe von 3 Millionen DM 
weit übersteigen. 

Der Gesetzgeber muß nun sicherstellen, daß der 
durch ein pflichtwidriges Verhalten eines Notars 
Geschädigte vollen Ersatz für seinen Schaden erlan-
gen kann. Der Notar nimmt bei der Beurkundung 
von Rechtsvorgängen Funktionen wahr, die originär 
zum Aufgabenbereich des Staates gehören. Ich darf 
davon ausgehen, daß wir uns in der Schutzwürdig-
keit und Schutzbedürftigkeit der Betroffenen einig 
sind, die das Risiko der Zahlungsunfähigkeit ihres 
Notars bisher allein getragen haben. 

Meiner Meinung nach geht der Koalitionsentwurf 
wie schon der Regierungsentwurf in der 8. Wahlpe-
riode den richtigen Weg. Auch nach der beabsichtig-
ten Neuregelung der Staatshaftung bleibt es bei der 
persönlichen Haftung des Notars. Denn er ist kein 
Beamter und soll es nach unserer Auffassung auch 
nicht werden. Die Zahlungsfähigkeit des Notars im 
Schadensfall wird daher allein durch seine Vermö-
gensverhältnisse bestimmt. Es gibt keinen Rechts-
träger, der für ihn oder mit ihm haftet. Da ein Man-
dant aber nicht in der Lage ist, die Vermögensver-
hältnisse eines Notars zu beurteilen bzw. häufig gar 
nicht die Möglichkeit hat, einen Notar seiner Wahl 
zu beauftragen, sind z. B. Zahlungen auf Notaran-
derkonten oft mit erheblichen Unsicherheiten bela-
stet. 
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Wenn die Bundesnotarkammer zur Reduzierung 

dieses Risikos in ihren „Allgemeinen Richtlinien für 
die Berufsausübung der Notare" bestimmt hat, daß 
eine Haftpflichtversicherung des Notars in ange-
messener Höhe Standespflicht ist, 

(Zurufe von der CDU/CSU: Aha!) 

und wenn eine Mindestversicherungssumme von 
100 000 DM gefordert wird, so muß festgestellt wer-
den, daß selbst bei kleineren Notariaten oder Notar-
praxen diese Summe nicht ausreicht, die im Hin-
blick auf die heutigen Hausstücks- und Grund-
stückspreise möglichen Schäden abzudecken. 

Eine andere Beurteilung rechtfertigt sich auch 
nicht wegen der von den Notarkammern zugunsten 
ihrer Mitglieder, nämlich der Notare, abgeschlosse-
nen Vertrauensschadensversicherungen. Denn die 
hier vereinbarten Deckungssummen reichen bei 
vorsätzlicher Verletzung von Amtspflichten bei wei-
tem nicht aus. 

Ich will unterstreichen, daß dem versicherungs-
rechtlichen Ansatz des Entwurfs zuzustimmen ist, 
und zwar in Übereinstimmung mit den Forderungen 
der Bundesnotarkammer. Zu Recht aber heißt es in 
der Begründung des Koalitionsentwurfs: 

Während der Beratung wird zu prüfen sein, ob 
die vorgeschlagenen Mindestversicherungs-
summen und die Begrenzungen auf Jahres-
höchstbeträge einen hinreichenden Schutz der 
Geschädigten sicherstellen. 

Sieht man sich die vorgeschlagenen Mindestver-
sicherungssummen und die Begrenzungen auf Jah-
reshöchstbeträge genauer an, so fällt ein gravieren-
der Wertungswiderspruch auf. Beruht das pflicht-
widrige Verhalten des Notars auf lediglich fahrlässi-
gem Verhalten — wird z. B. eine Formvorschrift ent-
sprechend langjähriger allgemeiner Praxis nicht ge-
nügend beachtet, wird dies aber nachträglich von 
der Rechtsprechung mißbilligt —, so soll der Notar 
seinen Mandanten zu Lasten der von ihm gehalte-
nen Berufshaftpflichtversicherung bis zu einem Be-
trag bis zu 1 Million DM für alle innerhalb eines Jah-
res verursachten Schäden haften. Übersteigen die 
verursachten Vermögensschäden diese Deckungs-
summe, so wird der Ausfall von der Vertrauensscha-
densversicherung der Notarkammer bis zu weiteren 
2 Millionen DM aufgefangen. Schäden aus fahrlässi-
ger Pflichtverletzung sind also in jedem Fall in ihrer 
Gesamtheit in Höhe von 3 Millionen DM abge-
deckt. 

Veruntreut jedoch ein Notar Mandantengelder, so 
steht der Geschädigte wesentlich schlechter. Denn 
in diesen Fällen vorsätzlicher Schädigung wird der 
Versicherer der individuellen Berufshaftpflichtver-
sicherung von seiner Leistungsverpflichtung freige-
stellt. Die Zahlungsfähigkeit des ersatzverpflichte-
ten Notars sichern allein die ergänzenden Versiche-
rungsverträge der jeweiligen Notarkammer. Ge-
schädigte Mandanten wird also in der Regel nur eine 
Haftungsmasse von 2 Millionen DM für alle Schä-
den zur Verfügung stehen. 

Ich muß gestehen, daß mir diese Differenzierung 
nicht einleuchtet. Denn aus welchen Gründen soll 

der durch strafbares Verhaften eines Notars Ge-
schädigte schlechtergestellt werden als der Man-
dant, der von seinem Notar nur fahrlässig geschä-
digt wurde? Gerade in den Fällen strafbarer Hand-
lung wird die Existenzvernichtung des Mandanten 
oft in Kauf genommen. 

Unsere Aufgabe muß es sein, diesen Wertungswi-
derspruch zu lösen. Das Argument der Begrenzung 
der Prämienbelastung darf dabei nicht ausschlagge-
bend sein. Die auf das Einzelnotariat zukommende 
Prämienbelastung sollte sich jedoch am möglichen 
Schadensrisiko orientieren. Der Gesetzgeber sollte 
daher sicherstellen, daß die Finanzierung der Prä-
mien für die Gruppenversicherungsverträge der 
Notarkammern über die Beiträge zur Kammer die 
Leistungsfähigkeit der Notare berücksichtigt. 

Wir sind in der Pflicht, schnell und wirkungsvoll 
zu handeln, damit das Vertrauen in die Notarschaft 
nicht weiter aufs Spiel gesetzt wird. Ich wünsche mir 
eine zügige Beratung, damit dieses Anderungsge-
setz wieder für mehr Rechtssicherheit bei unseren 
Bürgern sorgt. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Herr Ab-
geordneter Dr. Langner. 

Dr. Langner (CDU/CSU): Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Versicherungspflicht für die 
Berufshaftpflichtschäden der Notare soll mit diesem 
Entwurf, den wir heute lesen, eine neue gesetzliche 
Grundlage bekommen. Da gehört an den Anfang, 
Herr Lambinus, die Frage: Brauchen wir überhaupt 
ein neues Gesetz? 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Sehr richtig!) 

Um die Anwort vorwegzunehmen: Sie und Ihre Ko-
alitionspartner, die heute nicht dazu reden wollen, 
müssen in den Ausschußberatungen doch noch 
mehr und triftigere Gründe nachschieben, als wir sie 
aus der Drucksache, aus der Vorläuferdrucksache 
der vergangenen Wahlperiode und aus Ihrem heuti-
gen Beitrag gehört haben. Denn es kann doch nicht 
wahr sein, daß am ersten Plenumstag einer neuen 
Wahlperiode, an dem wir Gesetze lesen, nicht der 
Satz gelten soll: „Im Zweifel gegen ein Gesetz". 

Prüfen wir einmal, wie die Rechtslage im Moment 
ist. Auch heute haften Notare für ihre Fehler. Schon 
jetzt sind sie kraft zwingender Standespflicht versi-
chert. Die Rechtmäßigkeit der Versicherungspflicht 
ist in der Rechtsprechung anerkannt. Dies gilt auch 
für die Höhe der Versicherung. Die derzeitige Min-
deshöhe von 100 000 DM — um Ihren Einwand auf-
zugreifen — mag zu niedrig sein, und die mit dem 
Gesetzentwurf angestrebte Höhe von 500 000 DM 
mag heutigen Verhältnissen angemessen sein. Aber 
dann muß — deswegen bedaure ich es, daß sich der 
Kollege Kleinert dazu gar nicht mehr zu Wort mel-
den will — nach meiner Auffassung die Notarkam-
mer in verantwortungsbewußter Wahrnehmung ih-
rer Selbstverwaltungsaufgaben die Beträge anhe- 
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ben — ich hätte das für einen liberalen Standpunkt 
gehalten Herr Kleinert —, 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der 
CDU/CSU: Das ist der Punkt! — Kleinert 

[FDP]: Da haben Sie sehr recht!) 

wie das für die Vertrauensschadensversicherung 
dieser Tage offenbar schon geschehen ist. 

(Kleinert [FDP]: Das können wir noch bera

-

ten!) 

— Ich bin sehr dafür! 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Wer hat denn bei Ihnen den Gesetzentwurf 
gemacht? Es steht doch FDP darauf! — 
Kleinert  [FDP]: Deshalb muß man hier 

nicht die Leute aufhalten!) 

Herr Kleinert, ich will gerne ein zweites Argu-
ment aufgreifen. Sie haben vorhin den Konnex mit 
der Staatshaftung hergestellt und gesagt, deswegen 
brauchten Sie dazu auch nichts mehr zu sagen. Mei-
ner Meinung nach zwingt uns die Neuregelung bei 
der Staatshaftung in keiner Weise zu einer Neurege-
lung bei der Notarhaftpflicht. Die Haftung des Not-
ars für Fehler ist alt wie neu eine Berufshaftung sui 
generis, die sich aus Notarordnung und aus BGB er-
gibt. Dem Amtscharakter des Notars wird durch die 
persönliche Versicherungspflicht und die ergän-
zende Versicherung der Notarkammer für Schäden 
der Mitglieder ausreichend Rechnung getragen. 

Diese kritischen Anmerkungen zur Notwendig-
keit oder Nichtnotwendigkeit des Gesetzes bedeuten 
natürlich nicht, daß wir damit irgendeine voreilige 
Ablehnung Ihrer Initiative ankündigen wollen. Aber 
es muß doch ganz klar sein, daß die Beweislast der 
Gesetzesnotwendigkeit bei den Initiatoren liegt. 
Nach dem, was wir heute gehört haben, haben Sie 
bisher allenfalls ein „non liquet" geliefert. 

Einzelheiten gehören in die Ausschußberatungen, 
besonders die Verfahrensfragen des Entwurfs, die ja 
noch andere Problemkreise berühren. 

Einen Punkt möchte ich heute aber doch im Ple-
num noch kurz ansprechen. Daß Bürger durch No-
tarfehler Vermögensschäden erleiden, ist tief bedau-
erlich. Die bekanntgewordenen spektakulären Fälle 
sollten aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß 99 % der Notare in Beratung, Vertragsgestaltung 
und Beurkundung die privaten Vermögensinteres-
sen ihrer Mandanten schützen und pflegen und 
nicht in erster Linie schädigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Erhard [Bad 
Schwalbach] [CDU/CSU]: Schädiger sind 
vorsätzliche Schädiger! Die kann man aus

-

schließen!) 

Wenn wir aber schon über eine gesetzliche Neure-
gelung der Notarversicherung reden sollen, sollte 
man meiner Ansicht nach — das wäre wiederum ein 
liberaler Gedanke — auch ein Bonus-Malus-System 
in Erwägung ziehen, das ähnlich wie bei der Kraft-
fahrzeughaftpflicht Schadensfreiheitsrabatte und 
Zusatzprämien vorsieht. 

(Kleinert [FDP]: Das Ding passiert immer 
nur einmal, und dann total!) 

Der bekannte Einwand, die Schadensfreiheit lasse 
sich nur vom Zeitpunkt her feststellen — ein Notar-
fehler wird etwa erst in einem eröffneten Testament 
entdeckt —, ist meiner Meinung nach nicht unüber-
windbar. Versicherungsrechtliche Hindernisse, 
warum wir nicht an solche Schadensfreiheitsrabatte 
denken sollen, sehe ich nicht. Warum soll es denn für 
den Sorgfältigen nicht ein Quentchen Leistungsbe-
lohnung in Gestalt einer verminderten Prämie ge-
ben? 

Ein Letztes. Versicherungsprämien und Kammer-
beiträge sind Kosten. Kostenentwicklungen müssen 
ihre unmittelbaren Auswirkungen auf Gebühren-
sätze haben. Die Wörter „Kosten: keine" auf dem 
Vorblatt dieser Gesetzesinitiative sind wieder ein-
mal nur die halbe Wahrheit. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Noch nicht einmal die halbe!) 

— Noch nicht einmal die halbe Wahrheit. — Keine 
Kosten für die Staatskasse — das ist richtig. Aber 
höherer Versicherungsschutz wird letztlich auch hö-
here Gebühren erfordern. 

Für den Fortgang der Beratungen sagen wir trotz 
dieser notwendigerweise kritischen Anmerkungen 
unsere konstruktive Mitarbeit zu. — Schönen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und des Abg. 
Kleinert [FDP]) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. — Ich schließe die Ausspra-
che. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, den Gesetzent-
wurf der Fraktionen der SPD und FDP auf Drucksa-
che 9/24 an den Rechtsausschuß zu überweisen. Da-
gegen erhebt sich kein Widerspruch? — Dann ist so 
beschlossen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD und FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Neunzehnten Strafrechtsänderungsgesetzes 
(19. StrÄndG) 

— Drucksache 9/22 — 

Überweisungsvorschlag: 
Rechtsausschuß 

Das Wort zur Begründung wird nicht gewünscht. 
Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort hat der Ab-
geordnete Lambinus. 

Lambinus (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! In seinem Urteil vom 
21. Juni 1977 hat das Bundesverfassungsgericht die 
Bestrebungen bekräftigt, die Aussetzung eines Re-
stes der lebenslangen Freiheitsstrafe gesetzlich zu 
regeln, und darüber hinaus eine solche Regelung für 
verfassungsrechtlich geboten erklärt. 

Es hat hierzu ausgeführt, es gehöre zu den Voraus-
setzungen eines menschenwürdigen Strafvollzugs, 
auch dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteil-
ten eine Chance zu belassen, wieder der Freiheit teil-
haftig zu werden. Insbesondere hat das Verfas- 
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sungsgericht darauf hingewiesen, daß die bloße 
Möglichkeit der Begnadigung allein dafür nicht ge-
nüge. 

Aus diesem Grunde hat die Bundesregierung be-
reits im 8. Deutschen Bundestag einen entsprechen-
den Gesetzentwurf eingebracht, der im Rechtsaus-
schuß bereits behandelt und vom Deutschen Bun-
destag mehrheitlich beschlossen worden war. Die 
vom Bundestag beschlossene Regelung war jedoch 
wegen eines nicht abgeschlossenen Vermittlungs-
verfahrens nicht in Kraft getreten. Deshalb haben 
sich die Koalitionsfraktionen entschlossen, den Ent-
wurf eines Neunzehnten Strafrechtsänderungsge

-

setzes in der bereits vom Rechtsausschuß beschlos-
senen Fassung erneut einzubringen. 

Es wurde bereits während der vorausgegangenen 
Beratungen wiederholt darauf hingewiesen, daß 
durch die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts die bis dahin lebhaft geführte Diskussion, ob 
die Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe ge-
setzlich geregelt werden sollte, im Sinne der von den 
Koalitionsfraktionen vertretenen Auffassung ihr 
Ende gefunden habe. Heute kann es deshalb wie be-
reits im Jahre 1979 nur noch um die Ausgestaltung 
der Regelung gehen. Es geht damit nicht mehr um 
das Ob, sondern nur noch um das Wie. 

Hier weichen allerdings die Ansichten der Koali-
tionsfraktionen auf der einen Seite und der Opposi-
tion sowie der Bundesratsmehrheit auf der anderen 
Seite zum Teil voneinander ab. Dies gilt vor allem 
für die Frage, an welche Mindestverbüßungszeiten 
eine von den Gerichten zu beschließende Ausset-
zung geknüpft werden soll. Während der Koalitions-
entwurf eine Mindestverbüßungszeit von 15 Jahren 
vorsieht, will die Opposition eine Erhöhung dieser 
Frist auf 20 Jahre. Dabei wird leider immer wieder 
übersehen, daß Mindestverbüßungszeit und Durch-
schnittsverbüßungszeit nicht gleichgesetzt werden 
können; denn im Interesse des Schutzes der .Allge-
meinheit kommt eine bedingte Entlassung des Ver-
urteilten jedenfalls solange nicht in Betracht, wie 
eine Aussetzung des Strafrechts wegen ungünstiger 
Sozialprognose nicht verantwortet werden kann. 
Außerdem ist eine bedingte Entlassung schon 

nach Ablauf der Mindestverbüßungszeit dann aus-
zuschließen, wenn die besondere Schwere der 
Schuld des Verurteilten oder auch die Verteidigung 
der Rechtsordnung eine weitere Vollstreckung der 
Strafe gebietet. 

Muß die Strafe deshalb in nicht wenigen Fällen 
über die Mindestverbüßungszeit hinaus vollstreckt 
werden, so wirkt sich dies zwangsläufig dahin aus, 
daß die durchschnittlichen Verbüßungszeiten über 
den Mindestverbüßungszeiten liegen müssen. Eine 
Heraufsetzung der Mindestverbüßungszeit auf 
20 Jahre hätte damit im Durchschnitt eine über 
20 Jahren liegende Verbüßungszeit zur Folge. 

Gründe, die es rechtfertigen könnten, eine gegen-
über der bisherigen Gnadenpraxis restriktivere Lö-
sung zu wählen, wurden bei den bisherigen Beratun-
gen jedenfalls nicht dargetan. Daß eine um zwei, 
oder drei, oder fünf Jahre erhöhte Mindestverbü-
ßungszeit eine meßbar stärkere Abschreckungswir-
kung auf potentielle Täter auszuüben vermag, wird  

wohl kaum nachzuweisen sein. Ich darf nur daran 
erinnern, daß die Verurteiltenziffern bei Mord und 
Totschlag in den ersten zwölf Jahren nach der Ab-
schaffung der Todesstrafe durch das Grundgesetz 
eine stetig abnehmende Tendenz gezeigt haben. Ihr 
späteres erneutes Ansteigen läßt sich jedenfalls 
nicht mehr mit der Rechtsänderung des Jahres 1949 
in Verbindung bringen. 

Interessant ist übrigens in diesem Zusammen-
hang ebenfalls die Feststellung, daß auch die ein-
gangs erwähnte Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts von 1977 und damit die Erwartung ei-
ner gesetzlichen Regelung der Aussetzung der le-
benslangen Freiheitsstrafe nicht etwa zu einem An-
stieg der Mordkriminalität geführt haben; im Ge-
genteil, die polizeiliche Kriminalstatistik weist für 
das Jahr 1979 sogar einen Rückgang der vollendeten 
Mord- und Totschlagskriminalität gegenüber dem 
Vorjahr um 7,8 % aus. 

Der oft erhobene Vorwurf, die Regelung des Ent

-w

urfs verwische die Grenze zwischen lebenslangen 
und zeitigen Freiheitsstrafen, trifft nicht zu. Der 
Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren bei der le-
benslangen Freiheitsstrafe würde regelmäßig, etwas 
vereinfacht gesagt, eine zehnjährige Verbüßungs-
zeit bei der höchsten zeitigen Freiheitsstrafe gegen

-

überstehen. Der Abstand bleibt damit sichtbar ge-
wahrt. Der Vorschlag der Opposition, die Mindest-
verbüßungszeit auf 20 Jahre zu erhöhen, erscheint 
mir nach all dem nicht überzeugend. 

Er ist auch mit den internationalen Tendenzen 
nicht in Einklang zu bringen. Von den westeuropäi-
schen Staaten, die die Aussetzung lebenslanger 
Freiheitsstrafen gesetzlich geregelt haben, erwähne 
ich in diesem Zusammenhang Belgien, das eine Min-
destverbüßungszeit von 10 Jahren kennt, und Nor-
wegen, dessen Gesetz eine bedingte Entlassung be-
reits nach 12 Jahren vorsieht, während gnadenweise 
Entlassungen bereits nach 10 bis 11 Jahren die Re-
gel sind. Ferner nenne ich die Schweiz, Österreich 
und Luxemburg, deren Gesetze Mindestverbüßungs-
zeiten von 15 Jahren verlangen. In Großbritannien 
regelt ein Gesetz aus dem Jahre 1967 die bedingte 
Entlassung durch den britischen Innenminister, 
ohne Mindestverbüßungszeiten anzugeben. Ein Ge-
setz aus dem Jahre 1965 erlaubt dort allerdings dem 
erkennenden Gericht, Mindestfristen zu bestimmen, 
vor deren Ablauf eine Aussetzung des Strafrestes 
nicht erfolgen soll. In der Mehrzahl der Fälle dürfte 
die bedingte Entlassung aber auch hier nach einer 
Haftzeit von sieben bis zwölf Jahren erfolgen. In 
Schweden, in Dänemark und in den Niederlanden 
entscheidet allein der Gnadenträger über die Aus-
setzung der Strafe. Auch hier dürften längere Haft-
zeiten als 15 Jahre die Ausnahme bilden. 

Grundsätzlich negative Erfahrungen sind aus all 
den genannten Staaten bisher nicht bekanntgewor-
den, obwohl gerade die Länder mit den niedrigsten 
Verbüßungszeiten — das sind Belgien und Norwe-
gen — auf eine langjährige Erfahrung zurückblik-
ken können. 

Angesichts dieser Tatsache ist ernsthaft die Frage 
zu stellen: Sollten wirklich die Deutschen in stärke- 
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rem Maße als die Bürger unserer Nachbarstaaten 
der Abschreckung durch das Gesetz bedürfen? 

Sollen wir bei unseren gesetzgeberischen Überle-
gungen die Entschließungen des Ministerkomitees 
des Europarates im Rechtsbereich unberücksichtigt 
lassen, nach denen die Möglichkeiten für eine Ent-
lassung der zu lebenslangen Freiheitsstrafen Verur-
teilten zu einem weit früheren Zeitpunkt — der Eu-
roparat denkt an eine Überprüfung nach 8 his läng-
stens 14 Jahren — geprüft werden sollen? 

Wir sollten uns im weiteren Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens emotionsfreier als bisher um eine 
von einer breiten Mehrheit getragene Lösung bemü-
hen, um eine Lösung, die zugleich auch den interna-
tionalen Bestrebungen im Bereich der langfristigen 
Freiheitsstrafen Rechnung trägt. — Ich danke Ih-
nen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Götz. 

Dr. Götz (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf meinem 
Herrn Vorredner insoweit zustimmen, als ich eben-
falls die Auffassung vertrete, daß man das Thema, 
das hier zur Erörterung steht, möglichst emotions-
frei erörtern sollte. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Es tut mir an sich schon leid, daß wir darüber nicht 
so reden können, wie Herr Kleinert von der FDP vor-
hin gesprochen hat. Das würde mir nämlich wesent-
lich mehr liegen; ich glaube, diesem Hohen Hause 
schadet es grundsätzlich überhaupt nicht, wenn hier 
etwas Heiterkeit hereinkommt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich darf das als Parlamentsneuling sagen, als der ich 
hier stehe. 

(Zuruf des Abg. Erhard [Bad Schwalbach] 
[CDU/CSU]) 

— Ich kann das im Augenblick nicht beurteilen. Ich 
darf Ihnen aber jetzt schon sagen: ich werde bei die-
sem Thema wohl kaum zu Heiterkeitsausbrüchen 
Anlaß geben können, weil das Thema einfach zu 
ernst ist. Ich glaube auch, daß wir uns darüber emo-
tionslos unterhalten sollten. 

Meine Damen und Herren, das Thema ist für die-
jenigen, die schon länger im Parlament sind, nicht 
mehr neu. Hier sind viele Debatten geführt worden. 
Das Gesetz ist nicht mehr in Kraft getreten; es ist 
der Diskontinuität zum Opfer gefallen, und wir ha-
ben heute wieder die erste Lesung. Der Gesetzent-
wurf ist derselbe geblieben. Geändert hat sich, daß 
es nicht mehr ein Regierungsentwurf ist, sondern 
ein Entwurf von SPD und FDP. Inhaltlich ist es der 
gleiche Gesetzentwurf. Infolgedessen mögen uns die 
Damen und Herren von der Koalition bitte nicht 
böse sein, daß wir natürlich der Meinung sind, daß 
das Gesetz dieselben Fehler hat, die es auch in der 
letzten Legislaturperiode gehabt hat. Es ist dieselbe 
Regierung; auch wenn sich einige Personen geän

-

drte haben mögen, so ist doch wahrscheinlich die In-
tention dieselbe. 

Die Kritik der Opposition an diesem Gesetzent-
wurf setzt einmal an der sogenannten Mindestzeit 
zur Strafverbüßung an, bei der die Koalition für 15 
Jahre plädiert. Wir sind der Meinung, 15 Jahre kön-
nen und dürfen grundsätzlich nicht in Betracht kom-
men, weil sonst eine Gleichschaltung mit den zeiti-
gen Freiheitsstrafen, eine Nivellierung Platz greifen 
würde. Selbstverständlich, 15 Jahre ist die höchste 
zeitige Freiheitsstrafe. Eine solche Mindestzeit 
würde sich durch die Kombination ergeben. Sie 
würde aber, meine ich, die hier hervorgehobene Ab-
schreckungswirkung der lebenslangen Freiheits-
strafe im Prinzip außer Kraft setzen. Die lebens-
lange Freiheitsstrafe muß eine besondere Art der 
Bestrafung bleiben, da ihr eine besondere Art des 
Deliktes vorausgeht. Dieses besondere Delikt des 
Totschlages oder Mordes muß eben auch mit einer 
besonderen Strafe belegt werden. 

Ich glaube nicht, daß wir in diesem Parlament so 
tun dürfen, als ob die Bevölkerung draußen Ver-
ständnis dafür hätte, wenn wir im Endeffekt bei 
Mördern und Totschlägern über diesen Paragra-
phen, der hier zur Debatte steht, eine Strafe in der-
selben Länge zuließen wie bei anderen Tätern, die 
sich beispielsweise nur Eigentumsdelikte haben zu-
schulden kommen lassen. 

(Dr. Linde [SPD]: Das ist kein Maßstab!) 

Ich meine, daß die exemplarische Bestrafung durch 
eine lebenslange Freiheitsstrafe für Mörder und 
Totschläger unbedingt erforderlich ist, um die Ab-
schreckungswirkung zu erhalten. 

Ich bin auch der Meinung, meine Damen und Her-
ren von der Koalition, daß das gesamte Strafenge

-
füge bei Herabsetzung der Mindestverbüßungs-
dauer auf 15 Jahre ebenfalls einer Revision unterlie-
gen müßte. Damit müßten zwangsläufig auch die an-
deren Strafen geringer werden, sie müßten verkürzt 
werden. Ich glaube, damit würde das bewährte Stra-
fengefüge in unserem Staate ganz erheblich ins 
Wanken geraten. Deshalb wendet sich die Opposi-
tion nach wie vor gegen diese Mindestverbüßungs-
dauer von nur 15 Jahren und beharrt auf den vorge-
schlagenen 20 Jahren. 

Meine Damen und Herren, eines darf ich hier 
gleich sagen, und das gilt für alle Ausführungen, die 
ich von dieser Stelle mache: Selbstverständlich bin 
ich und selbstverständlich sind meine Parteifreunde 
und meine Fraktionsfreunde immer bereit, über Po-
sitionen zu sprechen. Wir werden in den Ausschüs-
sen, insbesondere im Rechtsausschuß, diese Fragen 
besprechen können. Wir haben noch zwei weitere 
Lesungen vor uns. Vielleicht ergibt sich eine Mög-
lichkeit, in dem einen oder anderen Punkt Verständ-
nis füreinander zu finden. 

Nicht allein die Mindestverbüßungsdauer ist für 
uns ein Grund, diesen Gesetzentwurf abzulehnen, 
sondern vor allem die sogenannte Prognoseklausel. 
Ich bin davon überzeugt, daß sie nach wie vor mit 
dem Manko einer zu laschen Prognose behaftet ist. 
Sie haben eine Formulierung, die man einfach wie- 
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derholen muß, weil sie, wie ich glaube, fast auf der 
Zunge zergeht. 

Herr Kollege Lambinus, Sie kannten mich nicht. 
Wir sind vorhin zusammen ins Gebäude gegangen, 
und Sie sprachen mit einem Kollegen über diese 
Formulierung. Ich weiß nicht, ob es so intim war, daß 
man es hier nicht darstellen darf. Sie sprachen eben-
falls über „eine sehr unglückliche Formulierung". 
Ich fand es gut und gab mich nicht zu erkennen, weil 
ich dachte, ich könnte es vielleicht heute abend noch 
gebrauchen. 

(Heiterkeit) 

Ich teile also insofern Ihre Auffassung sehr wohl, 
Herr Lambinus. Es heißt nämlich in Ihrem Entwurf 
zur Prognoseklausel, es könne verantwortet werden, 
„zu erproben, ob der Verurteilte außerhalb des Straf-
vollzuges keine Straftaten mehr begehen wird". Ich 
bin der Meinung, daß das Wort „Erprobung" in dem 
Zusammenhang absolut deplaziert ist. Da darf man 
einfach nicht „Erprobung" sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was heißt es denn, eine Erprobung zu verantworten? 
Da kann ich gleich sagen: Ich möchte einen Versuch 
versuchen. Das ist fast dasselbe. Das gehört nicht in 
ein Gesetz. Wenn wir vor Juristen sprechen, 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Es gibt 
immer noch auch normale Abgeordnete!) 

dann sollte man von Juristen erwarten, daß sie bes-
sere Formulierungen finden. 

Was soll denn sein, wenn diese Probe nicht ge-
lingt? Es liegt im Wesen einer Probe, daß sie viel-
leicht schiefgeht. Wer von Ihnen und wer sonst, wel-
cher Richter, der gezwungen war, eine solche Probe 
aufs Exempel zu machen, wird sich im Falle einer 
fehlgeschlagenen Probe vor die Allgemeinheit stel-
len und vor der Allgemeinheit rechtfertigen, daß 
hier ein neues Verbrechen geschehen ist, das man 
vielleicht hätte verhindern können? Wer wird den 
Opfern dieser Verbrechen erklären, warum diese 
Probe fehlgeschlagen ist? Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich auf die „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung" vom 10. Dezember 1980 verweisen, in der über 
einen ausgesprochen tragischen Fall berichtet wird. 
Herr Lambinus, auch hierzu — seien Sie mir nicht 
böse — kenne ich schon Ihre Meinung, auch wenn 
Sie es nicht wußten. Es wird aus München über ei-
nen Fall eines Begnadigten berichtet, der, wie es lei-
der Gottes öfter vorkommt und wie es sicherlich — 
das möchte ich konzedieren — durch kein Gesetz 
und durch keine besondere Sorgfalt, weder eines Mi-
nisterpräsidenten noch zukünftig eines Richters, auf 
die Dauer verhindert werden kann, bereits einmal 
wegen Raubmordes im Gefängnis gesessen hat, vor 
zehn Jahren begnadigt wurde und nun wiederum ei-
nen Raubmord begangen hat. Das ist selbstver-
ständlich ein tragischer Fall. Aber ich glaube, man 
muß ihn hier zitieren; denn mit diesem Problem sind 
wir konfrontiert. Wir wollen zusätzlich zur Gnaden-
praxis das auch für den Richter auf eine gesetzliche 
Ebene stellen und müssen uns darüber im klaren 
sein, daß wir dieses Problem auch für den Richter 
auf den Tisch legen müssen. Es handelt sich dann 

eventuell um eine Fehlentscheidung, die dem Rich-
ter kein Mensch übelnehmen kann — wir sind alle 
Menschen —, und eines Tages wird er sich damit 
auseinandersetzen müssen. Man sollte das nicht mit 
so vagen Formulierungen erfassen wollen: Es kann 
erwartet werden oder man muß erwarten können, 
daß die Probe gut geht. 

Ich meine, die Mindestformulierung muß minde-
stens auf der Basis einer Erwartungsklausel liegen. 
Ich will nicht sagen, daß es eine Sicherstellungsklau-
sel sein muß; denn das kann kein Mensch sicherstel-
len oder gewährleisten. Aber ich muß es auf Grund 
vorhandener Fakten erwarten können. Ich muß zu-
mindest davon ausgehen können, daß keine Gründe 
vorliegen, die diese Erwartung als nicht gerechtfer-
tigt erscheinen lassen. Jedenfalls können Sie sich 
nicht allein mit Ihrer Probe, die Sie meinen verant-
worten zu können, vor die Öffentlichkeit stellen und 
auch nicht die Sicherheit in diesem Staat garantie-
ren. 

Eine De-facto-Probezeit — das würde es nach die-
ser Formulierung sein —, wo bei Nicht-Bestehen, 
etwa wegen eines neuerlichen Mordes, wie hier zum 
Ausdruck gebracht, die Strafaussetzung einfach zu 
widerrufen wäre, lehnen wir aus diesen Gründen ab. 
Es ist unabdingbar, daß bei sorgfältiger Würdigung 
der Persönlichkeit des Verurteilten und seiner Le-
bensverhältnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist, daß er in Zukunft ein gesetzmäßiges 
und geordnetes Leben führen wird. 

Für die CSU- und CDU-Fraktion muß eine Ausset-
zung der lebenslangen Freiheitsstrafe auf einem 
vernünftigen Kompromiß zwischen dem Resoziali-
sierungsgedanken, dem Sühnegedanken und dem 
Schutzgedanken unseres Strafrechts beruhen. Mei-
nes Erachtens reicht der derzeitige Entwurf für die-
sen Kompromiß nicht aus. Für den Erfolg des Reso-
zialisierungsversuchs ist nach meiner Empfindung 
und der Empfindung meiner Fraktionsfreunde eine 
Mindestverbüßungszeit von 15 Jahren nicht ausrei-
chend. Ich sage Ihnen noch einmal ganz ehrlich 
meine persönliche Meinung: Wenn Sie 15 Jahre an-
setzen, dann müßten Sie mit gleichem Recht auch 
noch über die 15 Jahre diskutieren können. Sie 
könnten dann von mir aus auch noch über 10 oder 5 
Jahre diskutieren. 

(Zuruf des Abg. Lambinus [SPD]) 

— Herr Lambinus, lassen Sie mich bitte ausreden, 
Herr Sauter durfte vorher Ihre Ungeduld etwas 
bremsen. Wenn Sie der Meinung sind, daß jemand 
nach 15 Jahren bereits irreparablen Persönlichkeits-
schaden genommen haben kann, dann frage ich Sie, 
mit welcher Begründung Sie das nicht auch schon 
bei 10 und auch bei 5 Jahren sagen können. Sie be-
ziehen sich nämlich auf die physische und psychi-
sche Belastbarkeit eines einzelnen Täters. Dann 
können Sie die gesamten Mindeststrafen absetzen 
und sagen: Ich bestrafe jeden so, wie er es gerade 
noch verträgt. Dann möchte ich aber fragen, woher 
die abschreckende Wirkung unseres Strafrechts 
kommen soll. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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Meine Damen und Herren, wenn Sie mit uns inso-

weit konform gehen und eine 20jährige Mindestver-
büßungszeit akzeptieren könnten, würde man hier 
vielleicht doch zu einem Ergebnis kommen, und 
zwar möglichst rasch; denn das Bundesverfassungs-
gericht hat uns einen Auftrag gegeben, dem wir alle 
zustimmen. 

Natürlich wollen wir den Sühnegedanken, der bei 
der Mindestverbüßungszeit eine entscheidende 
Rolle spielt, nicht durch eine Nivellierung der le-
benslangen Freiheitsstrafe mit den zeitigen Frei-
heitsstrafen aufgeben. Vor allem wollen wir nicht 
den Schutzgedanken unseres Strafrechts durch eine 
risikoreiche Prognoseklausel belasten, die die in-
nere Sicherheit in unserem Staat in höchstem Maße 
gefährdet. 

Aus diesen Gründen können CDU und CSU der 
vorgelegten Fassung dieses Entwurfs nicht zustim-
men. Wir behalten uns allerdings vor, zu gegebener 
Zeit einen Änderungsantrag zu stellen, und sind zwi-
schenzeitlich, wie versprochen, bereit, mit uns über 
alles zumindest reden zu lassen. Welche Ergebnisse 
dabei herauskommen, wage ich heute noch nicht 
vorauszusagen. — Ich bedanke mich sehr herzlich. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Engelhard. 

Engelhard (FDP): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Auch zu diesem Gesetzentwurf führen 
wir heute zum zweitenmal eine erste Lesung durch. 
Auch hier hat in  der  letzten Legislaturperiode der 
Bundesrat den Vermittlungsausschuß angerufen. 
Der Bundesrat hat eine ganze Reihe von Änderungs-
vorschlägen unterbreitet; ich beschränke mich hier 
auf die beiden Hauptpunkte, die letztlich auch im 
Bundestag strittig geblieben sind. Das ist zum einen 
die Mindestverbüßungsdauer und zum zweiten die 
Frage, wie die Sozialprognoseklausel am besten for-
muliert werden sollte. 

Die Bundesregierung ist in ihrem Entwurf von ei-
ner Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren ausge-
gangen. 

(Zuruf von der FDP: Viel zuviel!) 

Der Deutsche Bundestag hat sich diese 15 Jahre 
mehrheitlich zu eigen gemacht. Der Bundesrat und 
die Opposition hier im Hause haben den Vorschlag 
unterbreitet, auf 20 Jahre zu gehen. Dieser Vor-
schlag hat uns einigermaßen überrascht. Sie selbst 
werden sich erinnern: Als die Beratungen seinerzeit 
begannen, wurden, etwa vom ehemaligen Kollegen 
Dr. Eyrich, Erklärungen abgegeben, die darauf hin-
deuteten, daß man in etwa das Mittel zwischen 15 
und 20 Jahren anpeilte. 

Wenn wir uns hier um die richtige Zahl der Jahre 
bemühen, dann ist doch wohl jedem klar: Eine einzig 
richtige Lösung, sowohl dogmatisch wie von der 
Durchführung in der Paxis her, gibt es ganz einfach 
nicht. In der Rede des Kollegen Lambinus haben wir 
ja vorhin gehört, daß auch in den einzelnen Ländern 
— nehmen wir nur den europäischen Rechtsbereich 
— die Zeitdauer sehr stark differiert. Mir scheinen 

die 15 Jahre so unrichtig nicht gewählt. Denn es gibt 
immerhin einen Hinweis: daß die Mindestdauer bei 
der lebenslangen Freiheitsstrafe abgesetzt sein 
müßte vom Höchstmaß der derzeitigen Freiheits-
strafe. Hier, Herr Kollege Dr. Götz, muß ich nach Ih-
rem Beitrag zum wiederholten Male von dieser 
Stelle ausführen: Es trifft nicht zu, daß der vorge-
legte Entwurf die Dauer der lebenslangen Freiheits-
strafen auf das Höchstmaß der zeitigen Freiheits-
strafe reduzieren würde. Denn der zu 15 Jahren ver-
urteilte Straftäter muß entlassen werden, es mag die 
Prognose für ihn so schlecht sein, daß es schlechter 
überhaupt nicht geht. Er muß nach Ablauf von 
15 Jahren entlassen werden, weil seine Strafzeit 
eben abgelaufen ist, wohingegen der zu lebenslan-
ger Freiheitsstrafe Verurteilte nach Ablauf von 
15 Jahren, nach vorheriger genauer Prüfung, 
erstmals überhaupt die Chance bekommt, in den Ge-
nuß der Strafaussetzung zu Bewährung zu kommen. 
Diesen Unterschied hier so einzuebnen, erscheint 
mir nicht ganz redlich und beachtet nicht den grund-
legenden Unterschied, den wir hier vorfinden. 

Im übrigen, Herr Kollege, weil Sie erneut 20 Jahre 
angesprochen haben: Das ist doch völlig übersetzt. 
Denn — ich habe das ja bereits in der zweiten Le-
sung in der letzten Legislaturperiode kurz ausge-
führt —: Die durchschnittliche Verbüßungsdauer ist 
heute in der Bundesrepublik nach Umfrage bei den 
Landesjustizministern 17,8 Jahre. Ginge man jetzt 
auf eine Mindestverbüßungsdauer von 20 Jahren, 
was würde passieren? Die Gnade der Ministerpräsi-
denten der Länder würde das überholen, wofür wir 
uns hier so viel Arbeit machen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Dann könnten wir — dem Bundesverfassungsge-
richt nur pro forma Rechnung tragend, dem wir im 
übrigen in seinem Votum nicht folgen würden — uns 
diese Arbeit hier gleich schenken. 

Ich habe von Anfang an die Meinung vertreten, 
daß viel wichtiger als 14 Jahre, 15 Jahre oder 
16 Jahre eine sachgerechte, der Schutzfunktion un-
serer Rechtsordnung Rechnung tragende und das 
Vertrauen des Bürgers in diese Rechtsordnung stär-
kende Prognoseklausel ist. Das ist meines Erach-
tens das Entscheidene. Denn wer könnte, wessen 
Vorstellungen nicht allein an Vergeltung orientiert 
sind, denn etwas dagegen haben, daß der Mörder 
von ehedem nach früherer oder längerer Zeit wieder 
auf freien Fuß gesetzt wird, wenn er resozialisiert ist 
und wenn von ihm keine Gefahr mehr für seine Mit-
bürger ausgeht? Aber ob er resozialisiert ist, ob noch 
eine Gefahr von ihm ausgeht, das interessiert die 
Bürger, das wird diskutiert. Das wird von den Bür-
gern draußen und von der Rechtsgemeinschaft häu-
fig auch viel differenzierter empfunden und gese-
hen, als es vielleicht den Anschein haben mag, wenn 
man die manchmal vordergründigen oder auch ab-
stoßenden Stammtischgespräche verfolgt oder man-
che Leserbriefe zur Kenntnis nehmen muß. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP) 

Nun: Wenn die Mindestverbüßungsdauer nicht, 
die Prognoseklausel aber wohl das Kernproblem ist, 
dann müssen wir uns einmal mit den Vorschlägen 
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auseinandersetzen, die da gemacht worden sind. Das 
war ja eine ganze Flut von Vorschlägen, auf die ich 
hier jetzt nicht mehr alle eingehen kann. Daher be-
schränke ich mich jetzt einmal auf eine kurze Struk-
turierung. Da hat die Bundesregierung die für die 
zeitige Freiheitsstrafe festgeschriebene Prognose-
klausel übernommen. Die Opposition und der Bun-
desrat — Sie haben hier soeben etwas andere Ak-
zente gesetzt, Herr Dr. Götz — verlangen die Ge-
währleistung. Nun wissen wir: Das ist in der Tat eine 
zu hohe Schwelle. Wer Gewährleistung verlangt, der 
garantiert, der — ins Zivilrechtliche übersetzt — 
bürgt. Wer Verantwortung für Gewährleistung über-
nimmt, muß in der Konsequenz im Grunde bereit 
sein, mit so einem Entlassenen — ungeschützt und 
ohne abgesperrtes Zimmer — unter einem Dach zu-
sammenzuleben. Das ist im Grunde die Konsequenz; 
sonst kann er die Verantwortung für Gewährlei-
stung — als Sachverständiger und dann später als 
Richter - überhaupt nicht übernehmen. 

Aber wir haben bei all diesen Vorschlägen eine an-
dere Problematik, die ich doch noch einmal deutlich 
hervorheben will: daß nämlich in allen diesen Pro-
gnoseklauseln zwischen den verschiedenen mögli-
chen Delikten, die ein Straftäter nach der Strafent-
lassung begehen könnte, nicht deutlich unterschie-
den wird. Ich kenne die Argumentation der Bundes-
regierung. Ich stimme ihr auch insoweit zu: Wenn 
die Entlassung eines Lebenslänglichen ansteht, 
wird sich das Gericht natürlich keine breiten Gedan-
ken darüber machen müssen, ob der Täter vielleicht 
künftig in der U-Bahn ständig als Schwarzfahrer 
auftreten könnte. Ganz massiv aber wird das Maß 
der Verantwortung auf dem entscheidenden Gericht 
bei der Beurteilung der Frage ruhen, ob ein solcher 
ehemaliger Täter auch als künftiger Täter etwa bei 
einem Tötungsdelikt in Frage kommen könnte. 

Ich bin trotzdem der Meinung, daß man hier nicht 
alles in einen Topf werfen sollte und man dies auch 
in der Formulierung im Gesetzestext selbst entspre-
chend zum Ausdruck bringen sollte. Insofern ist der 
Vorschlag des Deutschen Richterbundes interes-
sant, dem sich interessanterweise dann auch der 
Verband der Strafvollzugsbeamten angeschlossen 
hat. Ich habe versucht, die dort vorhandenen Mängel 
etwas zu glätten und meinerseits in der letzten Le-
gislaturperiode einen Vorschlag gemacht, wonach 
der Strafrest zur Bewährung ausgesetzt werden soll, 
wenn nicht zu befürchten ist, daß die durch die Tat 
angezeigte Gefährlichkeit fortbesteht, und auch 
sonst verantwortet werden kann, zu erproben, ob der 
Verurteilte außerhalb des Strafvollzugs keine Straf-
taten mehr begehen wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP) 

Nun hatten sich — und ich erinnere mich sehr wohl 
an diese Besprechung — alle drei Fraktionen dieses 
Hauses auf diesen Entwurf verständigt. 

(Hartmann [CDU/CSU]: Wäre es nur so ge- 
komme n!)  

— Es ist nicht so gekommen — ich werde gleich dar-
auf zurückkommen, Herr Kollege Hartmann —, weil 
Sie auf der Mindestverbüßungsdauer von 20 Jahren 
beharrten und daraufhin die Koalition, als Gesamt- 

heit genommen, nicht mehr bereit war, in jenem an-
deren Punkt der Prognoseklausel entgegenzukom-
men. 

Nun haben vielleicht auch Sie mit großem Inter-
esse gelesen, was zwei Bürger aus Bonn und Umge-
bung uns in diesen Tagen geschrieben haben. Sie be-
treuen seit längerer Zeit einen Lebenslänglichen, 
der seit 16 Jahren in einer Strafanstalt des Landes 
Nordrhein-Westfalen einsitzt. Sie arbeiten mit ihm, 
sie fördern seine Resozialisierung. Sie haben uns ge-
schrieben, wie sie die Dinge sehen. Am Schluß dieses 
Briefes findet sich ein interessanter Satz. Dort ist 
nämlich zu lesen: 

Endlich sollte man auch berücksichtigen, daß 
für die Gefangenen ein Kompromiß zwischen 
Bundestag und Bundesrat besser ist als ein gün-
stiger Gesetzesvorschlag, der erst in einigen 
Jahren vielleicht Gesetz wird. 

(Zustimmung des Abg. Dr. Linde [SPD]) 

Ich meine, vielleicht kann uns auch dieser Brief ein-
mal an unsere Aufgabe erinnern, künftig weit stär-
ker als bisher Kompromißmöglichkeiten schon bei 
der Ausschußberatung auszuschöpfen. Unser Ver-
mittlungsausschuß ist j a ein höchst wichtiges In-
strument, eine Einrichtung, auf die überhaupt nicht 
verzichtet werden kann, die in ihrer Bedeutung 
überhaupt nicht überschätzt werden kann. Aber 
kann es richtig sein, daß wir ohne Not und manch-
mal in einer trotzigen Unbeweglichkeit ein gut Teil 
der Arbeit, die wir eigentlich selbst leisten könnten, 
diesem Vermittlungsausschuß aufhalsen? 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Erhard 
[Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Daß Sie hier 
ein Schuldbekenntnis ablegen, ist sehr lie

-

benswürdig!) 

— Herr Kollege, ich spreche zu denen, die es an-
geht. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Sie 
meinen sich selbst?) 

— Ich meine ganz sicherlich auch mich selbst, 
selbstverständlich, Herr Kollege Erhard. Ich meine, 
wir handeln manchmal nach dem Motto: Der Ver-
mittlungsausschuß wird's schon richten. Wenn er es 
dann zusammengebracht hat, wird von den Kollegen 
hinter vorgehaltener Hand über so manche Formu-
lierung gemosert, zu der sie anschließend im Ple-
num nur noch ja oder nein sagen können. Ich meine, 
wir sollten auch immer sehen, daß beim soundsoviel-
ten Tagesordnungspunkt, wenn Mitternacht heran

-

edämmert ist oder man sich bereits im nächsten 
Tage befindet, die Leistungsfähigkeit der ehrenwer-
ten Mitglieder des Vermittlungsausschusses auch 
auf Grenzen stößt. Deswegen, meine ich, sollten wir 
— und diese Bemerkung halte ich für notwendig zu 
Beginn einer Legislaturperiode — deutlich sehen, 
daß wir uns selbst nicht der Verantwortung begeben, 
sondern viel stärker, als wir dies in der Vergangen-
heit getan haben, darum ringen sollten, selbst Kom-
promisse im Ausschuß zustande zu bringen, wo im-
mer es geht. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
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Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD und FDP auf Drucksache 
9/22 an den Rechtsausschuß zu überweisen. — Es er-
hebt sich kein Widerspruch. Dann ist das so be-
schlossen. 

Ich rufe den Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des  von  den Fraktionen der 
SPD und FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Zwanzigsten Strafrechtsänderungsgesetzes 
(20. StrÄndG) 

— Drucksache 9/23 — 

Das Wort zur Begründung wird nicht gewünscht. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Linde. 

Dr. Linde (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Wir stehen am Ende ei-
ner rechtspolitischen Beratung. Sie hat mancherlei 
bemerkenswerte Töne gebracht und unter anderem 
die Erkenntnis, daß die Rechtsordnung ohne ein ge-
wisses Maß von Gemeinsamkeit kaum aufrechtzuer-
halten ist. 

Herr Kollege Erhard, ich habe nun zu einem Ge-
setz zu sprechen, wo ich sehr gespannt bin, welche 
Begründung dagegen von Ihrer Seite wohl vorge-
bracht werden könnte, weil es hier nicht darum geht, 
ein Gesetz neu einzuführen oder zu verändern, son-
dern darum, daß ein Gesetzentwurf zwei Vorschrif-
ten unseres Strafgesetzbuches schlicht zur Strei-
chung vorschlägt. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
• Könnten Sie sich vorstellen, daß wir mit der 
Begründung, die der Kollege Emmerlich 
vor wenigen Monaten veröffentlicht hat, 

auch schon auskommen könnten?) 

— Dies haben wir schon zusammen mit dem Kolle-
gen Hartmann hier eingehend diskutiert. Ich freue 
mich, daß ein neuer Kollege, Herr Dr. Götz, nun auch 
ein paar andere Argumente in die Diskussion ein-
bringt, Herr Erhard. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Nicht ablenken!) 

Bloß das, was Sie, Herr Kollege Götz, zum Neun-
zehnten Strafrechtsänderungsgesetz gesagt haben, 
ist natürlich eine Argumentation, die Perspektiven 
eröffnet, wie sie — wenn ich das richtig überschaue 
— in der elfjährigen Geschichte der sozialliberalen 
Koalition eigentlich schon überwunden waren. Ich 
hoffe, daß wir nicht wieder bei strafrechtlichen Vor-
stellungen anfangen müssen, die wir etwas zu refor-
mieren — in Gemeinsamkeit — versucht haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Aber nun zu diesem Zwanzigsten Strafrechtsän-
derungsgesetz. Ich brauche nicht das zu wiederho-
len, was im Juni hier von mir, aber auch von anderer 
Seite, vorgetragen worden ist und was dann im Bun-
desrat letzten Endes beerdigt wurde. Unsere Über-
zeugung ist es — und das kommt auch in diesem Ge- 

setzentwurf zum Ausdruck —, daß Eingriffe des 
Staates mit strafrechtlichen Mitteln eben nur dort 
wirklich sinnvoll und angezeigt sind, wo der Schutz 
von Rechtsgütern diesen stärksten hoheitlichen Ein-
griff erfordert. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Darin stimmen wir überein!) 

Diese Voraussetzungen sind nach unserer Über-
zeugung weder bei der Gewaltbefürwortung — § 88 a 
— noch bei der Anleitung zur Gewalt — § 130 a — ge-
geben. 

Ich darf an den ausgeschiedenen Kollegen Dürr 
erinnern, der schon 1976 bei der Einführung von ei-
ner gesetzgeberischen Investitionsruine gesprochen 
hat. Wir sind frei und offen genug — und unsere 
Rechtsordnung erfordert das auch —, daß wir solche 
Investitionsruinen dann schließlich ganz zum Ein-
sturz bringen, um unserer Rechtsordnung willen. 

Lassen Sie mich noch einmal daran erinnern, daß 
für uns die Antwort der Bundesregierung vom 
17. Januar 1980 auf die Kleine Anfrage über den Er-
folg der einzelnen Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung maßgebend war. Hier gibt es eine klare 
und eindeutige Antwort — Herr Kollege Hartmann, 
wir haben uns mehrfach damit auseinanderge-
setzt —: § 88 a hat hur wenig gebracht, und § 130 a hat 
gar nichts gebracht. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Sie 
war eindeutig, bis die Koalitionsproblema

-

tik entstand! — Hartmann [CDU/CSU]: 
Klar und eindeutig war die Einlassung der 

Bundesregierung nicht!) 

— Es war vielleicht ein Thema mit Variationen — 
dies  gebe ich durchaus zu —, 

(Zuruf des Abg. Erhard [Bad Schwalbach] 
[CDU/CSU]) 

aber auch in anderen Ausschüssen, z. B. im Innen-
ausschuß, Herr Erhard, gibt es durchaus die Mög-
lichkeit, daß sich einmal jemand eines Besseren be-
sinnt. Dies müssen nicht immer wir sein, das können 
auch einmal Sie sein. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Das 
haben wir auch wiederholt gemacht!) 

— Vielen Dank, wir sollten vielleicht einmal Buch 
führen. 

Lassen Sie mich kurz die vier Gründe nennen, die 
für uns maßgebend sind und die auch die weitere 
Diskussion bestimmen sollten. 

Erstens. Strafrechtliche Unwerturteile laufen leer, 
wenn von 111 eingeleiteten Verfahren innerhalb von 
vier Jahren nur eines zur Verurteilung führt, nur 
zehn Hauptverfahren durchgeführt wurden und 100 
Ermittlungsverfahren angezettelt worden sind, bei 
denen es gar nicht zum Hauptverfahren kam. 

(Kleinert [FDP]: „Angezettelt" ist sehr 
gut!) 

Zweitens. Nicht tagespolitische Opportunität, 
Herr Erhard, sondern die Wahrung von Rechtsstaat-
lichkeit und Liberalität gebieten diese Aufhebung. 



326 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode — 10. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 11. Dezember 1980 

Dr. Linde 
Drittens. Politisch ärgerlich — dies haben wir 

doch alle miteinander erfahren — waren eben die 
zahlreichen Ermittlungsverfahren, die nicht zu Ver-
urteilungen geführt haben. Dann kommt mein Wort, 
das Sie, Herr Hartmann, ja damals aufgespießt ha-
ben, von dem negativen Symbolcharakter dieser 
Vorschrift und den Gefahren für die Meinungsfrei-
heit. Dieser negative Symbolcharakter hat mit die-
sen Vorschriften das bewirkt, was wir nicht wollen, 
nämlich mehr Schaden als Nutzen für das Ansehen 
unseres Strafrechts und das Ansehen unseres Staa-
tes. 

Viertens. Meinungsfreiheit ist immer die Mei-
nungsfreiheit des Andersdenkenden, auch wenn es 
schwerfällt, sich daran zu gewöhnen, selbst wenn — 
ich will dies ganz offen sagen — es hier peinliche Ge-
schmacklosigkeiten oder gefährliche, manchmal 
auch nur unreife politische Gedanken gibt. Sie las-
sen sich aber strafrechtlich unseres Erachtens über-
haupt nicht einfangen, sondern sie müssen an die 
Öffentlichkeit getragen werden und politisch oder 
gar pädagogisch — wie auch immer — beantwortet 
werden. Aber das Mittel des Strafrechts ist nicht ge-
eignet, diese politische Auseinandersetzung so zu 
führen, wie der Ernst der geistigen Auseinanderset-
zung es gebietet. 

Daß die Koalition bei den zu streichenden Vor-
schriften nun dem § 88 a — Befürwortung von Ge-
walt — noch den § 130 a — Anleitung zur Gewalt — 
hinzufügt, 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Das 
ist das Interessante!) 

hat, um dies vorwegzunehmen, in keiner Weise et-
was mit Salami-Taktik, etwa beim Abbau der Terro-
rismus-Gesetzgebung, zu tun. Es hat gesetzessyste-
matische und kriminalpolitische Gründe. Ich will 
das ausführen. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Kann man das auch als Koalitionsgründe 

bezeichnen?) 

— Natürlich, bei uns hat jedwede Politik Koalitions-
gründe, denn dies ist eine Politik aus einem Guß, die 
miteinander abgesprochen ist und die auch mitein-
ander durchgeführt wird. — Aber hier überwiegen 
die gesetzessystematischen und die kriminalpoliti-
schen Gründe. 

Lassen Sie mich zunächst einmal daran erinnern 
— diejenigen, die das beraten haben, wissen das 
ganz genau; das war ich nämlich gar nicht; das wa-
ren Sie mit — , daß ein ganz enger Zusammenhang 
zwischen § 88 a und § 130 a bestand. Das ist zunächst 
einmal zusammengefügt und dann wieder getrennt 
worden. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: So 
ist es!) 

Die Trennung von „Befürworten von" und „Anlei-
tung zu Gewalt" ist sehr schwer. Der Bundesge-
richtshof hat uns j a auch ins Stammbuch geschrie-
ben, daß der systematische Zusammenhang hier nur 
sehr schwer zu erkennen ist. Nach Fortfall des § 88 a 
würde man sich j a überlegen können, ob der § 130 a 
vielleicht nachzubessern wäre, um ihn dogmatisch 

klarer zu fassen. Doch dies verbietet sich kriminal-
politisch, weil § 130 a überhaupt keine praktische Be-
deutung erlangt hat. Wenn ich sage „überhaupt", 
muß ich vorsichtig sein; „überhaupt" heißt: nach der 
Antwort der Bundesregierung. Da liegt ja ein biß-
chen Zeit dazwischen. Nach meinen Erkenntnissen 
gibt es inzwischen ein Urteil des Jugendschöffenge-
richts in Karlsruhe vom Mai. Dies war, wie ich es 
empfinde, ein ärgerliches Strafverfahren gegen eine 
17jährige Schülerin aus Karlsruhe, die bei sich zu 
Hause 120 Exemplare einer Schülerkampfschrift 
namens „Zoff" — Nummer 3, wie hinzugefügt wurde 
— unter dem Bett aufbewahrte. Sie hatte davon drei 
Exemplare in Umlauf gebracht, und zwar zwei gar 
nicht auf eigenes Zutun; ein Exemplar hat sie tat-
sächlich weitergegeben. Dieses Exemplar ist dann 
zur Polizei gekommen. Darauf erfolgte eine Haus-
durchsuchung mit einer anschließenden Beschlag-
nahme. Der Inhalt der Zeitschrift war der Klage 
über Schülerselbstmorde wegen schlechter Noten in 
Karlsruhe gewidmet. Geschrieben war dieses publi-
zistische Machwerk in dem sattsam bekannten 
Wortradikalismus. Das Gericht hat erkannt — nur 
darauf kann ich mich stützen; ich kenne die Zeit-
schrift selber nicht — , daß in dieser Zeitschrift ein 
Poster enthalten war, in dem folgende Sätze stan-
den, die dann zur Verurteilung geführt haben: 

Macht kaputt, was euch kaputt macht! Nicht 
trauern und flennen, sondern Schulen verbren-
nen!  

Hinzugefügt war eine konkrete Anleitung zur Her-
stellung sogenannter Molotowcocktails — Flasche, 
Benzin rein, Korken drauf und so ähnlich. 

(Zuruf des Abg. Schmidt [München] 
[SPD]) 

— Ganz genau! 

(Hartmann [CDU/CSU]: Das sind die soge-
nannten Kochbücher!) 

Ich habe gesagt, ich möchte gern versuchen, 
rechtsdogmatisch zu begründen, warum § 130 a nicht 
nötig ist. Zum ersten Teil ist zunächst zu fragen, ob 
man wirklich strafrechtlich reagieren soll, nicht päd-
agogisch. Bei der pädagogischen Beurteilung bitte 
ich die Herren Rechtspolitiker — und das gilt auch 
für das Jugendschöffengericht —, das Elternhaus 
dieser jungen Straftäterin und ihre schulischen 
Schwierigkeiten mit in Rechnung zu stellen. Ich 
halte das Mittel des Strafrechts hier gegenüber der 
Pädagogik für nachrangig. 

(Hartmann [CDU/CSU]: Man kann die Sa- 
che ja nicht an Hand von marginalen Ein

-

zelfällen aufziehen!) 

Aber will man justizpolitisch reagieren, so gibt es für 
den ersten Teil — Aufforderung zur Gewalttat — 

(Erhard  [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Wie, wenn sie 27 Jahre gewesen wäre?) 

den § 111 des Strafgesetzbuchs, der die öffentliche 
Aufforderung zu Straftaten unter Strafe stellt. Wozu 
brauchen wir noch den § 130 a? 

Für den zweiten Teil, den Molotowcocktail, gibt es 
§ 53 Abs. 1 Nr. 5 des Waffengesetzes. Den hat das Ju- 
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gendschöffengericht Karlsruhe — das ist meine 
Überzeugung — einfach nicht erkannt. Wenn es ihn 
erkannt hätte, hätte es urteilen müssen, daß § 53 des 
Waffengesetzes dem § 130 a StGB als lex specialis 
vorgeht. Für diese Fälle brauchen wir den § 130 a 
nicht. 

Damit keine Mißverständnisse entstehen, füge ich 
hinzu: Die Rezepte zum Bombenbasteln sind krimi-
nalpolitisch nicht Leichtzunehmen. Aber für diese 
hat das Waffengesetz immer gegolten und wird das 
Waffengesetz immer weiter gelten, solange nicht 
neue Erkenntnisse vorliegen. Es bedarf also beider. 
Vorschriften nicht. 

Wir sollten den vorliegenden erweiterten Gesetz-
entwurf im Rechtsausschuß schnell beraten, um uns 
dann alsbald den rechtspolitisch noch wichtigeren 
Dingen in der nötigen Gemeinsamkeit zuzuwenden. 
— Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Götz. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Da 
habt Ihr den Sozialdemokraten was ins 

Nest gelegt!) 

Dr. Götz (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir, zum zweiten Mal das Wort zu nehmen. Herr Dr. 
Linde, es wäre sehr schön, wenn wir uns alle hier un-
ter dem Gesichtspunkt der Gesetzesbereinigung ans 
Werk begeben und zwei Paragraphen aus dem Straf-
gesetzbuch streichen könnten. Auch ich habe mei-
nen Wählern Gesetzesbereinigung versprochen. 
Aber es wäre der falsche Ansatzpunkt, zwei Para-
graphen zu streichen, die zwar nach Ihrer Meinung 
nicht mehr notwendig sind, aber nach unserer An-
sicht dringend erforderlich sind, um in unserem 
Staat den dadurch abgedeckten Teil der inneren Si-
cherheit aufrechtzuerhalten. 

Es ist in diesem Zusammenhang ganz interessant, 
einmal die Entwicklungsgeschichte dieser beiden 
Paragraphen — 88 a und 130 a — zu sehen. Ich 
meine das nicht formal. Wir wissen, daß sie densel-
ben Schicksalsgang hatten wie die Vorschrift, die 
wir beim Entwurf eines Neunzehnten Strafrechtsän-
derungsgesetzes erörtert haben — jedenfalls mate-
riell an Hand der Aussagen, die uns insbesondere 
von der Bundesregierung in der 8. Wahlperiode ge-
liefert worden sind. Ich habe mir die — fast muß ich 
sagen — Freude gemacht, die folgenden Zitate zu-
sammenzustellen. 

Denn bei dem, was da von Bundesministern der 
sozialliberalen Koalition in der 8. Wahlperiode ge-
sagt wurde, hätte ich in der 8. Wahlperiode vielleicht 
gern auf dieser Seite gesessen; 

(Zuruf von der FDP) 

denn da wurde sehr viel Richtiges gesagt. Warum 
das heute allerdings nicht mehr richtig sein soll, ist 

mir absolut schleierhaft, da keine neuen Erkennt-
nisse gesammelt werden konnten. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Vogel ist deshalb schon weggegangen!) 

— Das mag sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, 
daß er sich schon vor zwei Stunden davor gefürchtet 
hat. Im übrigen weiß er j a hoffentlich noch, was er 
vor einigen Jahren dazu gesagt hat. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Das 
ist nicht so sicher!) 

Aber ich will gar nicht mit Herrn Vogel anfangen, 
sondern mit der Gesetzesbegründung zu § 88 a, der 
damals von allen Fraktionen getragen wurde. In der 
Gesetzesbegründung hieß es damals: 

Der Grund der Vorschrift liegt in der Gefähr-
dung der Allgemeinheit durch die Schaffung ei-
nes psychischen Klimas, in dem schwere Ge-
walttaten gedeihen und nachgeahmt werden. 

Jetzt der Herr Vogel: 

Der Sinn des Gesetzes ist, die Vergiftung der 
Atmosphäre, die auch in unserem Land durch 
die Befürwortung von schweren Gewalttaten 
eingetreten ist, einzudämmen und ihr einen 
Riegel vorzuschieben. Wir haben die Erfahrung, 
daß der Befürwortung etwa von Morden an Poli-
zeibeamten und auch von Morden an Politikern 
dann durch dieses Klima auch die Tat folgt. 
Dem soll ein Riegel vorgeschoben werden. 

Das ist eine Erkenntnis, die sicherlich nicht nur zeit-
bezogen gewesen sein kann. Denn das Klima — 
wann immer es entsteht — muß j a wohl die gleichen 
Konsequenzen, die gleichen Folgen haben. 

Noch am 9. Mai 1979 hat der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz im 
Bundestag auf die Frage der Abgeordneten Mat-
thäus-Maier nach den Erkenntnissen der Bundesre-
gierung über die Erfahrungen nach Einführung des 
§ 88 a folgende Antwort gegeben: 

Bisher haben sich keine Erkenntnisse ergeben, 
nach denen die Vorschrift gestrichen werden 
sollte. 

Und: 

Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, die an-
ders lauten als die, die damals galten, als die 
Vorschrift eingeführt wurde. 

Weiter: 

Ich kann nicht sehen, daß die Meinungsfrei-
heit 

— die ja auch hier merkwürdigerweise gar nicht so 
sehr angesprochen wurde — 

durch diese Vorschrift beeinträchtigt worden 
sei. 

Schließlich — das finde ich ganz wesentlich, und es 
ist auch ein Grund, weshalb ich mich hier für die Bei-
behaltung der Vorschrift ausspreche —: 

Der Wert einer Vorschrift liegt auch darin, daß 
sie eine gewisse Abschreckungswirkung hat. 
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Von Zeit zu Zeit ist das daran ersichtlich, daß 
entsprechende Delikte abnehmen. 

Ich würde sagen: Sehr richtig, Herr Minister. 

Sie, Herr Dr. Linde, führen j a das Abnehmen der 
Delikte oder das Nichtvorhandensein von Delikten 
in erster Linie als Argument dafür an, daß man die 
Vorschrift nicht mehr braucht. Nun, dann müßte 
man natürlich — es kam vorhin schon mal der Zwi-
schenruf — auch andere Paragraphen abschaffen, 
z. B. den Paragraphen des Völkermords; denn Gott 
sei Dank ist Völkermord nicht vorgekommen. Aber 
keiner von uns hier im Hause wird doch dafür stim-
men, daß der Paragraph des Völkermords — und 
auch noch einige andere Paragraphen bei denen es 
ebenfalls keine Delikte gab — abgeschafft wird. 
Also: dieses Argument brauchen wir doch, glaube 
ich, in diesem Haus nicht zu erörtern. 

Außerdem ist mir an dieser Stelle auch unver-
ständlich, weshalb genau zum derzeitigen Zeitpunkt 
die Frage der Abschaffung des § 88 a diskutiert wird, 
nämlich zu einem Zeitpunkt, in dem wir sicherlich 
nicht behaupten können, daß die Situation in der 
Bundesrepublik auf dem Gebiet der inneren Sicher-
heit wesentlich entschärft sei. Noch vor wenigen 
Wochen: Brandanschlag auf das Kreiswehrersatz-
amt München. Ich glaube nicht, daß er ein Zeichen 
dafür war, daß nun die große Beruhigung eingetre-
ten ist. Ich meine — das geht aus der juristischen 
Praxis wie auch aus den Erfahrungen der Polizei 
hervor —, daß noch Gewaltakte befürchtet werden 
müssen. Ich möchte das jetzt hier coram publico 
nicht ausbreiten. Aber uns sind diese Erfahrungsbe-
richte der Polizei sehr wohl bekannt. Ich meine 
nicht, daß wir hier leichthin darüber hinweggehen 
und sagen sollten, es könnten Paragraphen abge-
schafft werden; denn diese sind vielleicht geeignet, 
solche Delikte im Vorfeld zu bekämpfen. 

Die nunmehr von der SPD und der FDP vorgetra-
genen Argumente können insofern die Streichung 
der Bestimmung meines Erachtens nicht rechtferti-
gen. 

Ich möchte mich zu § 88 a relativ kurzfassen. Denn 
hier sind ja die Argumente im wesentlichen bereits 
in der vergangenen Legislaturperiode ausgetauscht 
worden. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Richtig!) 

Die Streichung des § 130 a kommt nun so klamm 
und heimlich — das Wort möchte ich hier gar nicht 
in dem Zusammenhang erwähnen, es paßt eigent-
lich nur — — 

(Kleinert  [FDP]: Ist das hier ein heimlicher 
Ort?) 

— Nein, das ist kein heimlicher Ort. Aber „klamm 
und heimlich" möchte ich in diesem Zusammenhang 
nicht bringen. Ich kann mir vorstellen, daß Ihnen 
das Wort auch irgendwie geläufig ist. 

§ 130 a wird in diesem Zusammenhang in den 
neuen Entwurf mit hineingemogelt. Wir haben na-
türlich schon festgestellt: Wenn da einer behauptet, 
daß hier koalitionspolitische Gesichtspunkte nicht 
Vorrang gehabt hätten — das haben sie Gott sei 

Dank nicht behauptet —, dann kann ich Ihre Mini-
ster und Ihre Sprecher in der 8. Legislaturperiode, 
meine Herren von der SPD, nicht verstehen, die 
nämlich genau den 130 a als einen der wichtigsten 
Paragraphen bezeichnet haben. Das kann doch nicht 
innerhalb von wenigen Wochen nach der Bundes-
tagswahl anders geworden sein. Ich werde Ihnen 
Gott sei Dank beweisen können — — 

(Dr.  Linde [SPD]: Das werden Sie in keinem 
einzigen Fall nachweisen können!) 

— Herr Linde, ich habe j a nicht Sie zitiert. Ich weiß 
nicht, welche Bedeutung Sie im letzten Bundestag 
gehabt haben. Ich habe Sie nicht zitiert, weil ich 
keine Äußerung von Ihnen gefunden habe. 

(Dr. Linde [SPD]: Aha!) 

Aber ich habe natürlich andere gefunden. Ich darf 
insbesondere die Bundesregierung — ich will gar 
keinen Namen nennen — zitieren. Sie hat ebenfalls 
auf die schon zitierte Anfrage der SPD und der FDP 
betreffend die Auswirkungen der gesetzgeberischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus zur 
Antwort gegeben — das war am 17. Januar 1980, es 
ist also noch nicht lange her —, daß ihr keine Straf-
verfahren und Verurteilungen nach § 130 a bekannt-
geworden seien. Herr Linde, Sie haben das heute 
wiederholt. Ich finde es sehr, sehr nachlässig, die Re-
cherchen so zu betreiben, wie das offensichtlich ge-
schehen ist. 

Ich habe mir als neuer Abgeordneter die Mühe ge-
macht, auch zu recherchieren. Ich habe festgestellt, 
daß nach § 130 a sehr wohl bestraft worden ist, und 
zwar im Jahr 1979 allein viermal. Ich hoffe, daß ein 
Vertreter des Justizministeriums anwesend ist. Ich 
zitiere aus der Strafverfolgungsstatistik des Statisti-
schen Bundesamtes. Ich nehme doch an, daß auch 
das Justizministerium über diese Verfolgungsstati-
stik verfügt. Selbst wenn ich Ihrer Argumentation 
folgen und sagen würde — was ich j a nicht tue —, 
wenn keine Delikte vorkommen, können wir den Pa-
ragraphen abschaffen, käme ich dennoch nicht zur 
Streichung des § 130 a, weil eben tatsächlich Delikte 
dieser Art bestraft worden sind. Ich bitte Sie, sich 
demnächst etwas besser zu informieren, damit sol-
che Dinge nicht noch einmal vorkommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber unabhängig von der Zahl der Delikte nach 
§ 130 a hat die Vorschrift ja eine ganz wesentliche 
präventive Wirkung gehabt. Ich glaube, das ist über-
haupt nicht zu leugnen. Diese präventive Wirkung 
darf nicht unterschätzt werden. Wer die Flut der 
schriftlichen Erzeugnisse der 60er und 70er Jahre 
zur Anleitung von Straftaten zur Kenntnis genom-
men hat, muß jetzt feststellen, daß es wesentlich we-
niger geworden sind. Ich bezweifle, daß die Produkti-
vität, die Kreativität — oder wie man das sonst nen-
nen mag — dieser „Schriftsteller" — wenn man sie 
einmal so bezeichnen soll — nachgelassen hat, son-
dern ich kann mir sehr wohl vorstellen — einen un-
mittelbaren Beweis dafür wird man selbstverständ-
lich nicht antreten können —, daß der präventive 
Charakter einer Vorschrift gelegentlich die Wirkung 
hat — um noch einmal Herrn Bundesjustizminister 
Vogel zu zitieren —, daß Delikte nicht mehr oder nur 
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noch in geringer Zahl begangen werden. Die ab-
schreckende Wirkung des § 130a hat eben dazu ge-
führt, daß Delikte dieser Art in größerer Zahl nicht 
mehr vorgekommen sind. Dann lassen wir diesen 
Paragraphen doch im Strafgesetzbuch stehen! Seien 
wir doch froh, wenn es nicht oder kaum zu Bestra-
fungen gekommen ist, sondern wenn die Täter be-
reits im Vorfeld ihres Tuns an der Begehung des De-
likts gehindert worden sind! Das ist doch die Haupt-
aufgabe des Strafrechts. 

Ich kann dem damaligen rechtspolitischen Spre-
cher der SPD-Fraktion, Herrn Kollegen Emmerlich, 
beipflichten, der noch am 27. März. 1980 in einer 
Presseerklärung formuliert hat: 

Für eine Streichung des § 130a StGB besteht 
keine Veranlassung. Es ist und bleibt unerträg-
lich, 

— sehr schön, richtig gesagt — 

daß jemand öffentlich in Schrift, Bild und Ton 
anderen straflos Anleitungen zur Begehung 
schwerster Straftaten geben darf. 

Und dann weiter: 

Die bloße Existenz dieser Vorschrift hat dazu 
geführt, daß es niemand mehr riskiert, öffentli-
che Anleitungen für die Begehung von schwe-
ren Straftaten zu geben. 

Ich danke Herrn Emmerlich dafür, daß er auch un-
sere Auffassung vertritt. Ich hoffe, daß er das auch 
heute noch tut. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Vertreten hat!) 

— Vertritt er sie heute nicht mehr? Das ist sein Pro-
blem. 

Ich habe den Eindruck — das ist die Erkenntnis, 
die man aus dieser Debatte mitnehmen muß; ich 
habe das schon gesagt und darf damit schließen —, 

daß die SPD, die zunächst einen richtigen Stand-
punkt eingenommen hat, wahrscheinlich unter dem 
Druck der koalitionspolitisch notwendigen Verein-
barungen einen Teilbereich unserer inneren Sicher-
heit geopfert hat. Sie müssen das mit sich abmachen, 
Sie müssen der Bevölkerung draußen erklären, 
warum das so geschehen ist. Gott sei Dank ist das 
nicht unser Problem. Ich kann allerdings für die 
CDU und CSU erklären, daß wir dieses Spiel Gott sei 
Dank nicht mitzumachen brauchen. 

(Wehner [SPD]: Warum sagen Sie immer 
„Gott sei Dank"? Hören Sie mal, können Sie 

mir das erklären?) 

— Erstens freue ich mich darüber, Herr Kollege 
Wehner, daß Sie mir Ihren ersten Zwischenruf gön-
nen; 

(Wehner [SPD]: Das war eine Frage!) 

denn man hat mir gesagt, wenn das der Fall sei, habe 
einer gut gesprochen. Zweitens gebe ich Ihnen zur 
Antwort: weil ich dieses Wort gerne gebrauche. Ich 
bin Christ, 

(Wehner [SPD]: Ja, ja!) 

ich glaube an Gott, und ich danke Gott des öfte-
ren. 

Herr Kollege Wehner, gestatten Sir mir dennoch, 
daß ich feststelle: Die CDU/CSU wird der Streichung 
dieser Vorschriften nicht zustimmen. Darüber brau-
chen wir nicht lange mit uns diskutieren zu lassen. 
Das kann ich Ihnen jetzt schon verbindlich sagen. — 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Bergerowski. 

Bergerowski (FDP): Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir ziehen heute die Konsequenz aus 
einem Erfahrungsbericht, den die Bundesregierung 
vorgelegt hat. Das ist der Ausgangspunkt' der Ent-
scheidung, die mit dem Gesetzentwurf verbunden 
ist, der heute von den Koalitionsparteien vorgelegt 
wird. Dieser Bericht hat — das ist ja die letzte Be-
kundung zu diesem ganzen Themenkreis — bezüg-
lich der Vorschriften in den §§ 88a und 130a darge-
legt, daß „nicht nennenswert" etwas ausgerichtet 
wurde bzw. daß die Vorschrift bei der Bekämpfung 
der Gewaltkriminalität „keine Bedeutung" erlangt 
habe. 

Dieser Bericht wurde erstattet, nachdem zuvor 
eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen gelau-
fen sind. Der Herr Kollege Götz hat auch daraus be-
richtet. Er hat in der Tat abweichende Positionen 
dargestellt. Wir meinen, das ist das Ergebnis einer 
überhaupt erst durch Initiativen und Anstöße — 
auch durch die Kleine Anfrage — notwendig und 
möglich gewordenen Untersuchung. Das ist der Auf-
hänger für uns, zu sagen: Wir sehen jetzt, daß eine 
Entscheidung möglich ist. 

Damit ist eingetreten, was viele schon bei der Ein-
führung der §§ 88 a und 130 a gemeint und befürchtet 
haben, nämlich daß dies unnütze und auch unwirk-
same Vorschriften sind. Wenn man, wie ich das als 
Neuling hier im Hause tun mußte, die Akten nach-
blättert, spürt man, daß weitverbreitet bei der Frak-
tion der SPD, vor allem aber bei den Liberalen von 
vornherein Zweifel und Bedenken gegenüber dem 
Sinn dieser Vorschriften bestanden. 

(Sehr richtig! bei der FDP) 

Diese Bedenken wurden aber nachher zurückge-
stellt, und zwar, wie ich meine, weil es damals darum 
ging — man kann das alles überhaupt nur aus der 
Situation des Jahres 1974/75 heraus verstehen —, in 
dieser schwierigen Lage überhaupt gesetzliche Re-
gelungen zu treffen und dabei das Paket der Terrori-
stengesetzgebung so zu schnüren, daß die Liberali-
tät keinen allzu großen Schaden nahm. 

Ich finde, daß es eines Gesetzgebers würdig ist, 
wenn er — ohne daß wir uns heute, so meine ich, 
groß vorhalten sollten, was wer zu welchem Zeit-
punkt gedacht hat — hinsteht und sagt: Wir wollen 
ein Gesetz das wir irgendwann beschlossen haben, 
daraufhin überprüfen, ob es so wirksam war, wie wir 
uns das vorgestellt haben, 

(Beifall bei der FDP) 
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ob das Gesetz das gebracht hat, was wir wollten, ob 
es heute noch notwendig ist. Gesetze zu überprüfen, 
ist eigentlich eine ganz noble und von einem Gesetz-
geber stets zu beherzigende Aufgabe. 

Ich meine, wir sollten das jetzt tun. Es ist unsere 
Einschätzung — ich habe das zu Beginn schon ge-
sagt —, daß die Erwartungen, die an dieses Gesetz 
geknüpft wurden, nicht erfüllt wurden und daß die 
Terrorismusbekämpfung durch dieses Gesetz nicht 
befördert wurde. Dieses Gesetz hat jedenfalls der 
Terrorismusbekämpfung nicht über das hinaus ge-
dient, was wir ohnehin schon im Gesetz stehen ha-
ben, um solche Fälle, wie wir sie hier diskutieren, 
überhaupt anzugehen. Ich bin deswegen Herrn Dr. 
Linde sehr dankbar, daß er einmal detailliert darge-
stellt hat, wie im konkreten Fall das Zusammenspiel 
zwischen den §§ 88a und 130a auf der einen Seite 
und den anderen vielfältigen Gesetzen, die alle dazu 
dienen, bereits im Vorfeld der Tat Strafbares festzu-
legen, auf der anderen Seite aussieht. Die Lücke, die 
der Gesetzgeber ursprünglich angenommen hat und 
die damals geschlossen werden sollte, ist nach unse-
rer Einschätzung so eigentlich überhaupt nicht vor-
handen. 

Zum einen kann man das mit der Zahl der Fälle 
begründen. Dies klang schon an, und ich will es gar 
nicht wiederholen, weil es in den vorangegangenen 
Debatten schon getan wurde. Die Zahl der Ermitt-
lungsverfahren, die kleine Zahl der Fälle, wo es zur 
Erhebung der Anklage kam, und der noch geringere 
Anteil rechtskräftiger Verurteilungen sind ein Indiz 
dafür. Es gibt nach meinen Feststellungen — ich 
habe dies aus einer Information der eigenen Frak-
tion übernommen — nur dieses eine uns bekannte 
Karlsruher Urteil. Wenn es anders ist, müssen wir 
uns einmal damit beschäftigen, soweit es um § 130 a 
geht. 

Ich will noch einmal deutlich sagen, daß die Strei-
chung nicht bedeutet, daß strafwürdige Handlungen 
im Vorfeld der Anwendung von Gewalt nicht straf-
bar bleiben. Die große Zahl anderer einschlägiger 
Vorschriften wurde auch schon bei der Gesetzesfas-
sung berücksichtigt. Damals hat man sehr wohl ge-
sehen, daß es wahrscheinlich eigentlich gar keinen 
Bedarf gibt. 

Aber nicht nur die geringe Zahl der Verurteilun-
gen ist ein Argument, sondern auch die unverhält-
nismäßig hohe Zahl an Ermittlungsverfahren sowie 
die ganz beträchtlichen Unklarheiten, die in der 
Auslegung der Vorschrift aufgetreten sind, und die 
Beweisschwierigkeiten, die sich bei der Anwendung 
ergeben haben. Auch dies ist ein Argument für die 
Streichung. Wir haben j a nun aus den Ermittlungs-
verfahren jedenfalls eine Information: daß ein Groß-
teil der verdächtig Gewordenen nicht überführt wer-
den kann. Es gibt ja eine kleine Arbeit, die einmal 
darstellt, wo die Beweisschwierigkeiten wirklich ge-
legen haben, nämlich etwa darin, daß die ohnehin in 
einer Subkultur des Verbreitens solcher Mitteilun-
gen Arbeitenden genau zu verdecken wissen, wer 
denn der Autor einer Schrift ist. All dies sind Vor-
gänge, die uns zeigen, daß wir dann, wenn wir den 
Paragraphen bestehen lassen, mit ganz nachhalti-
gen Beweisschwierigkeiten zu kämpfen haben. Dies  

sollte man sehen. Von daher ist eigentlich die Umge-
hung das große Problem. 

Die zahlreichen Durchsuchungen insbesondere 
bei den Buchläden haben nach unserer Einschät-
zung zu einer Verschlechterung des geistigen Kli-
mas in diesem Lande geführt, sie haben Auswirkun-
gen auf das kulturelle Leben gehabt, sie haben eine 
ganz erhebliche Verunsicherung bei Journalisten, 
bei Literaten, aber auch bei Verlagen und bei Händ-
lern zur Folge gehabt. Das hat das bewirkt, was wir 
eigentlich als anderen Punkt der Auswirkung dieser 
Gesetzgebung sehen sollten. 

Es mag sein, daß wir zu der einen oder der ande-
ren Verurteilung kommen, aber die Folgewirkungen 
dieses Gesetzes sind so nachhaltig, daß wir abwägen 
müssen, ob wir denn eigentlich wirklich wollen, daß 
das geistige Klima in diesem Lande etwa durch auf-
fällige und überzogene Zugriffe auf Buchhandlun-
gen leidet. 

(Sehr richtig! bei der FDP) 

Der Herr Kollege Hartmann hat in einer früheren 
Rede davon gesprochen, es handele sich hier um 
eine Demontage des inneren Friedens. Wenn ich das 
feststellen könnte, würde ich das schon sehr ernst 
nehmen, aber ich sehe es eben gerade anders. Ich 
glaube, daß die Auseinandersetzung gerade um 
diese beiden Paragraphen bei vielen Leuten die Vor-
stellung verbreitet hat, eine kritische Auseinander-
setzung sei nicht mehr möglich, die freie Meinungs-
äußerung sei behindert. Das mag ja falsch sein; wir 
brauchen uns noch nicht einmal darauf einzulassen, 
daß das wirklich so ist. Es ist sicherlich nicht der 
Fall. Aber es ist auf diese Art und Weise zu dem ge-
kommen, was in diesem Hause schon einmal das Ne-
gativsymbol für die Einschränkung der Meinungs-
freiheit genannt wurde, und diese Entwicklung hat 
jedenfalls von uns niemand gewollt. 

Ich meine, wenn wir über die Abschaffung der Pa-
ragraphen entscheiden, sollten wir an diesen Punkt 
denken. Wir brauchen ein geistiges Klima für den 
Dialog mit weiten Teilen unserer Jugend. Wir haben 
diesen Dialog derzeit nicht nur aus diesen Gründen 
nicht mehr zustande gebracht. Da gibt es — nicht 
daß da ein falscher Eindruck entsteht — viele Grün-
de. Aber auch dies ist einer der Gründe, der uns 
daran hindert, mit Teilen der Jugend einen vernünf-
tigen Dialog zu führen. Wir haben uns unsere Posi-
tion hier selbst erschwert. 

Diese Demokratie aber lebt davon, daß wir offene 
und kritische Auseindersetzungen führen können. 
Wenn es uns gelingt, das Klima durch einen solchen 
Beschluß, wie wir ihn hier nach Beratungen fassen 
müssen, wieder zu verbessern, ist das nach meiner 
Einschätzung ein wesentlicher Beitrag für den inne-
ren Frieden und stärkt diesen inneren Frieden, von 
dem vorhin die Rede war. 

Wir haben die Ansatzpunkte, die ich in meiner 
Rede gegeneinandergestellt habe, auch gegeneinan-
der abgewogen. Wir kommen zu dem Ergebnis, daß 
es heute Gründe genug gibt, die §§ 88 a und 130 a ab-
zuschaffen. Deshalb haben wir heute zusammen mit 
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der SPD-Fraktion diesen Gesetzentwurf vorgelegt. 
— Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD und der FDP auf Drucksa-
che 9/23 an den Rechtsausschuß — federführend — 
und an den Innenausschuß — mitberatend — zu 
überweisen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? — 
Das ist nicht der Fall; dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen vom 4. August 1963 zur 
Errichtung der Afrikanischen Entwicklungs-
bank 
— Drucksache 9/20 — 

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit (federführend) 
Auswärtiger Ausschuß 
Finanzausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

Wünscht die Bundesregierung zur Einbringung 
das Wort? — Das ist nicht der Fall. Dann eröffne ich 
die Aussprache. Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Dr. Köhler (Wolfsburg). 

Dr. Köhler (Wolfsburg) (CDU/CSU): Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Zu 
dem vorliegenden Gesetzentwurf darf ich namens 
der CDU/CSU-Fraktion erklären, daß wir bereit 
sind, zu diesem Vorhaben positiv Stellung zu neh-
men. Dabei leiten uns zuvörderst zwei Überlegun-
gen: 

Erstens ist die Afrikanische Entwicklungsbank, 
um die es hier geht, in dem Kontinent tätig, in dem 
die größte Anzahl der am wenigsten entwickelten 
Länder beheimatet ist, also, wenn ich so sagen darf, 
in dem ärmsten Kontinent, der unserer entwick-
lungspolitischen Hilfe und Zusammenarbeit in be-
sonderem Maße bedarf. Zum anderen ist unsere po-
sitive Haltung von daher begründet, daß es in die-
sem Institut zu einer konkreten und unmittelbaren 
Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungslän-
dern und den Industrieländern kommt, was wir für 
überaus begrüßenswert halten. 

(Vorsitz: Vizepräsident Leber) 

Die Notwendigkeit der verstärkten Hilfe und Zu-
sammenarbeit im afrikanischen Kontinent wird im 
Jahresbericht der Afrikanischen Entwicklungsbank 
für 1979 in besonders nachdrücklicher Weise be-
schrieben. Sie erlauben, daß ich Ihnen das kurz vor 
Augen führe: Die Lage der meisten afrikanischen 
Staaten wird nach Kenntnis der Bank gekennzeich-
net durch stagnierende, vielfach zurückgehende In-
dustrieproduktion, durch den Niedergang des Berg-
bausektors und des Transportwesens, durch eine 
weithin dramatisch verschlechterte Zahlungsbilanz-
situation, erhöhte Verschuldung, Einengung des fi-
nanziellen Spielraums zur Durchführung von Ent- 

wicklungsprogrammen und auch durch die Gefähr-
dung der Nahrungsmittelversorgung. 

Natürlich heben sich von diesem allgemein nega-
tiven Bild die öl- und gasproduzierenden Staaten Ni-
geria, Algerien und Libyen ab. Es läßt sich auch 
nicht übersehen, daß die Länder Tunesien, Kenia, 
Elfenbeinküste, Malawi, Kamerun und Niger wenig-
stens in Teilbereichen positive Entwicklungen zu 
verzeichnen haben. Trotzdem bleibt das erschrek-
kende Gesamtbild bestehen. 

Der Bericht der Bank stellt vor diesem Hinter-
grund und der kritischen wirtschaftlichen Lage der 
meisten afrikanischen Länder die gegenwärtigen 
Entwicklungshilfeleistungen als unzureichend her-
aus. Ich erlaube mir, besonders darauf hinzuweisen, 
daß in diesem Zusammenhang festgestellt werden 
muß, daß die bilaterale und die multilaterale Ent-
wicklungsfinanzierung durch die OPEC-Staaten 
zwischen 1975 und 1978 einen Rückgang um beinahe 
50 % erlebt hat. Diese Tendenz hat auch 1979 noch 
angehalten. 

Aus der geschilderten Situation wird in dem Be-
richt eine erhöhte Bedeutung und eine gesteigerte 
Verantwortung der Bankengruppe für die Entwick-
lung Afrikas abgeleitet. Es gibt für die Tätigkeit der 
Bank eine Reihe vordringlicher Notwendigkeiten, 
die identifiziert worden sind, nämlich die Notwen-
digkeit größerer Flexibilität bei der Festlegung der 
Darlehenskonditionen, vermehrte Mischfinanzie-
rung herbeizuführen, großzügigere Finanzierung 
von Landeswährungskosten zu übernehmen, für ei-
nen schnelleren Mittelabfluß Sorge zu tragen, eine 
verbesserte Abstimmung mit bilateralen und multi-
lateralen Gebern herbeizuführen, den Agrarsektor 
verstärkt zu fördern und technische Hilfe in höhe-
rem Maße einzusetzen. Ich denke, dem kann man 
tendenziell eigentlich nur zustimmen. 

Mit dem Beitritt zur Afrikanischen Entwicklungs-
bank betonen wir unser Interesse an der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung der afrikanischen 
Staaten. Ich denke, daß unsere wirtschaftlichen und 
politischen Beziehungen zu den einzelnen Ländern 
der Region, aber auch zu der Region Afrika als Gan-
zer damit gestärkt werden. Damit kommt diesem 
Beitritt politische und wirtschaftliche Bedeutung 
von einigem Rang zu. 

Schließlich geht es auch um nicht ganz unerhebli-
che Summen. Im Gesetzentwurf sind die Kosten so 
beziffert, daß in fünf gleichen Jahresraten — wahr-
scheinlich ab 1981 — als einzahlbares Grundkapital 
rund 106 Millionen DM von der Bundesrepublik zur 
Verfügung gestellt werden müssen und daß zur Ab-
sicherung von Kreditaufnahmen Haftungskapital in 
Höhe von rund 318 Millionen DM gezeichnet werden 
muß. Bisher sind die Erfahrungen, was das Haf-
tungskapital solcher Banken angeht, durchaus posi-
tiv. Hoffen wir, daß das auch hier so sein wird! 

Die Beteiligung, sagte ich, der Bundesrepublik 
Deutschland an der Afrikanischen Entwicklungs-
bank verstärkt unsere bilaterale entwicklungspoliti-
sche Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas, 
aber auch die von uns mitgetragenen Maßnahmen 
anderer internationaler Organisationen. Ich erin- 
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nere an den Europäischen Entwicklungsfonds, die 
Europäische Investitionsbank, die Weltbank und zu-
gehörige weitere Fonds. 

Mit diesem Beitritt wird die deutsche Mitglied-
schaft am Afrikanischen Entwicklungsfond ergänzt, 
dem die Bundesrepublik seit 1973 als Gründungs-
mitglied angehört und zu dem sie bisher Beiträge 
nach dem Stand des Vorjahres in Höhe von knapp 
130 Millionen Dollar geleistet hat. Das uns hier vor-
liegende Übereinkommen entspricht in seinen we-
sentlichen Elementen weitgehend dem bewährten 
Weltbankabkommen. Um den afrikanischen Cha-
rakter der Bank zu erhalten, bleiben zwei Drittel der 
Anteile am Stammkapital in den• Händen afrikani-
scher Staaten; auf alle nicht regionalen Mitglieder 
entfallen ein Drittel der Anteile des Stammkapi-
tals. 

Die Entwicklung der Afrikanischen Entwick-
lungsbank, die bis Ende .1978 768 Millionen US-Dol-
lar ausgeliehen hatte, war bisher durch die Be-
schränkung der Mitgliedschaft auf die afrikani-
schen Staaten und damit durch begrenzte Finanz-
kraft gekennzeichnet. Die im Vergleich zu den ande-
ren regionalen Entwicklungsbanken, der Asiati-
schen und der Interamerikanischen Entwicklungs-
bank, geringe Kapitalausstattung ließ eine volle Ent-
faltung der Geschäftsmöglichkeiten bisher offenbar 
nicht zu. Trotzdem hat sich die Afrikanische Ent-
wicklungsbank einen durchaus achtbaren Ruf er-
werben können, vor allem auch auf Grund ihrer gro-
ßen Vertrautheit mit den regionalen Verhältnis-
sen. 

An dieser Stelle kann man natürlich zu der Frage 
kommen, inwieweit eine Bank dieser Art und über-
haupt die regionalen Entwicklungsbanken in einem 
Konkurrenzverhältnis zur Weltbank stehen oder in 
ein solches geraten können. Tatsächlich ist dies hier 
und da durchaus der Fall. Ich möchte schon an die-
ser Stelle der Bundesregierung nahelegen, ihre Ein-
flußposition in den Aufsichtsgremien sowohl der 
Weltbank als auch der regionalen Entwicklungs-
bank noch stärker als bisher zu nutzen, um ungute 
und unnütze Konkurrenzsituationen und Über-
schneidungen zu vermeiden. Ich fände es ausgespro-
chen gut, wenn die Bundesregierung über die Richt-
linien ihrer Politik auf diesem Gebiet und den Ef-
fekt, den sie dabei erzielt, dem Ausschuß für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit häufiger als bisher Be-
richt erstatten könnte. 

Im übrigen meine ich aber, daß eine solche kon-
kurrierende Situation nicht das Schlechteste ist. Wir 
wissen auch sehr wohl, daß die Weltbankgruppe 
durchaus Schwierigkeiten hat, im afrikanischen 
Kontinent ausreichend gut fundierte Projekte zu 
finden, so daß sie nicht selten — dann in einer gewis-
sen Konkurrenzsituation zur Interamerikanischen 
Entwicklungsbank — auf den lateinamerikanischen 
Subkontinent ausweicht, wo sich offenbar leichter, 
wenn ich so sagen darf, Umsatz machen läßt. Gerade 
in diesem Zusammenhang denke ich, daß uns die 
Verstärkung der Wirkungsmöglichkeiten der Afri-
kanischen Entwicklungsbank näher an dringend 
notwendige Projekte in Afrika heranführen könnte, 

die trotz manchen guten Willens der Weltbank bis-
her nicht erreicht werden konnten. 

Uns ist sehr wohl bekannt, daß die Afrikanische 
Entwicklungsbank auch zeitweise unter durchaus 
ernst zu nehmenden Managementproblemen gelit-
ten hat. Ich hoffe sehr, daß dieser Sektor das beson-
dere Interesse der Bundesregierung findet und daß 
man alles tut, um solchen Schwächen abzuhelfen. 

Für die Eröffnung der Bank ist eine Ratifizierung 
durch so viele afrikanische Länder notwendig, daß 
durch diese mindestens 75% der Stimmenanteile 
aufgebracht werden. Soweit mir bekannt ist, ist nach 
dem jetzigen Ratifizierungsstand diese Quote noch 
nicht erreicht. Nach der Ratifikation durch Liberia, 
Madagaskar und Simbabwe, liegt man — wenn ich 
recht informiert bin — im Moment bei 37 Staaten 
und einem Anteil von knapp 63%. 

Wir bitten die Bundesregierung, auf diploma-
tischem Wege nachdrücklich ihren Einfluß geltend 
zu machen, daß der Ratifizierungsprozeß bei den 
afrikanischen Staaten beschleunigt wird. Denn an-
gesichts der Schilderung der Gesamtsituation in 
Afrika, die ich anfangs gab, kann man doch wohl nur 
sagen, daß jeder Monat, den diese Bank in ihrer 
neuen Ausstattung eher zur Wirkung kommen kann, 
von größtem Wert und größter Bedeutung ist. Mir 
scheint, Einwirkungsmöglichkeiten könnten beson-
ders gegenüber Nigeria und Algerien bestehen; für 
Libyen wage ich das nicht in gleicher Weise anzu-
nehmen, überlasse das aber gern dem Urteil der zu-
ständigen Stellen der Regierung. 

Die Geschäftstätigkeit der Bankengruppe, die da 
„Afrikanische Entwicklungsbank" heißt, insgesamt 
ist trotz mancher Einschränkung, die ich gemacht 
habe, durchaus beachtlich. 1979 hat die Gruppe 520 
Millionen Dollar ausgeliehen, und der Zuwachs des 
Kreditvolumens im Vergleich zum Jahre 1978 lag 
immerhin bei 22,8 %. 53 % dieser genannten Summen 
waren Ausleihen der Bank, 43 % Ausleihen des Afri-
kanischen Entwicklungsfonds, und der Rest entfiel 
auf den Nigeria Trust Funds, der j a auch zu dieser 
Gruppe gehört. Zum Größenvergleich darf ich aber 
anmerken, daß diese Gruppierung damit 1979 nur 
etwa ein Viertel des Zusagevolumens der Interame-
rikanischen Entwicklungsbank und nur etwa 40 % 
des Volumens der Asiatischen Entwicklungsbank 
hat leisten können. 

In einer Reihe von Fällen hat sich die Banken-
gruppe an Kofinanzierungen, vor allem mit arabi-
schen Fonds und der Weltbank, beteiligt. Ich halte 
das im Prinzip für begrüßenswert, genauso wie ich 
den zunehmenden Anteil der Finanzierung von Pro-
jekten im ländlichen Raum bei der Bankengruppe 
für begrüßenswert halte, ebenso den verstärkten 
Einsatz technischer Hilfe. 

Der Agrarsektor erhielt im Jahre 1979 immerhin 
41,5 % aller zugesagten Kredite. Drei Jahre vorher 
waren es nur wenig mehr als 18 %. Das scheint mir 
tendenziell richtig zu sein. Dieser Anteil ist auch 
kontinuierlich gestiegen. 

Die Bundesregierung wird, wie wir wissen, im Ein-
verständnis mit der Afrikanischen Entwicklungs-
bank bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunden in 
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einem Briefwechsel eine Reihe von Vorbehalten, vor 
allem in steuerlicher Hinsicht, machen, die als be-
rechtigt erscheinen. 

Dies alles werden wir im Detail im Ausschuß sorg-
fältig prüfen. Dabei darf ich für meine Fraktion die 
konstruktive Zusammenarbeit zusagen, die der Sa-
che angemessen ist. 

Entsprechend der Zielsetzung der Afrikanischen 
Entwicklungsbank ist auch in Zukunft mit Aufstok-
kungen des Stammkapitals zu rechnen. Allerdings 
ist die Bundesregierung nach Art. 6 des Überein-
kommens nicht verpflichtet, sich an den Aufstockun-
gen zu beteiligen. Damit ergibt sich für uns ein ge-
wisser Handlungsspielraum, wobei ich meine, daß 
wir bei Bewährung und weiterem Erfolg dieser 
Bank unser Interesse und unsere Aufgeschlossen-
heit nicht versagen sollten. 

Im Namen meiner Fraktion stimme ich dem Über-
weisungsvorschlag zu. — Ich bedanke mich. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Leber: Als nächster hat der Abgeord-
nete Bindig das Wort. 

Bindig (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Während die Bundesrepublik Deutschland 
bei der Asiatischen Entwicklungsbank 1966 als 
Gründungsmitglied beteiligt gewesen ist und der In-
teramerikanischen Entwicklungsbank seit 1976 an-
gehört, soll der Beitritt zur bereits 1963 errichteten 
Afrikanischen Entwicklungsbank — lassen Sie mich 
künftig vielleicht das Kürzel AfEB gebrauchen; das 
spart Zeit — zusammen mit 20 weiteren nichtregio-
nalen Staaten erst jetzt, 17 Jahre nach der Errich-
tung der Bank, erfolgen. Die Afrikaner selbst haben 
diese Bank bisher ausschließlich mit regionalen — 
also  afrikanischen — Staaten als Mitgliedern be-
trieben. Dabei hat auch die Überlegung eine Rolle 
gespielt, diese Bank vom Industrieländereinfluß 
freizuhalten, zumal ja die Regionalbanken in einer 
Reaktion auf die Weltbank mit ihrem starken US-
Einfluß entstanden sind. 

Die geringe Kapitalausstattung und die begrenzte 
Finanzkraft der ausschließlich afrikanischen Mit-
gliedstaaten haben die Entfaltung der Bank jedoch 
stark gehemmt. Da die Geschäftstätigkeit und vor 
allem das Kreditstanding der anderen regionalen 
Entwicklungsbanken durch die Beteiligung der In-
dustrieländer mit hohen Haftungskapitalanteilen 
jedoch wesentlich günstiger als in der AfEB verlie-
fen, hat der Gouverneursrat einer Änderung und Er-
weiterung des Gründungsübereinkommens zuge-
stimmt, wonach jetzt auch nichtregionale Mitglie-
der, darunter die Bundesrepublik Deutschland, bei-
treten können. Dadurch wird es der Bank viel besser 
als bisher möglich werden, innerhalb und vor allem 
außerhalb Afrikas Mittel zur Finanzierung von wirt

-

schaftlichen Entwicklungsprojekten zu mobilisie-
ren. 

Aus der Sicht der afrikanischen Länder wird diese 
Ausweitung der Möglichkeiten der Bank durch die 
Notwendigkeit „erkauft", die Bank auch außerafri-
kanischem Einfluß zu öffnen. In einigen Ländern  

hat es Widerstand gegen eine solche Öffnung der 
AfEB gegeben, der bis heute — ich denke an Libyen 
— nicht ganz ausgeräumt ist. 

Das Ratifizierungsverfahren — das haben wir so-
eben gehört — läuft zur Zeit in den afrikanischen 
Ländern; wahrscheinlich wird die erforderliche 
Quote im nächsten Frühjahr erreicht werden. 

Die nichtregionalen Staaten werden aber nicht 
nur die AfEB stärken und ihre Fähigkeit verbessern, 
in den afrikanischen Mitgliedsländern wirtschaftli-
che Entwicklungsprojekte zu finanzieren. In bezug 
auf die Bundesrepublik Deutschland kann man sa-
gen, daß der Beitritt durchaus auch im Interesse der 
deutschen Wirtschaft liegt, denn die volle Mitglied-
schaft erweitert die Möglichkeiten, sich an Lieferun-
gen und Leistungen aus Projekten zu beteiligen, 
welche die Bank finanziert. Durch die Mitglied-
schaft im Afrikanischen Entwicklungsfonds, dem 
regionalen Äquivalent zum IDA-Fonds der Welt-
bank, ist die deutsche Wirtschaft schon jetzt an den 
Ausschreibungen beteiligt. Einem Kapitalanteil von 
11,6 % im Entwicklungsfonds steht ein Lieferanteil 
von 14,6 % gegenüber. Bei den Projekten der Bank 
hat die deutsche Wirtschaft bereits jetzt einen Lie-
feranteil von 7,9%. Diese dargelegten Zahlen können 
sicherlich auch einmal herangezogen werden, wenn 
über den „Opfergrad" der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit gesprochen wird. Hier jedenfalls 
gibt es eine intensive Interessenverflechtung. 

Lassen Sie mich den beabsichtigten Beitritt der 
Bundesrepublik Deutschland zu dem Banküberein-
kommen noch kurz unter dem Aspekt einiger Pro-
bleme betrachten, die wir hier öfter — manches Mal 
auch strittig — diskutiert haben. 

Wir haben hier öfter erlebt, daß sich multilaterale 
Entwicklungszusammenarbeit — auch die AfEB ist 
eine Form dieses Bereichs — einem allgemeinen 
Bürokratievorwurf ausgesetzt sieht. Möglichen Be-
denken gegen Bürokratismus kann entgegengehal-
ten werden, daß die Entwicklungsbanken eine ge-
schäftsmäßige Rechnung führen und sich ihre Ver-
waltungskosten aus der Spanne zwischen den Kre-
ditaufnahmezinsen und den Kreditausleihekondi-
tionen verdienen müssen. Die vorliegenden Erfah-
rungen zeigen, daß die Verwaltungskosten bei der 
AfEB ca. 3% der jährlichen Kreditzusagen ausma-
chen. 

Vizepräsident Leber: Herr Abgeordneter, erlauben 
Sie eine Zwischenfrage? 

Bindig (SPD): Bitte schön. 

Dr. Köhler (Wolfsburg) (CDU/CSU): Herr Kollege 
Bindig, obwohl Sie die Brücke schon fast gebaut ha-
ben, darf ich Sie bitten, noch einmal zur Kenntnis zu 
nehmen, daß sich unsere Kritik am Verwaltungsauf-
wand im multilateralen Bereich ganz überwiegend 
auf Sonderorganisationen im UN-Bereich, nicht 
aber auf die internationalen Bankengruppen bezo-
gen hat. 

Bindig (SPD): Ich meine aber trotzdem, daß es sehr 
sinnvoll ist, bestimmte Dinge, die sonst immer ab-
strakt diskutiert werden, einmal an einem konkre- 
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ten Beispiel zu untersuchen und zu überprüfen. Und 
hier stellt sich die Lage eben anders dar. 

(Dr. Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU]: Ich 
stimme Ihnen zu!) 

Aus den Erfahrungen mit den beiden anderen regio-
nalen Entwicklungsbanken zeigt sich, daß zur Erzie-
lung einer qualifizierten Projektabwicklung schon 
einmal in Richtung auf eine gewisse Personalaus-
weitung hingewirkt werden mußte, damit es nicht zu 
einem Bearbeitungsstau und dem sogenannten De-
zember-Fieber in der Verwaltung kam. 

Die gezeichneten Stimmrechtsanteile werden die 
Bundesrepublik Deutschland in die Lage versetzen, 
bereits in der ersten Wahlperiode einen der sechs 
nichtregionalen Direktoren zu stellen. Auch in den 
anderen Personalbereichen ist die Beteiligung 
nichtafrikanischen Personals ein Bestandteil der 
vereinbarten Beitrittsregelung. Wie zu erfahren war, 
wird es dabei allerdings weniger an der Beteili-
gungsmöglichkeit für deutsche Mitarbeiter man-
geln als vielmehr an der deutschen Beteiligungsfä-
higkeit. Es gilt, qualifizierte Bankfachleute zu fin-
den, die bereit sind, für die in diesen Institutionen er-
zielbaren Gehälter — selbst wenn mögliche deut-
sche Ausgleichszahlungen mit berücksichtigt wer-
den — in Abidjan in die Zentrale oder in eine der Fi-
lialen einzutreten, um sich in der Bank eine Karriere 
zu erschließen. 

An diesem besonderen Bereich multilateraler Zu-
sammenarbeit kann man sehen, daß die hier wieder-
holt von der CDU/CSU vorgebrachte Forderung 
nach einer deutschen Personalbeteiligung in den In-
stitutionen der multilateralen Zusammenarbeit, die 
möglichst bis auf die Stelle hinter dem Komma ge-
nau prozentual mit unseren Finanzbeiträgen über-
einstimmen solle, auch Probleme der Personalbe-
reitstellung schaffen kann. 

Nun noch einige Ausführungen zu möglichen po-
litischen Einwänden. Ein mögliches politisches Be-
denken könnte sein, daß hier ein namhafter Betrag 
von rund 106 Millionen DM als Einzahlungskapital 
bei einem Haftungskapital von rund 424 Millionen 
DM für eine multilaterale Entwicklungsinstitution 
eingesetzt wird, womit diese Mittel in ihrer Letztver-
wendung nur noch mittelbarer deutscher Beeinflus-
sung, nämlich einer Beeinflussung gemäß dem deut-
schen Anteil unterliegen. Könnten diese Mittel nicht 
besser und effektiver im Bereich der bilateralen 
Hilfe nach den von uns gewünschten Prioritäten — 
z. B. im Grundbedarfsbereich — und nach unseren 
Durchführungsmaßstäben und unter direkter parla-
mentarischer Kontrollmöglichkeit eingesetzt wer-
den? 

Einer solchen Argumentation ist entgegenzuhal-
ten, daß in der Entwicklungsbank die regionalafri-
kanischen Staaten und die nicht regionalen Staaten 
auf partnerschaftlicher Ebene in gemeinsamer Ver-
antwortung zusammenarbeiten. Die afrikanischen 
Staaten haben dabei einen gewichtigen Zweidrittel-
anteil. Die traditionelle Geber- und Nehmerposition, 
die, wenn auch nicht gewollt, oft Elemente eines 
Rangverhältnisses zwischen Ländern enthält, wird 
zu einem echten wirtschaftlichen Vertragsverhält- 

nis der AfEB mit dem Kreditnehmer umgewandelt. 
Dieses stärkt die von uns gewollte partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas. 

Was eventuelle Bedenken hinsichtlich der wün-
schenswerten Schwerpunktsetzung der Bankenpro-
jekte und der entwicklungspolitischen Vorberei-
tungs-, Beurteilungs-, Durchführungs- und Auswer-
tungskapazität angeht, so können und müssen wir 
als Mitglieder der AfEB daran mitwirken, daß die 
Bank aus sich heraus hohe Qualifikationsmaßstäbe 
entwickelt und anwendet. Betrachtet man die Ge-
schäftspolitik der Bank in den letzten Jahren, so 
kann man feststellen, daß es Umschichtungen zu 
und Schwerpunktsetzungen in auch von uns als 
wichtig angesehenen Entwicklungssektoren gibt. Es 
wurden dafür bereits Beispiele genannt. Ähnlich 
deutlich fällt die entsprechende Umschichtung im 
afrikanischen Entwicklungsfonds aus. 

Ein weiterer möglicher politischer Einwand gegen 
eine Stärkung der multilateralen afrikanischen Ent-
wicklungszusammenarbeit gegenüber einer feiner 
steuerbaren bilateralen Hilfe könnte daraus herge-
leitet werden, daß die Bank allen afrikanischen Mit-
gliedsländern ihre Dienste zur Verfügung stellt, 
auch dann, wenn unter außenpolitischen Gesichts-

, punkten — z. B. Menschenrechtsgesichtspunkten — 
eine bilaterale Reserviertheit praktiziert werden 
könnte. Die AfEB wird eine streng wirtschaftliche 
und afrikanisch akzentuierte Geschäftspolitik be-
treiben. 

Wer Entwicklungspolitik und wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit ohne die Absicht der Schaffung von 
außenpolitischen Einflußzonen betreiben will, wird 
jedoch einen Wert darin sehen, wenn die Fähigkeit 
der afrikanischen Länder gestärkt wird, eigene Bei-
träge zu ihrer Entwicklung zu erbringen. Wenn es 
der Bank gelingt, im Sinne des in Artikel 1 des Ober-
einkommens genannten Zweckes zur wirtschaftli-
chen Entwicklung und zum sozialen Fortschritt ih-
rer regionalen Mitglieder als Einzelstaaten und in 
ihrer Gesamtheit beizutragen, so kann dieses auch 
die Möglichkeiten gewalttätiger Herrschaft begren-
zen und eine Stärkung der Menschenrechtsposition 
auf dem afrikanischen Kontinent bedeuten. 

Aus dem Gesagten können Sie erkennen, daß die 
SPD-Fraktion mit zustimmender Tendenz in die 
weitere Beratung dieses Gesetzentwurfs eintreten 
wird. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Leber: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Dr. Vohrer. 

Dr. Vohrer (FDP): Herr Präsident! Meine Damen! 
Meine Herren! Da noch einige Nichtentwicklungspo-
litiker im Saal sind, möchte ich die damit belohnen, 
daß ich möglichst wenige Kürzel verwende. Da die 
Fakten von meinen beiden Vorrednern sehr detail-
liert geschildert wurden, möchte ich mich darauf be-
schränken, hier einige kritische Punkte zu beleuch-
ten. 

In diesem Sinne sehe ich die Frage, inwieweit der 
Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem 
Abkommen über die Afrikanische Entwicklungs- 
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bank den entwicklungspolitischen Zielen entspricht. 
Da läßt sich eindeutig aufzeigen, daß sich in Afrika 
die größte Zahl der ärmsten Länder dieser Welt be-
findet. Deshalb ist es richtig, hier auch einen 
Schwerpunkt in bezug auf die Beteiligungen an Ent-
wicklungsbanken zu legen und aus diesem Grunde 
diesem Abkommen beizutreten. 

Zum zweiten hat sich die Koalition vorgenommen, 
den Anteil der multinationalen Entwicklungshilfe 
zu erhöhen. Wir sind jetzt bei einer Größenordnung 
von 25 % angelangt. Ich glaube, daß der Beitritt — 
das Volumen des Bankanteils beträgt immerhin 
über 400 Millionen DM — diesen Anteil der multina-
tionalen Entwicklungshilfe mit erhöhen wird und in-
sofern einen Schritt in die richtige Richtung dar-
stellt. 

Aber der eigentliche Schwerpunkt der Überlegun-
gen liegt sicher — wie Herr Köhler angedeutet hat 
— in dem Spannungsverhältnis zwischen der Afri-
kanischen Entwicklungsbank, also einer Regional-
bank, und der Weltbank. Hier wird sich zeigen, ob 
die Afrikanische Entwicklungsbank ihr eigentliches 
Gewicht in Afrika entfalten kann oder ob weiterhin 
die Weltbank dominiert. Wenn man sich die Auslei-
hevolumina ansieht, dann ist sicherlich der jetzige 
Beitrag der Afrikanischen Entwicklungsbank be-
scheiden. Aber die Öffnung für die Länder, die nicht 
der Region angehören, bringt wahrscheinlich die 
notwendige Möglichkeit, am internationalen Kapi-
talmarkt stärker auftreten zu können, die Bonität zu 
verbessern und das Volumen der Geschäftstätigkeit 
in dem Maße auszudehnen, wie dies für den Zweck 
notwendig ist. Eines bleibt zu hoffen: daß die Quali-
tät der Projekte, die gefördert werden, der derer ent-
spricht, die die Weltbank bisher gefördert hat. 

Es wird notwendig sein, daß sich die Afrikanische 
Entwicklungsbank personell verstärkt und die geo-
graphische Nähe, die sie mit ihrem Sitz in Abidjan 
und mit der einen Zweigstelle in Nairobi hat, sinn-
voll nutzt. Wer allerdings sieht, wie schlecht im Mo-
ment die Verkehrsverbindungen in Afrika sind — ei-
nige der Kollegenwaren in Arusha dabei, wo wir mit 
Afrikanern zusammensaßen, die oftmals, um von 
der Westküste zur Ostküste zu gelangen, über Paris 
oder London geflogen sind —, dem wird bewußt, daß 
bei der jetzigen Infrastruktur der Bank die geogra-
phische Nähe noch nicht als entscheidender Vorteil 
gegenüber der Weltbank gesehen werden kann. 
Aber Art. 39 sieht immerhin vor, daß weitere Zweig-
stellen an anderen Orten errichtet werden können. 
Ich halte es für notwendig, daß man diese geographi-
sche Nähe auch zum Ausdruck bringt, indem eine 
gewisse Infrastruktur der Bank geschaffen wird, die 
diesen Vorteil auch wirksam werden läßt. Im Mo-
ment ist es eher so, daß die Weltbank von sich be-
haupten kann, daß sie durch ihre regionalen Nieder-
lassungen einen größeren Kontakt, eine größere 
Nähe zur Abwicklung ihrer Geschäfte hat, als dies 
für die Afrikanische Entwicklungsbank gilt. 

Die zweite Überlegung, die ja bei der UNCTAD-
Vorbereitungskonferenz vor wenigen Tagen in Bonn 
von dem Generalsekretär vorgetragen wurde, ist der 
Wunsch, daß man zukünftig gerade in den ärmsten 
Ländern weg von der Projektförderung und hin 

zur Programmförderung kommen will. Auch hier 
wäre es möglich, daß Regionalbanken mit den Ent-
wicklungsprogrammen der Länder enger vertraut 
wären, aber es wird auch hier entscheidend darauf 
ankommen, daß die Bank personell so gut ausgestat-
tet ist, daß sie eng mit den Empfängerländern zu-
sammenarbeiten kann. Wenn es gelingen würde, zur 
Programmförderung über die Regionalbanken mit 
einer stärkeren Beachtung der Nebenwirkungen der 
Entwicklungsprojekte im sozialen, im kulturellen 
und im ökologischen Bereich zu kommen, dann wäre 
in der Tat die Zielrichtung einer Programmförde-
rung für die ärmsten Länder über die Regionalban-
ken effizienter erreichbar, als dies mit der Weltbank 
im Moment der Fall ist. 

Immerhin kommt noch eines dazu: Man hat ja die 
Regionalbanken aus einer gewissen Skepsis gegen-
über der Weltbank geschaffen, wobei ursprünglich 
in ganz starkem Maße die USA das Sagen hatten. 
Vielleicht führt es dazu, daß auf Grund der Mehr-
heitsverhältnisse in den Entscheidungsgremien der 
Bank ein größeres Vertrauen der Länder zu der 
Regionalbank aufkommt und daß die Zusammenar-
beit innerhalb der Region, also zwischen den afrika-
nischen Staaten, durch die Afrikanische Entwick-
lungsbank gefördert wird. 

Ein Punkt, auf den wir hier hinweisen sollten, er-
scheint mir sehr wichtig zu sein. Immer wieder wer-
den wir als Entwicklungspolitiker darauf angespro-
chen, warum wir auf Lieferbindungen unserer Ent-
wicklungshilfe verzichten. Wenn wir Beiträge zu in-
ternationalen Gremien — hier: zu multinationalen 
Institutionen — leisten, so können wir immerhin 
darauf hinweisen, daß bislang der Rückfluß, der zur 
Beschäftigung im Inland geführt hat, größer war als 
unser Kapitalanteil. Das sollte hier gerade ange-
sichts der jetzigen konjunkturellen Situation nicht 
ganz verschwiegen werden. Wenn man dann noch 
sieht, daß neben der öffentlichen Entwicklungshilfe 
verstärkt auch die Möglichkeit besteht, auf dem 
deutschen Kapitalmarkt einen Beitrag zur Finanzie-
rung der Bank zu leisten, dann kann man davon aus-
gehen, daß hier die öffentliche Entwicklungshilfe 
durch die Aufnahme oder Erweiterung der Kredit-
möglichkeiten der Bank doch zu einem erheblichen 
Multiplikator führt und damit auch positive Be-
schäftigungswirkungen im Inland zeigen wird. 

Ich sehe neben der Bank den Fonds als entschei-
dendes Instrument der Entwicklungshilfe an. Da die 
Fonds-Bedingungen denen der Weltbank-Tochter 
IDA entsprechen — nämlich Zinssatz von 0 % , Lauf-
zeit 50 Jahre bei 10 tilgungsfreien Jahren —, wird 
ganz deutlich, daß hier neben der eigentlichen Fi-
nanzierungsaufgabe auch in starkem Maße ein In-
strument der Entwicklungshilfe geschaffen wurde. 

Wir gehen deshalb — übrigens genau mit der glei-
chen Zielrichtung wie die Opposition und der Bun-
desrat — mit einer positiven Haltung zu dem Beitritt 
der Bundesregierung in die weiteren Beratungen. 
Wir würden uns freuen, wenn wir durch zügige Bera-
tung in den Ausschüssen dazu beitragen könnten, 
daß der Beitritt der Bundesregierung zu der Afrika- 
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nischen Entwicklungsbank bald vonstatten gehen 
kann. — Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Leber: Das Wort hat der Herr Bun-
desminister Offergeld. 

Offergeld, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Nur einige kurze Bemerkungen. Afrika ist 
ein Schwerpunktkontinent unserer Entwicklungs-
politik. In der Tat — ich kann das, was Herr Dr. Köh-
ler gesagt hat, nur unterstreichen — ist dort das ent-
wicklungspolitische Engagement besonders dring-
lich. Auf diesem Kontinent gibt es das mit Abstand 
niedrigste Pro-Kopf-Einkommen. Afrika hat seit 20 
Jahren das niedrigste Wirtschaftswachstum aller 
Kontinente. Es gibt dort die höchste Analphabeten-
quote. In Afrika ist die Lebenserwartung mit Ab-
stand am niedrigsten. Viele afrikanische Länder 
kämpfen mit großen Füchtlingsproblemen, die zum 
Teil in der internationalen Öffentlichkeit nicht so 
zur Kenntnis genommen worden sind wie Flücht-
lingsprobleme in anderen Regionen. In Afrika gibt 
es derzeit über 5 Millionen Flüchtlinge. 

Die Ernährungssituation in diesem Kontinent 
verschlechtert sich laufend. Afrika ist von ständig 
steigenden Nahrungsmittelimporten abhängig. So-
lange wir diesen Trend nicht umkehren können, 
muß man mit dramatischen Entwicklungen auch in 
den kommenden Jahren rechnen, gerade im Zusam-
menhang mit dem Flüchtlingsproblem. 

Afrika ist der einzige Kontinent, wo bislang kein 
Rückgang beim Bevölkerungswachstum zu erken-
nen ist. Überall sonst gehen die Zahlen zwar lang-
sam, aber deutlich zurück. In Afrika hält das Bevöl-
kerungswachstum unvermindert an. Auch insoweit 
ist Afrika ein Kontinent, der sich von anderen unter-
scheidet. Man nehme einmal die Vergleichszahlen 
zur Hand: Von 1970 bis 1979 gab es eine Steigerung 
der Einwohner um etwa ein Drittel von 350 Millio-
nen auf 450 Millionen. Das ist der Hintergrund der 
dramatischen Entwicklung bei der Nahrungsmittel-
versorgung. 

Deswegen wird Afrika Schwerpunktkontinent un-
serer Entwicklungspolitik bleiben. 38 % unserer 
Hilfe gehen nach Afrika, obwohl Afrika nur 18 % al-
ler Einwohner der Entwicklungsländer aufweist. 

In Afrika wird auch ganz besonders deutlich, daß 
Entwicklungsprozesse nur langsam ablaufen. Nir-
gends wird deutlicher als in Afrika, daß Entwicklung 
auch eigene Konzepte und eigene Anstrengungen 
erfordert. Auch dies muß man unseren afrikani-
schen Partnern in aller Offenheit sagen. 

Ich darf zu Herrn Dr. Köhler und zur CDU/CSU-
Fraktion gerichtet eine Fußnote machen: Bei unse-
rer Entwicklungspolitik in Afrika wird sich zeigen, 
ob Ihr neuer Stil in der Entwicklungspolitik ernst ge-
meint ist, ob auch in der Zukunft jede friedliche Ko-
operation mit Befreiungsbewegungen von Ihnen als 
Unterstützung von Terroristen denunziert wird, ob 
auch künftig die entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit mit sich sozialistisch nennenden Ländern als 
Unterstützung der sowjetischen Politik diffamiert 

wird. Ob wir auf eine neue Ebene kommen, Herr Dr. 
Köhler, wird dann die entscheidende Frage sein. 

(Dr. Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU]: Das 
hängt von Ihnen ab, Herr Minister!) 

Es wird sich zeigen, ob wir einen neuen Stil des Um-
gangs miteinander finden, 

(Dr. Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU]: Stil? 
Ja!) 

was ich sehr begrüßen würde. Sie sagen, das hänge 
auch von mir ab. Nun, Sie können davon ausgehen, 
daß die Bundesregierung zur Kooperation gerade 
auf dem Feld der Entwicklungspolitik bereit ist. Die 
Aufgabe ist viel zu wichtig, als daß wir sie uns als 
Feld der Konfrontation aussuchen sollten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Eine abschließende Bemerkung, und zwar zur 
Afrikanischen Entwicklungsbank. Ich kann mir Ein-
zelheiten sparen; sie sind hier zutreffend vorgetra-
gen worden. Ich halte es für besonders bemerkens-
wert, daß es gelungen ist, auch einige Entwicklungs-
länder bzw. Schwellenländer zum Beitritt zu bewe-
gen, z. B. Brasilien, Korea, Argentinien, Jugoslawien. 
Auch ein OPEC-Staat ist beigetreten. Es ist eine sehr 
gute Entwicklung, wenn die Finanzierung nicht auf 
die Industriestaaten beschränkt bleibt. 

Herr Dr. Köhler, ich unterstreiche Ihre Anmer-
kung zum Management. Wir haben das Problem 
sehr wohl im Auge und wollen uns bemühen, zu ei-
ner Verbesserung zu kommen. Das ist schon deshalb 
notwendig, weil es j a eine erhebliche Ausweitung 
der Geschäftstätigkeit dieser Bank geben wird. 

Ich bemerke zum Schluß, daß die Bundesrepublik 
die Bemühungen der nichtregionalen Staaten, die 
der Afrikanischen Entwicklungsbank jetzt beitre-
ten, koordiniert hat, daß sie Sprecher dieser Gruppe 
war und die Verhandlungen maßgeblich geführt hat. 
Ich danke in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
den Beamten meines Ministeriums, die diese oft 
nicht ganz einfache Arbeit geleistet haben. 

Ich bedanke mich für die zustimmenden Worte al-
ler drei Bundestagsfraktionen und bitte, dieses Ge-
setz in den Ausschüssen zügig zu beraten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
schlägt vor, den Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung auf Drucksache 9/20 zu überweisen zur feder-
führenden Beratung an den Ausschuß für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, zur Mitberatung an 
den Auswärtigen Ausschuß und an den Finanzaus-
schuß sowie zur Beratung gemäß § 96 GO an den 
Haushaltsausschuß. — Ist das Haus damit einver-
standen? — Ich sehe keinen Widerspruch; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Protokoll vom 24. Oktober 1979 zu dem Ab- 
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kommen vom 18. Dezember 1972 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Volks-
republik Polen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen 
— Drucksache 9/15 

Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuß 

Wird zu dieser Einbringung das Wort gewünscht? 
— Wie ich sehe, wird keine Wortmeldung ge-
wünscht. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung auf Drucksache 9/15 an den Fi-
nanzausschuß zu überweisen. Ist das Haus damit 
einverstanden? — Ich sehe keinen Widerspruch; 
dann ist so beschlossen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 11 auf: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
für Wirtschaft Rechnungslegung über das 
Sondervermögen des Bundes „Ausgleichs-
fonds zur Sicherung des Steinkohleneinsat-
zes" — Wirtschaftsjahr 1979 
— Drucksache 8/4514 
Überweisungsvorschlag: 
Haushaltsausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 

Wird zu dieser Einbringung das Wort gewünscht? 
— Ich sehe, das ist nicht der Fall. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Antrag des Bun-
desministers für Wirtschaft auf Drucksache 8/4514 
zur federführenden Beratung an den Haushaltsaus-
schuß und zur Mitberatung an den Ausschuß für 
Wirtschaft zu überweisen. Ist das Haus mit den vor-
geschlagenen Überweisungen einverstanden? — Ich  

sehe keinen Widerspruch; es ist entsprechend be-
schlossen. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die heutige Tagesordnung ergänzt werden um die 

Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft (9. Ausschuß) zu den Verordnun-
gen der Bundesregierung 

1. Aufhebbare Achtundvierzigste Verord-
nung zur Änderung der Außenwirtschafts-
verordnung 

2. Aufhebbare Sechsundsiebzigste Verord-
nung zur Änderung der Einfuhrliste 

— Drucksachen 8/4460, 8/4469, 9/39 —. 

Ist das Haus mit diesem Vorschlag einverstanden? 
— Ich sehe keinen Widerspruch; dann ist entspre-
chend beschlossen. 

Ich rufe diesen Zusatzpunkt auf. Es handelt sich 
um einen Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, 
von dem das Haus lediglich Kenntnis zu nehmen 
braucht, sofern keine Anträge gestellt werden. Ich 
frage: Wird das Wort gewünscht, um Anträge zu stel-
len oder zur Aussprache? — Ich sehe, das ist nicht 
der Fall. Ich stelle fest: Das Haus hat von dem Be-
richt des Ausschusses Kenntnis genommen. 

Meine Damen und Herren, im Ältestenrat ist 
Übereinstimmung erzielt worden, daß der Präsident 
am Schluß der heutigen Sitzung dem Haus mitzutei-
len hat, daß die Präsenzpflicht für morgen, Freitag, 
den 12. Dezember 1980, aufgehoben ist. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf Mittwoch, den 17. Dezember, 
12 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 18.43 Uhr) 
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Der Präsident des Deutschen Bundestages hat gemäß § 92 der Geschäftsordnung im Benehmen mit dem 
Ältestenrat die nachstehenden Vorlagen überwiesen: 

1. Aufhebbare Achtundvierzigste Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der Außenwirtschafts-
verordnung 
- Drucksache 8/4460 - 
Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte, den Bericht dem Plenum rechtzeitig zum 
12. Dezember 1980 vorzulegen 

2. Aufhebbare Sechsundsiebzigste Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der Einfuhrliste - An-
lage zum Außenwirtschaftsgesetz - 

 - Drucksache 8/4469 - 
Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte, den Bericht dem Plenum rechtzeitig zum 
19. Dezember 1980 vorzulegen 

3. Aufhebbare Verordnung der Bundesregierung zur Änderung des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 6/80 - 
Erhöhung des Zollkontingents 1980 für Bananen) 
- Drucksache 8/4498 - 
Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte, den Bericht dem Plenum rechtzeitig zum 
29. Januar 1981 vorzulegen 

4. Aufhebbare Fünfundvierzigste Verordnung zur Änderung der Ausfuhrliste - Anlage AL zur Außenwirt-
schaftsverordnung - 

 - Drucksache 9/8 - 
Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte, den Bericht dem Plenum rechtzeitig zum 
19. Februar 1981 vorzulegen 
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Anlage 3 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Frage 
des Abgeordneten Kroll-Schlüter (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/33 Frage 1): 

Ist der Bundesregierung bekannt, wieviel Ehen im Jahr 1975, im Jahr 
1979 und im ersten Halbjahr 1980 geschlossen und geschieden wurden 
und wie viele minderjährige Kinder jeweils durch die Ehescheidungen 
betroffen wurden? 

Der Bundesregierung liegen folgende Zahlen des 
Statistischen Bundesamts vor: 

Im Jahre 1975 sind 386 681 Ehen geschlossen wor-
den. Die Zahl der Ehescheidungen betrug 106 839; 
107 216 minderjährige Kinder wurden durch die 
Ehescheidungen betroffen. 

Im Jahre 1979 sind 344 822 Ehen geschlossen wor-
den. Die Zahl der Ehescheidungen betrug 79 490; 
63 211 minderjährige Kinder wurden durch die Ehe-
scheidungen betroffen. 

Im ersten Halbjahr 1980 sind 170 242 Ehen ge-
schlossen worden. 

Das Statistische Bundesamt erhält die Schei-
dungszahlen und die Zahlen der durch die Eheschei-
dungen betroffenen minderjährigen Kinder von den 
statistischen Landesämtern jeweils für das ganze 
Jahr und nicht, wie bei den Eheschließungszahlen, 
nach Monaten. Die erbetenen Zahlen können erst im 
Herbst 1981 vorgelegt werden. 

Anlage 4 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Frage 
des Abgeordneten Jungmann (SPD) (Drucksache 
9/33 Frage 19): 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob Landkäufe im Ausland durch 
steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten der Verlustzuweisung subven-
tioniert werden, und wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung gegen 
die staatlich subventionierte Kapitalabwanderung zu unternehmen? 

Durch § 15 a EStG in der Fassung des Änderungs-
gesetzes vom 20. August 1980 wird die Möglichkeit, 
Verluste mit positiven Einkünften zu verrechnen, 
bei beschränkt haftenden Unternehmern grundsätz-
lich auf den Haftungsbetrag begrenzt. Weiterge-
hende Verluste dürfen in späteren Jahren nur mit 
Gewinnen aus der Einkunftsquelle verrechnet wer-
den, aus der die Verluste stammen. 

Demgegenüber sollen bei einem Landkauf- und 
Farmprojekt, für das derzeit in Presseanzeigen ge-
worben wird und auf welches sich die Frage offen-
bar bezieht, hohe Verlustzuweisungen möglich sein. 
Die Annoncen und Prospekte der Initiatoren liegen 
mir vor. Auf Grund dieser Unterlagen ist jedoch eine 
abschließende rechtliche Würdigung nicht möglich, 
insbesondere kann nicht gesagt werden, ob und ggf. 
in welcher Höhe die Verluste den Anlegern zugewie-
sen werden können. Das zuständige Betriebsfinanz-
amt Mainz ist zum Bericht aufgefordert worden. Das 
zuständige Ministerium der Finanzen Rheinland-
Pfalz wird über das Ergebnis in Kürze informie-
ren. 
Sobald mir von der zuständigen obersten Landes-

finanzbehörde alle Einzelheiten mitgeteilt worden 
sind, werde ich die allgemeinen Aspekte dieser An-
frage ausführlich schriftlich beantworten. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Löffler (SPD) (Drucksache 9/33 Fra- 
ge 22):  

Ist der Bundesregierung bekannt, ob deutsche Firmen finit der chileni-
schen Regierung über die Lieferung von Kriegsgerät verhandeln, wie in 
einer Fernsehsendung behauptet worden ist? 

Ich nehme an, daß Sie sich auf die Fernsehsen-
dung „REPORT" vom 18. November 1980 über Rü-
stungsexporte beziehen, in der von Verhandlungen 
einer deutschen Werft über die Lieferung von zwei 
U-Booten nach Chile die Rede war; in diesem Zu-
sammenhang sind auch die dafür bestimmten Tor-
pedos zu berücksichtigen. 

Der Bundesregierung sind diese Verhandlungen 
bekannt. Ich kann bestätigen, daß die Bundesregie-
rung im Sommer 1980 eine Genehmigung für dieses 
Vorhaben in Aussicht gestellt hat. Darüber hinaus 
ist der Bundesregierung nicht bekannt, ob deutsche 
Firmen mit der chilenischen Regierung über die Lie-
ferung von Kriegsgerät verhandeln. Entsprechende 
Voranfragen oder Exportanträge liegen ihr nicht 
vor. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Gansel (SPD) (Drucksache 9/33 Fra- 
ge 23):  

Ist die Bundesregierung bereit, entsprechend ihrer Ankündigung in 
der Regierungserklärung, sich für die Offenlegung von Rüstungsliefe-
rungen einzusetzen, und ist sie in diesem Zusammenhang auch bereit, 
zu dem Bericht des Fernsehmagazins „Report" vom 18. November 1980 
Stellung zu nehmen, demzufolge die Bundesregierung Waffenverkäufe 
an Chile genehmigt haben soll? 

Die Bundesregierung ist bereit, sich für eine welt-
weite Offenlegung von Rüstungsexporten einzuset-
zen und sie hat hierzu, wie in der Regierungserklä-
rung erwähnt, konkret vorgeschlagen, bei den Ver-
einten Nationen ein entsprechendes Register einzu-
richten. Wir müssen die Reaktion auf diesen Vor-
schlag abwarten. 

Zum konkreten Fall Chile kann ich bestätigen, 
daß die Bundesregierung im Sommer dieses Jahres 
eine Genehmigung für die Ausfuhr von 2 U-Booten 
und dafür bestimmter Torpedos in Aussicht gestellt 
hat. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Müntefering (SPD) (Drucksache 9/33 
Frage 28): 

Unter welchen Gesichtspunkten wird die Förderkulisse der „Gemein-
schaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur" zur Zeit überprüft, und 
wann wird das Ergebnis der Überprüfung dem Bundestag zur Beratung 
und Entscheidung vorliegen? 

Der von Bund und Ländern gebildete Planungs-
ausschuß hat schon vor einiger Zeit die Arbeits-
markt-, Einkommens- und Infrastrukturindikatoren 
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ausgewählt, die bundeseinheitlich für die Bestim-
mung der Fördergebiete herangezogen werden sol-
len. Es handelt sich im einzelnen um folgende Indi-
katoren: 
— Die aus Regionalprognosen für Arbeitsplatzan-

gebot und Arbeitsplatznachfrage zu errechnen-
den Arbeitskräftereservequotienten (Prognose-
jahr 1985). 

— Regionale Arbeitslosenquote (Durchschnitts-
werte der Jahre 1976-1980). 

— Regionale Lohn- und Gehaltssummen je Arbeit-
nehmer für das Jahr 1978. 

- Regionale Bruttoinlandsproduktwerte für das 
Jahr 1978. 

— Komplexe regionale Infrastrukturindikatoren, 
die sich auch einer Vielzahl von bedeutsamen In-
frastrukturkategorien zusammensetzen. 

Für diese Indikatoren werden derzeit Neuberech-
nungen bzw. Aktualisierungen vorgenommen, die je-
doch nicht vor Ende Februar 1981 vollständig vorlie-
gen werden. Über die Gewichtung der Indikatoren 
und über den für die Anerkennung als Fördergebiet 
maßgeblichen Schwellenwert ist noch nicht ent-
schieden. Auch der Gesamtumfang der Förderge-
biete und damit das Ausmaß der von vielen geforder-
ten und auch vom Bund angestrebten Reduzierung 
der Fördergebiete ist noch offen. Eckwertbeschlüsse 
des Planungsausschusses zur Neuabgrenzung der 
Fördergebiete sind etwa im April 1981 zu erwarten. 
Die Bundesregierung wird den mit der Regionalpoli-
tik befaßten Ausschüssen des Deutschen Bundesta-
ges — wie bisher — ihre Vorstellungen so frühzeitig 
wie möglich zuleiten; das Votum der Ausschüsse 
wird eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die 
Haltung der Bundesregierung bei der Beschlußfas-
sung des Planungsausschusses bilden. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Wittmann (CDU/CSU) (Drucksa-
che 9/33 Frage 29): 

In welcher Weise hat die Bundesregierung bei der Kreditgewährung 
eines Bankenkonsortiums an die Sowjetunion mitgewirkt, und welche 
Banken sind an dem Kreditgeschäft beteiligt? 

Ich gehe davon aus, daß Ihre Frage sich auf das 
Erdgas-Röhren-Projekt bezieht, über das gegenwär-
tig deutsche Lieferfirmen und Banken mit der So-
wjetunion Vorgespräche führen. Die Bundesregie-
rung wirkt bei diesen Gesprächen nicht mit. 

Sollte es zu einer Realisierung dieses Projektes 
kommen, so wäre zu Ihrer Frage folgendes festzu-
stellen: 

— Die Bundesregierung würde auch an einer Kre-
ditgewährung nicht mitwirken. Die Bereitstel-
lung von Ausfuhrfinanzierungen ist in der Bun-
desrepublik Deutschland vielmehr allein Angele-
genheit der deutschen Kreditinstitute. Die Bun- 
desregierung würde entsprechend unserer gene- 

rellen Haltung auch keine Zinssubventionen ge-
währen. 

— Die Bundesregierung würde zu gegebener Zeit 
prüfen, ob sie das übliche Bürgerschaftsinstru-
mentarium zur Förderung von Ausfuhrgeschäf-
ten hier einsetzen könnte. Bundesbürgschaften 
für Ausfuhrgeschäfte werden jedoch nur auf An-
trag gewährt. Ein Bürgschaftsantrag für das von 
Ihnen angesprochene Geschäft liegt der Bundes-
regierung bisher nicht vor. 

Ihre Teilfrage, „welche Banken an dem Kreditge-
schäft beteiligt sind", kann ich nicht beantworten. 
Die Bundesregierung nimmt — wie ich bereits aus-
führte — an den Verhandlungen nicht teil; sie hat 
daher auch keine Kenntnis darüber, welche deut-
schen Banken sich im Falle einer Verwirklichung 
dieses Geschäfts an seiner Finanzierung möglicher-
weise beteiligen würden. Nach unseren Informatio-
nen beabsichtigt die Deutsche Bank AG als Konsor-
tialführer aufzutreten. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Fragen des 
Abgeordneten Kretkowski (SPD) (Drucksache 9/33 
Fragen 33 und 34) 

Hält die Bundesregierung es für notwendig, das Welttextilabkommen 
(WTA) zu verlängern, und wenn ja, wie wird sie ihren Einfluß in der EG 
geltend machen, um so zu einer Verlängerung des WTA zu kommen? 

Wie steht die Bundesregierung zu den Forderungen der Gewerkschaft 
Textil-Bekleidung nach wirksameren Kontrollen gegen Umgehungsein-
fuhren, nach wirksamerer Durchsetzung des Prinzips der fairen Lasten-
teilung in der EG sowie der Einfügung von Sozialklauseln in die Han-
delsabkommen zwischen EG-Ländern und Entwicklungsländern? 

Zu Frage 33: 

Wie ich bereits auf die Frage des Kollegen Rapp 
erklärt habe, ist das Welttextilabkommen zwar ein 
Fremdkörper im Rahmen einer marktwirtschaftlich 
orientierten Handelspolitik. Angesichts der beson-
deren Verhältnisse im Textil- und Bekleidungssek-
tor tritt die Bundesregierung aber ebenso wie die an-
deren EG-Mitgliedstaaten dafür ein, das Welttextil-
abkommen zu verlängern. 

Zu Frage 34: 

Die Bundesregierung ist schon bisher energisch 
gegen Umgehungseinfuhren vorgegangen; sie wird 
dies auch weiter tun. 

Sie wird auch daran festhalten, daß keines der EG-
Länder und darüber hinaus auch keines der anderen 
großen Textilimportländer seinen Markt zu Lasten 
der übrigen Länder abschließen darf. 

Die Forderung nach Aufnahme sozialer Mindest-
standards in die Handelsabkommen wird nach den 
bisherigen Erfahrungen von den Entwicklungslän-
dern als Einmischung in ihre inneren Angelegenhei-
ten und als Imperialismus bezeichnet werden. Die 
Entwicklungsländer haben eine „Sozialklausel" 
auch aus wohl nicht unberechtigter Furcht vor pro-
tektionistischem Mißbrauch abgelehnt. An dieser 
Forderung könnten die Verhandlungen scheitern. 
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Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Fragen des 
Abgeordneten Dr. Häfele (CDU/CSU) (Drucksache 
9/33 Fragen 35 und 36): 

Treffen Pressemitteilungen zu, wonach die Bundesregierung ihren 
Plan zur Krisenvorratshaltung bei den Rohstoffen Mangan, Vanadium, 
Kobalt, Chrom und Asbest zumindest derzeit aufgegeben hat? 

Wenn ja, welches sind die Gründe für diese Entscheidung? 

Zu Frage 35: 

Ja, es ist derzeit nicht vorgesehen, ein solches Pro-
gramm zu verwirklichen. 

Zu Frage 36: 

Versorgungsprobleme sind auch in jüngster Zeit 
nicht aufgetreten. Selbst höhere Verbräuche gegen-
über den Vorjahren konnten ohne Schwierigkeiten 
gedeckt werden und die Bezugsquellen der deut-
schen Wirtschaft wurden weiter diversifiziert. Auch 
angesichts der angespannten Haushaltslage scheint 
es daher verantwortbar, das Rohstoffbevorratungs-
programm derzeit nicht weiter zu verfolgen. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Fragen des 
Abgeordneten Dr. Freiherr Spies von Büllesheim 
(CDU/CSU) (Drucksache 9/33 Fragen 55 und 56): 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob im Bereich Aachen/Stolberg/ 
Herzogenrath geologische Bedingungen festgestellt worden sind, die auf 
01- und Erdgaslagerstätten in Tiefen zwischen 2 500 und 4 000 Metern 
schließen lassen, und wenn ja, erscheint es der Bundesregierung als aus-
sichtsreich oder sinnvoll, in diesem Bereich Probebohrungen vorzuneh-
men, und wann ist gegebenenfalls mit solchen Probebohrungen zu rech-
nen? 

Mit welchen Kosten rechnet die Bundesregierung gegebenenfalls, 
und wie sollen sie finanziert werden? 

Es ist der Bundesregierung bekannt, daß im Be-
reich Aachen/Stolberg/Herzogenrath geologische 
Bedingungen festgestellt worden sind, die das Vor-
handensein von Kohlenwasserstoffen möglich er-
scheinen lassen. Von der Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe sind im Großraum Aa-
chen in Zusammenarbeit mit dem Geologischen 
Landesamt von Nordrhein-Westfalen und den belgi-
schen und niederländischen geologischen Diensten 
geophysikalische Messungen durchgeführt worden. 
Diese indizieren eine geologische Situation, in der 
Kohlenwasserstoffe auftreten könnten. Die Situa-
tion deutet mehr auf das Gasvorkommen als auf 
Erdölvorkommen. Der interessante Teufenbereich 
liegt eher bei 4 000 und unterhalb 4 000 m als bei 
2 500 m. 

Einem Erdöl- und Erdgaskonzern ist eine Unter-
suchungserlaubnis vom Lande Nordrhein-Westfalen 
erteilt worden. Die Gesellschaft hat bereits erste 
weitergehende geophysikalische Untersuchungen 
durchgeführt. Von den Ergebnissen dieser und wei-
terer, detaillierter Messungen hängt es ab, ob sich 
überhaupt bohrwürdige Ziele ergeben. Daher kann 
zur Zeit nicht gesagt werden, ob oder wann gebohrt 
werden soll. Ebenfalls lassen sich noch keine Aussa-
gen über eventuelle Bohrkosten machen, da die Teu-
fenlage des Bohrzieles nicht bekannt ist und die 
Bohrkosten naturgemäß sehr stark von den Bohr 

teufen beeinflußt werden. Die Finanzierung einer 
solchen Bohrung wäre Aufgabe der Industrie. 

Anlage 12 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Frage des 
Abgeordneten Müntefering (SPD) (Drucksache 9/33 
Frage 61): 

Wird das Angebot an Ausbildungsplätzen bei vom Bund beeinflußten 
Institutionen (Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bundespost u. a.) im 
Jahr 1981 gegenüber 1980 unverändert sein? 

Dem Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft liegen noch nicht alle Daten über die für 1981 
geplanten Ausbildungsleistungen der Behörden, 
Sondervermögen, Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen, Forschungseinrichtungen und sonstigen 
Einrichtungen des Bundes vor. 

Nach den vorläufigen Zahlen kann erwartet wer-
den, daß auch 1981 mit gleich hohen Ausbildungslei-
stungen der zum Bund gehörenden Einrichtungen 
und Sondervermögen zu rechnen ist. Dabei sollte 
nicht übersehen werden, daß die Neueinstellungen 
von Auszubildenden für die verschiedenen vom 
Bund angebotenen Ausbildungsarten seit 1977 über-
durchschnittlich von rd. 21 000 auf rd. 29 500 in 1979 
angestiegen sind; dies entspricht einem Anstieg von 
rd. 41%. 

Wie in den Vorjahren wird der Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft in Gesprächen mit den 
verantwortlichen Ressorts darauf drängen, daß die 
verfügbaren Ausbildungskapazitäten voll genutzt 
werden. 

Anlage 13 
Antwort 

des Staatssekretärs Ruhnau auf die Fragen des Ab-
geordneten Lampersbach (CDU/CSU) (Drucksache 
9/33 Fragen 72 und 73): 

Sind Pressemitteilungen zutreffend, daß die Bundesbahnstrecke 
Dortmund-Hamm über Kamen als Schnellfahrstrecke ausgebaut wer-
den soll, und — wenn dies der Fall ist — wann werden diese Baumaß-
nahmen begonnen? 

Welche Schutzmaßnahmen sind vorgesehen, um die Bevölkerung vor 
den Belästigungen — insbesondere durch Lärm —, die durch die hohen 
Geschwindigkeiten entstehen, zu schützen? 

Zu Frage 72: 
Dieser Streckenabschnitt ist Teil der im Bundes-

verkehrswegeplan '80 enthaltenen Ausbaustrecke 
Dortmund-Hannover-Braunschweig und soll zwi-
schen den Bahnhofsbereichen Dortmund und Nord-
bögge (22 km) von derzeit 160 km/h auf 200 km/h 
ausgebaut werden. Mit den erforderlichen Maßnah-
men zur Anpassung der Linienführung, Signaltech-
nik, Bahnübergangssicherung und Bahnstromver-
sorgung ist teilweise bereits begonnen worden. 

Zu Frage 73: 
Zur Klärung dieser Frage hat die Deutsche Bun-

desbahn ein schalltechnisches Gutachten für den 
Abschnitt Dortmund-Kurl in Auftrag gegeben. Die 
in Kürze zu erwartenden Ergebnisse werden in das 
noch einzuleitende Planfeststellungsverfahren ein-
bezogen. 
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